111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument 1von 109

Osterreichischer Akkreditierungsrat

Bericht des Akkreditierungsrates 2006
(Akkreditierungsrat-Jahresbericht 2006)

Gemaifs § 4 Abs. 9 UniAkkG, BGBL I Nr. 168/1999, i.d.g.F.
Beschluss des Akkreditierungsrates vom 5. Oktober 2007



2von 109 I11-108 der Beilagen X XIlI1. GP - Bericht - Hauptdokument



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument 3von 109
Bericht des OAR 2006

Gliederung des Berichtes

1 V263 30 o SRR 3
2 Executive SUMMATY .....ciininiiinininininninnininiineniisinisisisesesens 4
3 Akkreditierung: Ausgewdhlte Aspekte .......cocveeerurcrunccnncsuiccncennnne 5
3.1  Verfahrensschritte ..o 6
3.2 QualitatSPriufung ......cccccovveeiiiiiiiiieciec e 7
4 Rahmenbedingungen des OAR im Jaht 2006 ...........cecveueemseuscrssenense 9
41  Gesetzliche Grundlagen ..o 9
42  Aufgabe und Ziele............ccccooniiiiiiiii e 9
4.3 Organisation..........ccocciiiiiiiiiiiiiiiic s 10
431 Rt 10
4.3.2 GesChaftsstelle..........ccoevvviiuiiiiiiiiiiiciceeee e 12
44  Infrastruktur und Ressourcen............cccococeivnciinincininicineecens 12
5 Die Titigkeiten des OAR im Jaht 2006 ........ccceereerrrrenssnsssnsesnsnees 14
51  Akkreditierungsantrage 2000............cccceoeivirieininiriinneeieeee 14
5.1.1 Akkreditierungen als Privatuniversitdt............cccocecevevnveiinnicinnnnnee. 15
5.1.2 Aufnahme neuer Studiengédnge in den Akkreditierungsbescheid....15
5.1.3 Reakkreditiertungen.........c.cccooeviviviriiuiiiniiieiiinieieiiceceeeeee e 17
5.1.4 Gutachter/innen und ODSEIVeT..........ccceceeviiriecieniieeenieeeeieeeeee e 19
5.1.5 Verfahrensanalyse ...........ccccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccceees 19
5.2 AULSICRL ... 20
5.2.1 JahreSheriChte.......ccucocviivieiieiieeee ettt ettt e eaeeaes 20
5.2.2 Anlassbezogene Uberprifungen............cocveuereiurioeieniusierenseeieesnnenens 20
5.3 Nationale und internationale Zusammenarbeit..............cccccccvrvriinnnes 22
5.3.1 Privatuniversitaten ... 22
5.3.2 Studierende an Privatuniversitaten .............ccocoeevviiiiniiiiiiinnnns 23
5.3.3 Offentliche UNiVerSitaten .........cooweeurueereriuneisereniireieeissiseiessesesesesseseees 23
5.3.4 FHR, AQA und NARIC AUSLTIa......cccceeuimiuiiiiiiiiiiiieicceenes 23
5.3.5 Politische Verantwortungsebenen ..............ccccccccoevivniiiniiiiiiinnnnns 24
5.3.6 Kooperationen in internationalen Netzwerken und Projekten.......... 24
54  Grundsatzfragen, Richtlinien und Standards..........ccccococecvvvnieinnnnee. 25
55 Informationstatigkeit.........cocooeoevmiiininiciinciccc e 26
5.6 OffentlichKeitsarbeit ..o 27
5.7  Qualititssicherung des OAR........coovurviiriereereineineeeeeecesiesie e 28
5.7.1 Elemente der internen Qualitdtssicherung ............cccccveeivneecnnnnee 28
5.7.2 Elemente der externen Qualitédtssicherung.............cccoceeivniiinnee. 29
6 Entwicklung des privaten SeKtors .........cuvenriireresnisiesnsniscesnsseseanes 30
6.1  Antragsteller, Studienangebot, Studierende, Studiengebtihren........ 30
6.2  Strukturelle Herausforderungen des privaten Sektors....................... 34
ANIAGEIN .ttt se s s s s s s s s e nenanenes 39
Anlage 1: Ablauf des Akkreditierungsverfahrens..........ccccoceoevvniccinnnnee 41
Anlage 2: Positionspapiere des OAR........ccoeururerrereineereeneensensinsessensessesssenaens 43
Anlage 3: Leitbild des OAR ........ccoueiririeieieieisieisesseesesseesssssssssesessssssessesans 55
Anlage 4: Zusammensetzung der Geschiftsstelle ..........c.coccoeovveinneccnnns 57
Anlage 5: Privatuniversititen in OSterreich ............cocveveeeerinininienseneneinns 59

Seite 1 von 107



4von 109 I11-108 der Beilagen X XIlI1. GP - Bericht - Hauptdokument

Bericht des OAR 2006
Anlage 6: Gutachter/innen und Observer............ccooeveenrcernncerneccees 69
Anlage 7: Ablauf von Akkreditierungsverfahren - interne Regelungen ....73
Anlage 8: Griindung mehrerer oder neuer Standorte............ccccccovvirinnnnnns 75

Anlage 9: Round-Table Gespréch des OAR mit den Privatuniversitéten...77
Anlage 10: Round-Table Gesprach mit Studierenden von

Privatuniversitaten.........c.ooooiiiiiiiiiicc e 81
Anlage 11: Internationale Aktivitdten des OAR 2006 ..........c.coceerererererneennces 83
Anlage 12: Ehrengrade ..........ccccoovviiniiiiininiiiiccccccccc e 85
Anlage 13: Berufsbegleitende Studiengange (Workload).............cccccvevnnee. 87
Anlage 14: Qualitdtsgrundsitze und Qualitétsleitbild des OAR.................. 89
Anlage 15: Grundsétze guter Praxis fiir Begehung ... 93

Anlage 16: Uberblick iiber die Studiengénge der Privatuniversititen........ 97
Anlage 17: Statistische Daten zu Studierenden an Privatuniversititen ....105
Anlage 18: Studierendenuntersttitzung an Privatuniversitéten.............. 109

Seite 2 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument
Bericht des OAR 2006

1 Vorwort

Das Interesse von Bildungseinrichtungen zur Griindung einer Privatuni-
versitdt war im Berichtsjahr wie schon in den Jahren zuvor betrachtlich.
Dies ist kein rein osterreichisches Phanomen, sondern findet sich eingebet-
tet in eine gesamteuropdische Entwicklung, die durch ein starkes Anwach-
sen des privaten Hochschulsektors gekennzeichnet ist. Dabei zeigt sich
auch, dass verldssliche Mechanismen notwendig sind, um die Qualitit die-
ser privaten Angebote sicherzustellen. Das 6sterreichische Modell der Re-
gulierung des privaten Sektors kann in diesem Zusammenhang durchaus
als vorbildhaft angesehen werden. Betrachtet man die bisherige Arbeit des
OAR und die hohe Ablehnungsrate der Antrége (einschlieSlich der nicht
weiter verfolgten Projekte von Interessenten), so zeigt dies deutlich, dass
der OAR eine ganz wesentliche Gatekeeper-Funktion ausiibt.

Das Jahr 2006 stand auch im Zeichen der Vorbereitung der fiir das Jahr
2007 vorgesehenen externen Evaluierung durch ein internationales Exper-
tenpanel. Erwartungsgemafs soll die externe Evaluierung Anhaltspunkte
dariiber liefern, in welcher Weise und in welchem Ausmaf der OAR seine
im UniAkKG festgelegten Aufgaben mit den dafiir vorgesehenen Verfah-
ren erfiillt und inwiefern diese den ESG/ENQA Membership Criteria und
dem ECA - Code of Good Practice entsprechen. Die Erkenntnisse aus die-
sem Prozess werden in der Folge in die laufenden Bemiihungen zur Ent-
wicklung addquater und an internationalen Standards ausgerichteten Ver-
fahren einfliefen. Sie diirften jedoch auch fiir Uberlegungen einer Geset-
zesrevision sowie der Entwicklung eines Gesamtsystems der Akkreditie-
rung in Osterreich von Bedeutung sein.

ﬁ%
Univ. Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann
Wien, Oktober 2007
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2 Executive Summary

Insgesamt bearbeitete der OAR acht Antrége auf Erstakkreditierung sowie
vier Antrage auf Reakkreditierung und Antrage auf insgesamt 28 neue
Studiengdnge von bereits akkreditierten Privatuniversititen. Wahrend sich
die Erstakkreditierung vorwiegend auf die Belastbarkeit von Konzepten
und Entwicklungspldnen bezieht, werden bei der Reakkreditierung ver-
starkt tiberpriifbare Befunde als Qualitdtsindikatoren herangezogen. Erst-
mals wurde auf dieser Grundlage im Jahr 2006 eine Reakkreditierung nicht
ausgesprochen. Damit waren mit Jahresende 2006 insgesamt 10 Privatuni-
versitdten mit 123 Studiengéngen in Osterreich akkreditiert.

Im Zuge seiner Aufsichtspflicht achtet der OAR besonders auf die fortdau-
ernde Sicherstellung der Qualitdtsstandards und der Qualitidtsentwicklung
der Privatuniversitdten. Seiner Aufsichtspflicht kam der OAR tiber die
Kontrolle der Jahresberichte der Privatuniversititen nach. Alle im Jahr
2006 vorgelegten Jahresberichte der Privatuniversitdten konnten ange-
nommen werden. Dartiiber hinaus gab es wie in den Jahren zuvor anlass-
bezogene Uberpriifungen von Privatuniversititen, wobei die Durchfiih-
rung von Berufungsverfahren und die Eréffnung neuer Standorte im Vor-
dergrund standen.

Der OAR hat sich auch mit Fragen auseinanderzusetzen, die grundsatzli-
che Bedeutung fiir den Bereich der Akkreditierung von Privatuniversitdten
haben. Einerseits ist der OAR dadurch gefordert, die Instrumentarien der
Qualitdtspriiffung addquat anzupassen und gegebenenfalls mit auslandi-
schen Akkreditierungsagenturen zusammenzuarbeiten. Anderseits hat der
OAR auch sein Positionspapier , Vorschlige zur Novellierung des Univer-
sitats-Akkreditierungsgesetzes” tiberarbeitet und ergénzt. Ein zweites Po-
sitionspapier, welches sich tiber diese Vorschldge hinausgehend mit den
grofseren nationalen Rahmenbedingungen und der , Entwicklung der Akk-
reditierung in Osterreich” befasst, konnte im Rahmen einer Expertenrunde
diskutiert und im Februar 2007 verabschiedet werden.

Die Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern und Netz-
werken wurde weiter fortgesetzt und erfolgreich ausgebaut. Erstmals fand
2006 auch ein Round Table Gesprach mit Studierenden der Privatuniversi-
tdten statt.

In Vorbereitung der fiir das Jahr 2007 vorgesehenen externen Evaluierung
hat der OAR im Berichtsjahr intensiv daran gearbeitet, die interne Quali-
tatssicherung zu einem systematischen und umfassenden System zu ent-
wickeln.
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3 Akkreditierung: Ausgewidhlte Aspekte

Die Akkreditierung ist Voraussetzung, um als Privatuniversitat titig wer-
den zu konnen. Der Akkreditierungspflicht unterliegen sowohl die Bil-
dungseinrichtung als solche als auch deren Studienprogramme. Einen An-
trag auf Akkreditierung als Privatuniversitidt konnen entweder bereits be-
stehende nicht-universitdre Bildungseinrichtungen stellen oder aber auch
neu gegriindete Institutionen.

Die Akkreditierung ist ein formales und transparentes Qualitédtspriifungs-
verfahren, bei welchem anhand von definierten, international kompatiblen
Standards von einem unabhédngigen Organ tiberpriift wird, ob universitare
Institutionen bzw. Studiengénge bestimmte qualitative Anforderungen er-
fullen. Das Akkreditierungsverfahren entscheidet tiber den Status und die
damit verbundene Anerkennung und rechtliche Stellung von Institutionen
und Studiengéngen fiir einen befristeten Zeitraum.

Die Akkreditierung als Privatuniversitdt wird wahrend der ersten beiden
aufeinander folgenden Akkreditierungszeitraume befristet auf funf Jahre
vergeben. Danach ist ein zehnjahriger Zyklus moglich. Zur Verldngerung
der Akkreditierung als Privatuniversitét ist daher vor Ablauf der Akkredi-
tierungsdauer ein neuerlicher Antrag zu stellen. Kommt es zu keiner recht-
zeitigen Verldngerung, so erlischt die Akkreditierung ex lege. Bei der Ver-
langerung der Akkreditierung als Privatuniversitidt miissen die Vorausset-
zungen der Akkreditierung weiterhin vorliegen.

Die Akkreditierung berechtigt eine Bildungseinrichtung, sich als , Privat-
universitdt” zu bezeichnen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die
Bezeichnung , Universitidt” von einer Privatuniversitdt nicht verwendet
werden darf, sondern dass der Zusatz ,Privat” jedenfalls voranzustellen
ist. Die Bezeichnung , Universitit” ist den staatlichen Universitdten vorbe-
halten. Die Privatuniversitit darf an die Absolventen/innen ihrer Studien
akademische Grade verleihen, sofern diese im Akkreditierungsbescheid
ausdriicklich genannt sind. Eine Verleihung nicht akkreditierter akademi-
scher Grade kann eine Verfolgung gemifs § 116 Universitdtsgesetz 2002
und § 146 Strafgesetzbuch nach sich ziehen.

Durch die Akkreditierung erfolgt auch eine rechtliche Gleichstellung von
Lehrenden und Studierenden der Privatuniversitidt mit jenen der 6ffentli-
chen Universitédten in den Bereichen Fremdenrecht und Ausldnderbeschif-
tigungsgesetz. Studierende der Privatuniversitdten geniefien in sozial- und
steuerrechtlicher Hinsicht (Studienuntersttitzung, Familienbeihilfe, Versi-
cherung etc.) die gleichen Rechte wie Studierende an staatlichen Gsterrei-
chischen Universitdten.
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3.

1 Verfahrensschritte

Der Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens ist in Graphik 1 sowie in An-
lage 1 dargestellt. Er ist an die Regelungen des AVG gebunden und findet
sowohl bei der institutionellen Erstakkreditierung als auch bei der Akkre-
ditierung neuer Studiengénge einer bereits existierenden Privatuniversitat

und bei der Reakkreditierung Anwendung.

Anlage 1

Kontaktaufnahme mit der Geschiftsstelle

Vorgesprache

Zusammenstellung der Antragsunterla-
gen

Einbringung des Antrags

4

Vorbereitung
(ca. 1 Jahr)

Formale Priifung des Antrags

Begehung (site-visit) durch ein internati-
onal zusammengesetztes Expertenpanel

Experten erstellen schriftliche Gutachten
entsprechend den Leitlinien des OAR

Stellungnahme der Institution zu den
Gutachten (schriftlich oder auch durch
Hearing vor dem OAR)

Entscheidung durch den OAR

Genehmigung durch den Bundesminister
fir Wissenschaft und Forschung

Zustellung des Akkreditierungsbeschei-
des

<

Akkreditierungs-
verfahren
(max. 6 Monate)

Aufsicht und begleitendes Monitoring
durch den OAR
Reakkreditierung

Akkreditierung
(max. 5 Jahre)

Graphik 1: Ablauf des Verfahrens

Leitende Prinzipien des Verfahrens sind:
grofitmogliche Transparenz fiir den Antragsteller in jeder Phase des

Verfahrens;

Evaluierung durch unabhéngige, vorzugsweise internationale Gutach-

ter/innen;

Wahrung der Rechte des Antragsstellers durch die Moglichkeit zur
Stellungnahme zu jedem verfahrensrelevanten Sachverhalt und zur

Auswahl des Gutachterteams;

Entscheidung durch den OAR als internationales Expertengremium
ausschliefilich nach Qualitédtsgesichtspunkten unabhingig von politi-

schen oder Standesinteressen;

Orientierung des Verfahrens an den Grundsédtzen der Zweckmaéfigkeit,
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis.
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3.2 Qualititspriifung

Der OAR stiitzt sich bei seiner Arbeit auf internationale best practice-
Beispiele und orientiert sich methodisch an den europédischen Entwicklun-
gen. Die Priifbereiche fiir einen Antrag auf Akkreditierung umfassen fol-
gende Ebenen:

* Strategie, Organisation und Qualitditsmanagement der Organisation
* Studienangebot und Lehre

* Studierendenbetreuung und Studienplatzmanagement

* Forschung

*  Wissenschaftliches Personal

* Administratives und technisches Personal

* Infrastruktur und Finanzen

* Kooperationen

Der OAR legt im Rahmen seines Priifverfahrens keine disziplinspezifi-
schen Standards fest. Dies ermoglicht, dass im Verfahren auf die Entwick-
lung akademischer Disziplinen Riicksicht genommen werden kann und es
zu keiner Homogenisierung oder Erstarrung von Priifparametern kommt,
die der Dynamik und Vielfalt akademischer Entwicklungen nachhinken.
Die aktuellen Qualitidtsmaf3stdbe, die fiir die einschlégigen Disziplinen re-
levant sind, werden durch die Beiziehung externer Gutachter/innen ein-
gebracht.

Die Qualitdt der Arbeit der fachspezifischen Experten/innen wird durch

folgende Auswahlkriterien garantiert:

* die addquate und hohe wissenschaftliche Qualifikation der Expertin-
nen und Experten und deren Kenntnis des universitiren Lehr - und
Forschungsbetriebes;

* die Unabhidngigkeit der Expertinnen und Experten, keine Interessens-
konflikte;

* das Prinzip, in der Regel Expertinnen und Experten aus dem Ausland
zu bestellen, um nationale Interessenkonflikte innerhalb der relativ
kleinen osterreichischen scientific community zu vermeiden;

* Kklare Information der Expertinnen und Expertentiber ihren Auftrag
durch den vom OAR entwickelten Orientierungsrahmen fiir Gutach-
ter/innen.

Die Zahl der Mitglieder der Expertenteams (in der Regel zwei bis vier Per-

sonen) hangt wesentlich von deren individuellem Profil und der Komple-

xitdt des Antragsgegenstandes ab. Fiir jedes Team muss jedenfalls garan-

tiert sein, dass zusétzlich zur erwédhnten fachspezifischen Kompetenz fol-

gende Expertise addquat vertreten ist:

* Erfahrung in Qualitdtssicherung/Qualitdtsmanagement im Universi-
tiatsbereich;

* Leitungserfahrung von grofieren akademischen Einheiten/Erfahrung
im Wissenschaftsmanagement;

* didaktische Erfahrung und Erfahrung in der Entwicklung, Durchfiih-
rung und Evaluation von Curricula;

* Kenntnisse des nationalen Hochschulsystems und -rechts.
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Die Kenntnisse des nationalen Hochschulsystems und -rechts werden
durch ein Mitglied des OAR (Berichterstatter/in) und der Geschiftsstelle
in das Team eingebracht.

Mit der Unterzeichnung der ECA Principles for the Selection of Experts im
Juni 2005 hat sich der OAR auch auf internationaler Ebene zur Einhaltung
dieser Standards verpflichtet.

Die Begutachtung durch unabhingige externe Experten/innen stellt ein
zentrales Element des Akkreditierungsverfahrens dar, es ist aber nicht
Aufgabe der Gutachter/innen eine Entscheidungsempfehlung zu formu-
lieren. Die Entscheidung, ob alle gesetzlichen Voraussetzungen fiir eine
Akkreditierung erfiillt sind, trifft der OAR in Abwégung aller entschei-
dungsrelevanten Sachverhalte.

Nur in Ausnahmefillen trifft der OAR eine Entscheidung ohne Beiziehung
von Gutachter/innen. Dies ist moglich, wenn bereits auf Grund der vorge-
legten Unterlagen die Sachlage so eindeutig ist, dass eine Beurteilung tiber
die Akkreditierungsvoraussetzungen vorgenommen werden kann (Man-
gel in den Antragsunterlagen, aus denen die Nichterfiillung formaler Vor-
aussetzungen des UniAkkG und/oder die Nichterreichung quantitativer
Aspekte der Basiskriterien evident wird).

Seite 8 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument 11 von 109
Bericht des OAR 2006

4 Rahmenbedingungen des OAR im Jahr 2006
4.1 Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage fiir die Tatigkeit des OAR ist das Bundesgesetz
tber die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als Privatuniversita-
ten (Universitidts-Akkreditierungsgesetz - UniAkkG, BGBI I Nr. 168/1999,
in der Fassung BGBI I Nr. 54/2000) aus dem Jahr 1999. Das UniAKkG legt
den Wirkungsbereich des OAR fest, regelt seine Zusammensetzung, defi-
niert seine Aufgaben und sieht seine Weisungsfreiheit vor. Dartiber hinaus
regelt es die Voraussetzungen der Akkreditierung, deren Wirkungen und
in Grundziigen das Akkreditierungsverfahren.

Die zweite wesentliche rechtliche Determinante fiir die Akkreditierung
stellt das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG, BGBI. Nr.
51/1999 i.d.F. BGBL. 10/2004) dar. Der OAR ist als staatliche Behorde an
diese fiir die gesamte Bundesverwaltung geltenden Verfahrensvorschriften
des AVG gebunden. Diese sind die Grundlage fiir die Verfahrensgestal-
tung.

Die gesetzlichen Grundlagen des OAR wurden im Berichtsjahr nicht ver-
andert. Im Hinblick auf eine Novellierung des UniAKkG hat der OAR im
Oktober 2006 ein Positionspapier , Vorschlige zur Novellierung des Universi-
tits-Akkreditierungsgesetzes” vorgelegt. Ein zweites Positionspapier, das sich
tiber diese Vorschldge hinausgehend mit den grofieren nationalen Rah-
menbedingungen und der ,Entwicklung der Akkreditierung in Osterreich’ be-
fasst, wurde vom OAR im Februar 2007 beschlossen (siehe auch Kapitel 5.4
sowie Anlage 2).

Anlage 2

4.2 Aufgabe und Ziele

Die Aufgaben des OAR sind durch das UniAkkG geregelt. Er hat den ge-

setzlichen Auftrag zur

e Akkreditierung von Privatuniversitdten und deren Studiengdngen

e Akkreditierung von Studiengédngen bereits akkreditierter Privatuniver-
sitdten

e Reakkreditierung von Privatuniversitdten und deren Studiengangen

e Aufsicht tiber akkreditierte Privatuniversitdten

Die Akkreditierung bzw. Reakkreditierung betrifft die jeweilige Institution
und die dort angebotenen Studiengédnge als Gesamtheit. Das Aufsichts-
recht umfasst eine Bandbreite vom einfachen Informationsrecht des OAR
bis hin zum Entzug der Akkreditierung im Falle des Wegfalls und Nicht-
vorliegens der Voraussetzungen der Akkreditierung tiber einen Zeitraum
von sechs Monaten.
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Diesen Auftrag erfiillt der OAR auf folgende Weise:

e der OAR interpretiert die im Gesetz festgelegten Qualitdtsanforderun-
gen durch die Erarbeitung von Richtlinien und Qualitdtsstandards fiir
die Akkreditierung;

e der OAR entwickelt Instrumente zur regelméafigen Uberpriifung, ob
diese Anforderungen von den Privatuniversitdten erfiillt werden;

e der OAR beteiligt sich aktiv an der internationalen Zusammenarbeit im
Bereich der Akkreditierung und Qualitédtssicherung;

e der OAR legt iiber seine Titigkeit gegeniiber dem sterreichischen Na-
tionalrat Rechenschaft.

Die Ziele des OAR bestehen in

e der Offnung des universitdren Sektors fiir private Anbieter aus dem In-
und Ausland;

e der Qualitdtssicherung fiir den privaten universitdren Sektor;

e der Forderung und Entwicklung der Qualitédt des privaten universita-
ren Sektors;

e die Gewdhrleistung von Qualitédt, Transparenz und Vergleichbarkeit
im Interesse der Anbieter, Studierenden und des Arbeitsmarkts;

e der Forderung von innovativen Formen der universitiren Aus- und
Weiterbildung;

e der Vergleichbarkeit der Abschliisse von 6sterreichischen Privatuni-
versitdten mit den Abschliissen internationaler Programme;

e der Umsetzung der Zielvorgaben zur Entwicklung des Europédischen
Hochschulraums fiir den privaten Universitdtssektor.

Position, Auftrag und Aufgaben, Ziele, Arbeitsprinzipien und Profil hat
der OAR in seinem Leitbild festgelegt. Das Leitbild wurde erstmals im De-
zember 2004 formuliert und am 15. Dezember 2006 zuletzt tiberarbeitet
und neu ausgerichtet. Es ist tiber die Webseite 6ffentlich zugéanglich.
Anlage 3

4.3 Organisation

431 Rat

Der OAR ist eine weisungsfreie, unabhéngige Behorde, der acht Exper-
ten/innen des internationalen Universitdtswesens angehoren. Die acht
Mitglieder werden von der Bundesregierung bestellt, vier davon auf Vor-
schlag der Osterreichischen Rektorenkonferenz. Der/ die Prasident/in und
der/die Vizeprasident/in des Rates werden vom zustdndigen Bundesmi-
nister/der zustdndigen Bundesministerin aus dem Kreis der Mitglieder
ernannt. Die Funktionsperiode der Mitglieder betrédgt 5 Jahre. Das Gesetz
sieht allerdings eine sukzessive Erneuerung des Rates und keinen Vollaus-
tausch der Mitglieder vor, wodurch die notwendige Kontinuitét innerhalb
des Rates gewdhrleistet ist.

Die Arbeit des OAR und auch dessen internationale Anerkennung beru-

hen ganz wesentlich auf seiner Zusammensetzung als reines Expertengre-
mium und dem Faktum, dass die Hilfte der Mitglieder aus dem européi-
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schen Ausland kommt. Dies sichert nicht nur die Unabhédngigkeit der Ent-
scheidungen von nationalen Interessenskonflikten, sondern garantiert
auch die Einhaltung der erforderlichen internationalen Standards. Da-
durch wird gewdhrleistet, dass sowohl die Lehre und Forschung als auch
die Qualitdtssicherung im internationalen Wettbewerb bestehen kénnen.

Zusammensetzung des Rates 2006
Im Berichtszeitraum gab es keine Verdnderungen in der Zusammenset-
zung des Rates:
Prasidentin: Univ.-Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann
(12. Janner 2005 bis 21. Janner 2007)
Vizeprasident: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Robert Hansen
(17. Juni 2005 bis 21. Janner 2007)

Mitglieder Funktionsdauer

(in alphabetischer Reihenfolge)

Univ.-Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen
Deutschland

22. Janner 2002 bis 21. Janner 2007
(2. Funktionsperiode)

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Robert Hansen
Osterreich

22. Janner 2002 bis 21. Janner 2007
(1. Funktionsperiode)

Dr. MA Guy Haug, MBA

22, Janner 2002 bis 21. Janner 2007

Frankreich (2. Funktionsperiode)
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Hodl 12. Janner 2005 bis 12. Janner 2010
Osterreich (1. Funktionsperiode)

Univ.-Prof. Dr. Evelies Mayer
Deutschland

12. Janner 2005 bis 12. Janner 2010
(2. Funktionsperiode)

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Michael Rainer
Osterreich

22, Janner 2002 bis 21. Janner 2007
(1. Funktionsperiode)

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Luc Weber
Schweiz

22. Janner 2002 bis 21. Janner 2007
(1. Funktionsperiode)

Univ.-Prof. Dr. Hannelore Weck-Hannemann
Osterreich

21. Marz 2002 bis 20. Mérz 2007
(2. Funktionsperiode)

Sitzungen des Rates im Jahr 2006
Im Jahre 2006 fanden sechs ganztigige und zwei zweitédgige Sitzungen des
OAR statt:
1. Sitzung am 2. und 3. Februar 2006
2. Sitzung am 31. Mirz 2006
3. Sitzung am 19. Mai 2006
4. Sitzung am 29. und 30. Juni 2006
5. Sitzung am 21. August 2006
6. Sitzung am 29. September 2006
7. Sitzung am 23. Oktober 2006
8. Sitzung am 15. Dezember 2006

Fiir die Beschlussfshigkeit des OAR ist die Anwesenheit von mindestens
tinf Mitgliedern erforderlich. Dies war bislang in allen Sitzungen gegeben.
Dank der langfristigen Planungen der Sitzungstermine waren bei den Sit-
zungen im Berichtszeitraum fast immer alle Mitglieder anwesend, ledig-
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lich bei einer eintdgigen Sitzung war ein Mitglied bzw. bei einer zweitadgi-
gen Sitzung waren zwei Mitglieder jeweils fiir einen Tag entschuldigt.

4.3.2  Geschiftsstelle
Fiir die Unterstiitzung der Geschiftsfiihrung des OAR hat die/der zustin-
dige Bundesminister/in gemafs § 4 Abs. 11 UniAKKkG eine Geschiftsstelle
einzurichten und die notwendige Sach- und Personalausstattung bereitzu-
stellen. (Zur Zusammensetzung der Geschiftsstelle siehe Anlage 4)

Anlage 4

Zu den wesentlichen Tatigkeiten der Geschiftsstelle zdhlen:

e die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des
Rates

e die konzeptionelle Vorbereitung von Sitzungsunterlagen und Ent-
scheidungsgrundlagen

e die Durchfithrung der Beschliisse des OAR

e die Beratung der Antragsteller

e die formale und inhaltliche Priifung der Antrége

e die Koordinierung und Organisation und Begleitung der Akkreditie-
rungsverfahren

e die interne Qualitdtssicherung

e die Erteilung von Rechtsauskiinften und Beantwortung von Anfragen
von Interessenten/innen, Antragsteller/innen, Privatuniversitdten,
Studierenden, Behorden und Medien

e die Unterstiitzung der Berichterstatter /innen

Dariiber hinaus werden von der Geschiftsstelle auch die Bereiche Publika-
tionen, Veranstaltungen, internationale Kooperationen und Offentlich-
keitsarbeit betreut. Auch die Webseite des OAR wird von der Geschifts-
stelle gewartet und aktualisiert.

Alle Mitglieder der Geschiftsstelle gehdren zum Personalstand des Bun-
desministeriums fiir Wissenschaft und Forschung und sind dem OAR zur
Verfligung gestellt. Sie unterstehen hinsichtlich der Sachaufsicht aus-
schlieflich dem OAR. Im Berichtszeitraum gab es keine Anderungen im
Personalstand der Geschiftsstelle, allerdings werden seit Marz 2006 Arbei-
ten auch auf Werkvertragsbasis (Mag. Andrea Bernhard) durchgefiihrt.

4.4 Infrastruktur und Ressourcen

Die Geschiftsstelle ist in den Rdumlichkeiten des Bundesministeriums fiir
Wissenschaft und Forschung untergebracht. Sie verfiigt tiber keine eigene
Infrastruktur, sondern nutzt die im BMWF zur Verfiigung stehenden Res-
sourcen (Rdume, Postversand, EDV-Ausstattung und Wartung, Faxgerite,
Telefon, Kopierer etc).

Auch die Budgetverwaltung und Finanzkontrolle erfolgt direkt im System
des BMWE.
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Der OAR darf als Behorde keine Gebiihren fiir die Akkreditierungsverfah-
ren einnehmen. Nur die Entschddigungen und Spesenvergtitungen der
Gutachter/innen werden von den Antragstellern refundiert.

Im Berichtszeitraum gab es keine Anderungen im Bereich Infrastruktur
und Ressourcen.
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5 Die Titigkeiten des OAR im Jahr 2006
5.1 Akkreditierungsantrige 2006

2006 waren acht Verfahren auf Akkreditierung als Privatuniversitit und
vier Verfahren auf Reakkreditierung anhédngig. Weiters wurden Antrédge
auf Akkreditierung von 28 neuen Studiengéngen bereits bestehender Pri-
vatuniversitdten bearbeitet (Graphik 2).

20
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abgeschlossen offen

||:| Erstakkreditierungen OStudienginge O Reakkreditierungen |

Graphik 2: Abgeschlossene und laufende Akkreditierungsverfahren 2006
Stand: 31. Dezember 2006

Seit der Konstituierung des OAR im Jahre 2000 bis zum Ende des Berichts-
zeitraums wurden 36 Antrage auf Akkreditierung bzw. Reakkreditierung
als Privatuniversitdt und 23 Antrage auf Akkreditierung von insgesamt 55
Studiengdngen von Privatuniversitdten eingebracht (teilweise gebtindelte
Antragstellung von mehreren Studiengédngen). Mit Jahresende 2006 waren
insgesamt zehn Privatuniversitdten mit 123 Studiengéngen in Osterreich
akkreditiert.
Eine aktuelle Liste der Privatuniversititen und deren Studiengénge findet
sich in Anlage 5.

Anlage 5

Der Entwicklungsverlauf zeigt deutlich ein stetiges Anwachsen der Ver-
fahren (Graphik 3). Die Zahl der institutionellen Neuantrédge zeigt das
nach wie vor anhaltende Interesse von Bildungseinrichtungen, den Status
einer Privatuniversitit zu erlangen. Die Zahl der (meist gebiindelten) An-
trage auf Akkreditierung neuer Studiengdnge steigt kontinuierlich. Daraus
wird deutlich, dass die Privatuniversitdten bestrebt sind ihr Programman-
gebot entsprechend auszubauen, womit eine Entwicklung in Richtung
groflerer Breite der Institutionen einhergeht. Hinzu kommen die Verfahren
zur Reakkreditierung der Privatuniversitdten, die entsprechend der Zahl
der Akkreditierungen anwachsen.
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Graphik 3: Eingelangte Akkreditierungsantrdge 1999 bis 2006

Stand: 31. Dezember 2006

51.1  Akkreditierungen als Privatuniversitit

Die zu Jahresbeginn 2006 vorliegenden und bis zum Jahresende 2006 ein-
gereichten Antrdge auf Akkreditierung als Privatuniversitdt wurden von

den folgenden Bildungseinrichtungen gestellt:

Antragsteller

Verfahrensstand im Berichtszeit-
raum

Hohe Warte Ausbildungseinrichtung fiir
Wirtschaft und Ethik G.m.b.H. [4. Antrag]

Antrag am 5. April 2006 zuriickgezogen
(nach negativer Entscheidung des OAR)

Internationales Theologisches Institut fiir
Studien zu Ehe und Familie

Antrag am 5. April 2006 zurtickgezogen

Vindobona Education Ges.m.b.H

Antrag mit Bescheid vom 10. Juli 2006 ab-
gewiesen (am 27. Juli 2006 rechtskréftig)

Transart Academy

Verfahren im Berichtszeitraum noch offen

MODUL University Vienna
(Privatuniversitit der Wirtschaftskammer
Wien)

Verfahren im Berichtszeitraum noch offen

Pannonia Private Universitat
(Landesuniversitit Burgenland)

Verfahren im Berichtszeitraum noch offen

WWEDU - World Wide Education Privat-
universitit Wels AG

Verfahren im Berichtszeitraum noch offen

Privatuniversitit fiir Tibetische Studien

Verfahren im Berichtszeitraum noch offen

Die Hohe Warte - Ausbildungseinrichtung fiir Wirtschaft und Ethik

G.m.b.H. hat bereits ihren vierten Antrag nach der Entscheidung des Rates

zurtickgezogen. Das Internationale Theologische Institut fiir Studien zu

Ehe und Familie hat den Antrag ebenfalls zurtickgezogen. Den Antrag der

Vindobona Education Ges.m.b.H. wurde vom OAR abgewiesen.

Die Antrdge der weiteren Projektbetreiber waren mit Ende des Berichts-

zeitraums noch anhéngig (eingereicht im Herbst/Winter 2006).

51.2  Aufnahme neuer Studienginge in den Akkreditierungsbescheid
Im Berichtszeitraum waren 11 Antrédge auf Akkreditierung von insgesamt

28 neuen Studiengdngen von Privatuniversitdten anhidngig (teilweise ge-

biindelte Antragstellung). Davon wurden fiinf Studiengédnge akkreditiert,

sechs zurtickgezogen und vierzehn im Berichtsjahr nicht abgeschlossen.
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Im Berichtszeitraum waren folgende Verfahren auf Akkreditierung neuer
Studiengdnge anhdngig (gereiht nach Einlangen der Antrége):

Verfahrensstand im

Privatuniversitit Studienprogramm Berichtszeitraum
1 | Private Universitat fiir Universitdtslehrgang Crisis, | Antragam 19. Mai 2006
Gesundheitswissenschaf- | Emergency and Risk Man- zuriickgezogen (nach
ten, Medizinische Infor- | agement (Master of Science) | negativer Entscheidung
matik und Technik des OAR)
2 | Katholisch Theologische | Diplomstudium Kunstwis- akkreditiert seit
Privatuniversitit Linz senschaften und Philosophie | 18. Oktober 2006
Doktoratsstudium Kunst- akkreditiert seit
wissenschaften und Philo- 18. Oktober 2006
sophie
3 | Paracelsus Medizinische | Universititslehrgang Master | Antrag am 4. Janner
Privatuniversitit Salz- of Palliative Care 2006 zuriickgezogen
burg (Verbesserung als Neu-

antrag gewertet)
Universitdtslehrgang Pallia- | Antrag am 4. Janner

tive Care fiir akademische 2006 zuriickgezogen
Palliativexperten (Verbesserung als Neu-
antrag gewertet)

4 | Private Universitat fiir Universititslehrgang Inte- akkreditiert seit
Gesundheitswissenschaf- | grative Gesundheitsvorsor- | 24. August 2006
ten, Medizinische Infor- | ge und - forderung (Master
matik und Technik of Science)

5 | Paracelsus Medizinische | Universititslehrgang Master | akkreditiert seit
Privatuniversitit Salz- of Palliative Care [2. Antrag] | 7. November 2006
burg Universititslehrgang Pallia- | akkreditiert seit

tive Care fiir akademische 7. November 2006
Palliativexperten [2. Antrag]

6 | Sigmund Freud Privat- Universitatslehrgang Bera- Antrag am 31. August

universitét tung von Kindern, Jugendli- | 2006 zuriickgezogen

chen und Eltern

Universitdtslehrgang Medi- | Antragam 31. August

zinische Hypnose 2006 zuriickgezogen
Doktoratsstudium Psycho- Antrag am 29. Septem-
therapiewissenschaft ber 2006 zurtickgezogen
(nach negativer Ent-
scheidung des OAR)
Bakkalaureatsstudium der Verfahren im Berichts-
Psychologie zeitraum noch offen
Universitdtslehrgang Ver- Verfahren im Berichts-
kehrspsychologie (Master of | zeitraum noch offen
Science)
Universititslehrgang Empi- | Verfahren im Berichts-
risch-statistische For- zeitraum noch offen
schungsmethodik (Master of
Arts)

Universitdtslehrgang Kinder | Verfahren im Berichts-
und Jugendpsychotherapie | zeitraum noch offen
(Master of Arts)
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7 | Private Universitat fiir Universititslehrgang fiir Antrag am 9. August
Gesundheitswissenschaf- | Medien- und Offentlich- 2006 zuriickgezogen
ten, Medizinische Infor- keitsarbeit im Sozial- und
matik und Technik Gesundheitswesen (Master

of Science)

Universititslehrgang Medi- | Verfahren im Berichts-
zin- und Pflegerecht (Master | zeitraum noch offen
of Science)

8 | Private Universitat fiir Universitatslehrgang fuir Verfahren im Berichts-
Gesundheitswissenschaf- | Medien- und Offentlich- zeitraum noch offen
ten, Medizinische Infor- keitsarbeit im Sozial- und
matik und Technik Gesundheitswesen (Master

of Science) [2. Antrag]

9 | Paracelsus Medizinische | Pflegewissenschaft (Bache- Verfahren im Berichts-
Privatuniversitat Salz- lor) zeitraum noch offen
burg Pflegewissenschaft (Master) | Verfahren im Berichts-

zeitraum noch offen

10 | Konservatorium Wien Jazz-Gesang (Bachelor) Verfahren im Berichts-
Privatuniversitat zeitraum noch offen

Jazz-Gesang (Master) Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen
Dirigieren (Bachelor) Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen
Jazz-Theorie (Bachelor) Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen
Jazz-Instumental (Bachelor) | Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen
Ballett (Bachelor) Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen
Moderner Tanz (Bachelor) Verfahren im Berichts-
zeitraum noch offen

11 | Paracelsus Medizinische | Doktoratsstudium der Me- Verfahren im Berichts-
Privatuniversitit Salz- dizinischen Wissenschaften | zeitraum noch offen
burg

51.3 Reakkreditierungen

Die Akkreditierung als Privatuniversitdt wird wéahrend der ersten beiden
aufeinander folgenden Akkreditierungszeitraume befristet auf fiinf Jahre
vergeben. Ziel dieser Bestimmung des UniAkkG ist es, die Qualitdtsent-
wicklung der neuen Institutionen langerfristig zu gewahrleisten bzw. zu
verhindern, dass Einrichtungen, die nicht mehr den Qualitdtsanforderun-
gen entsprechen, weiterhin am osterreichischen Bildungsmarkt tétig sind.
Zur Verlangerung der Akkreditierung als Privatuniversitét ist daher vor
Ablauf der Akkreditierungsdauer ein neuerlicher Antrag zu stellen. Der
OAR empfiehlt, den Antrag auf Reakkreditierung spétestens ein Jahr vor
Ablauf der Akkreditierung zu stellen. Wird ein solcher Antrag nicht ge-
stellt, so erlischt die Akkreditierung ex lege. Bei der Verldngerung der
Akkreditierung als Privatuniversitit muss nachgewiesen werden, dass die
Voraussetzungen der Akkreditierung weiterhin vorliegen.

Grundsitzlich gelten fiir die Reakkreditierung dieselben Verfahrensregeln
und Priifbereiche wie fiir das Verfahren der Erstakkreditierung. Mit dem
Antrag ist zu dokumentieren, dass alle Bedingungen fiir die Akkreditie-
rung, insbesondere auch die Basiskriterien, erfiillt sind. Im Vergleich zum
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Erstverfahren, das schwerpunktmifig auf die Uberpriifung der Belastbar-

keit von Konzepten und Entwicklungspldnen ausgerichtet ist, werden im

Reakkreditierungsverfahren verstarkt {iberpriifbare Befunde als Qualitéts-

indikatoren herangezogen.

Eine weitere wesentliche Beurteilungsgrundlage fiir das Verfahren stellen

dar:

» die Jahresberichte der Privatuniversitit an den OAR;

* die Umsetzung des bei der Erstakkreditierung vorgelegten Entwick-
lungsplans;

* das Vorliegen einer klaren Profilstruktur und eines Entwicklungspla-
nes fiir die Institution;

* die Ergebnisse und die Follow-up-Mafinahmen der von der Privatuni-
versitdt durchgefiihrten externen Evaluierungsverfahren;

* das Vorhandensein eines entwickelten Qualitdtssicherungssystems, das
Lehre und Forschung umfasst.

Im Berichtsjahr waren folgende vier Antrdge auf Reakkreditierung (Ver-
langerung der Akkreditierung) anhangig:

. . .rn Verfahrensstand im Berichts-
Privatuniversitit .
zeitraum
1 | Imadec University mit Bescheid vom 18. September 2006
abgewiesen (am 7. November 2006
rechtskriftig)
2 | Private Universitit fiir Gesundheitswis- reakkreditiert am 9. November 2006
senschaften, Medizinische Informatik
und Technik
3 | PEF - Privatuniversitét fiir Management Verfahren im Berichtszeitraum noch
offen
4 | Paracelsus Medizinische Privatuniversitidt | Verfahren im Berichtszeitraum noch
Salzburg offen

Der Antrag der IMADEC wurde entgegen der mehrfach und ausdriicklich
kommunizierten Vorgabe des OAR, den Antrag auf Verlingerung der
Akkreditierung spétestens ein Jahr vor Ablauf der laufenden Akkreditie-
rungsperiode zu stellen, am 20. September 2005, also etwas mehr als drei
Monate vor Ablauf der Akkreditierung (2. Janner 2006) eingebracht. Am 2.
Janner 2006 erlosch gemafs § 6 Abs. 1 UniAkkG die Akkreditierung der
IMADEC durch Ablauf der fiinfjahrigen Akkreditierungsdauer und nicht
rechtzeitiger Verldngerung ex lege. Das Erloschen der Akkreditierung
wurde geméfs § 6 Abs. 1 UniAkkG der IMADEC gegeniiber mit Bescheid
(zugestellt am 19. Janner 2006) festgestellt. Im Begleitschreiben wurde der
IMADEC mitgeteilt, dass der Reakkreditierungsantrag als Akkreditie-
rungsantrag aufrechterhalten werde. Mit Schreiben vom 21. Mérz 2006 be-
antragte die IMADEC beim Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft
und Kultur den Ubergang der Entscheidungspflicht auf das Bundesminis-
terium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur gemafs § 73 Abs. 2 AVG, da
der OAR innerhalb der in § 73 Abs. 1 AVG vorgesehene sechsmonatige
Entscheidungsfrist noch keine Entscheidung getroffen hatte. Mit Bescheid
vom 4. April 2006, zugestellt am 10. April 2006, wies das Bundesministeri-
um fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur den Devolutionantrag ab, da es
kein tiberwiegendes Verschulden des OAR an der nicht fristgerechten Ent-
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scheidung gegeben sah. Die Zustandigkeit ging daher mit 10. April 2006
wieder auf den OAR tiiber, der den Antrag am 18. September 2006 abge-
wiesen hat.

Dem Antrag auf Verldngerung der Akkreditierung der Privaten Universi-

tat fiir Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

wurde stattgegeben. Die weiteren Antrage auf Verldngerung der Akkredi-
tierung waren mit Ende des Berichtszeitraums noch offen.

5.1.4  Gutachter/innen und Observer

In den oben genannten Verfahren waren insgesamt 37 externe Expertinnen
und Experten(davon einer aus Osterreich) als Gutachter/innen fiir den
OAR titig (siehe Anlage 6). Weiters waren drei externe Observer (davon
einer als Gutachter und Observer) von anderen Qualitédtssicherungsagen-
turen zu den Verfahren eingeladen. Pro Verfahren kommen durchschnitt-
lich zwei bis drei Gutachter/innen zum Einsatz. Antrége auf Akkreditie-
rung neuer Studiengidnge werden nach Moglichkeit gebiindelt behandelt,
um den Aufwand und die Kosten fiir die Begehungen und Gutach-
ter/innen moglichst gering zu halten. Begutachtungen sind grundsétzlich
mit einer Begehung der Einrichtung verbunden und nur in Ausnahmefal-
len konnen Begutachtungen im Schriftweg durchgefiihrt werden.

Anlage 6

51.5  Verfahrensanalyse

Eine Analyse aller bis 1. August 2007 durchgefiihrten Akkreditierungsver-
fahren ergibt, dass die Mehrzahl der Verfahren lidnger als die gesetzlich
vorgesehenen sechs Monate dauert. Dies liegt vor allem daran, dass die
Begehung der Institution mit externen Experten/innen eine Vorauspla-
nung bis zu drei Monaten erfordert. Hinzu kommt, dass die teils sehr un-
terschiedlich lange und vom OAR nicht beeinflussbare Dauer der Geneh-
migung der Akkreditierungsentscheidung durch die/den zustandige/n
Bundesminister/in in die sechs Monate einzurechnen ist. Die untenste-
hende Graphik berticksichtigt all jene Verfahren, bei denen es zu einer ex-
ternen Begutachtung gekommen ist und die daher einen typischen Verfah-
rensverlauf darstellen. Nicht in die Darstellung aufgenommen wurden je-
ne Verfahren, die vor einer Begehung zurtick-, abgewiesen bzw. zurtickge-
zogen wurden.

15
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Graphik 4: Dauer der Akkreditierungsverfahren
Stand: 1. August 2007
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Einen wesentlichen Zeitfaktor stellt die Begutachtung durch externe Gut-
achter/innen dar. Um internationale Experten/innen zu gewinnen, die
den oben dargestellten Auswahlkriterien des OAR entsprechen, muss auf
deren terminliche Verftigbarkeiten Riicksicht genommen werden.

Ein weiterer mafigeblicher Faktor fiir die Verfahrensdauer sind die Nach-
reichungen bzw. Antragsidnderungen, die im Zuge des Verfahrens (meist
nach der Begehung oder auch noch nach der Entscheidung) von den An-
tragsteller/innen eingebracht werden kénnen. Diese miissen dann einer
neuerlichen Priifung durch den Rat bzw. je nach Inhalt und Umfang durch
die externen Experten/innen unterzogen werden.

Durch eine regelmiflige Uberpriifung und Analyse aller Abldufe versucht
der OAR nach Moglichkeit die Verfahrensdauer zu verkiirzen, wobei al-
lerdings der Qualitdt der Entscheidung vor einer moglichen Verfahrensbe-
schleunigung Prioritidt eingerdumt wird.

Im Berichtszeitraum wurde eine Ablaufanalyse samtlicher Akkreditie-
rungsverfahren seit Bestehen des OAR durchgefiihrt. Aufgrund der Er-
gebnisse dieser Aufstellung wurden Moglichkeiten zur effizienteren Ver-
fahrensgestaltung diskutiert und ein Maffnahmenkatalog beschlossen (sie-
he Anlage 7).

Anlage 7

5.2 Aufsicht

5.2.1  Jahresberichte

Im Rahmen des Aufsichtsverfahrens haben die Privatuniversititen jahrlich
einen Entwicklungsbericht mit normiertem Mindestinhalt vorzulegen.
Dieser Bericht hat die Entwicklung der Privatuniversitdt im abgelaufenen
Berichtsjahr darzustellen und muss dem OAR ermdoglichen, den Fortbe-
stand des Vorliegens der Akkreditierungsvoraussetzungen zu tiberpriifen.
Die Jahresberichte werden nach einem einheitlichen, mit den Privatuniver-
sitdten abgestimmten Format erstellt. Dies hat sich als sehr sinnvoll erwie-
sen, da dem OAR damit auch vergleichbares Datenmaterial zur Verfiigung
steht.

Die im Berichtszeitraum eingegangenen Jahresberichte (Stichtag 30. No-
vember 2006) {iber das Studienjahr 2005/2006 wurden vom OAR tiiber-
priift, in zwei Fallen wurden Unterlagen bzw. Klarstellungen nachgefor-
dert. Alle vorgelegten Berichte konnten vom OAR angenommen werden.

Der OAR sieht als eine seiner wesentlichen Funktionen die Qualititsforde-
rung und -entwicklung der Privatuniversitdten. Daher erging zu jedem der
angenommenen Jahresberichte eine Antwort des OAR, in welcher auf
Entwicklungsaspekte und Probleme hingewiesen wurde.

5.2.2  Anlassbezogene Uberpriifungen

Der OAR ist berechtigt, sich an den Privatuniversititen jederzeit iiber
samtliche Angelegenheiten zu informieren, welche die Uberpriifung des
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Vorliegens der Voraussetzungen fiir die Akkreditierung erméglichen. Die
Organe der Privatuniversitét sind verpflichtet, dem OAR Auskiinfte iiber
alle Angelegenheiten der Privatuniversitdt zu erteilen, Geschéftsstiicke
und Unterlagen iiber die vom OAR bezeichneten Gegenstidnde vorzulegen
und Uberpriifungen des OAR an Ort und Stelle zuzulassen. Im Berichts-
jahr wurden anlassbezogene Uberpriifungen (teilweise verbunden mit Be-
suchen der Privatuniversitdt) vorgenommen. Folgende Bereiche standen
dabei im Berichtsjahr im Vordergrund:

Berufungsordnung

Die Berufungsordnung stellt ein zentrales Element der Qualitdtssicherung
von Universititen dar. Der OAR achtet daher darauf, dass die von den
Privatuniversitidten erlassenen Berufungsordnungen internationalen Stan-
dards gentigen. Vor allem die Einbeziehung externer Expertinnen und Ex-
perten als Mitglieder der Berufungskommission fiir Einrichtungen, die
selbst noch tiber eine geringe Zahl an qualifiziertem Stammpersonal ver-
fiigen, aber auch die Beiziehung externer Gutachter/innen ist von grofer
Bedeutung. Dieser Sachverhalt wie auch die Praxis der Berufungen wurde,
wie schon im Berichtszeitraum 2005, sehr genau beobachtet und stellt nach
wie vor einen sehr sensiblen Bereich dar. Diese Aufsichtstitigkeit des OAR
hat unter anderem dazu gefiihrt, dass Berufungsordnungen von Privat-
universitdten neu gestaltet wurden und teilweise bereits besetzte Positio-
nen neu ausgeschrieben und besetzt wurden.

Eroffnung neuer Standorte

Die jingsten Entwicklungen zeigen, dass Privatuniversitdten durch die Er-
offnung zusétzlicher Studienstandorte im In- und Ausland ihr Angebot
erweitern mochten. Im Berichtsjahr befanden sich einige dieser Projekte in
der Planungsphase. Dies bedingt eine wesentliche Erweiterung der Auf-
sichtstitigkeit des OAR, da er die Instrumentarien der Qualititspriifung
addquat anpassen und weiterentwickeln muss.

Da nach den gesetzlichen Bestimmungen der Standort einer Privatuniver-
sitdt nicht zwingend in den Akkreditierungsbescheid aufzunehmen ist,
bedarf es im Fall eines Standortwechsels oder einer Standorterweiterung
bei gleichbleibendem Studienangebot auch keiner Bescheiddnderung und
daher auch keines Akkreditierungsverfahrens. Nichtsdestotrotz muss si-
chergestellt sein, dass die Akkreditierungsvoraussetzungen auch an dem
neuen Standort erfiillt sind bzw. dass es bei Griindung zusitzlicher Stand-
orte nicht zu einem Ressourcenabzug zu Lasten der Hauptniederlassung
kommt. Dies ist dem OAR im Rahmen seines Aufsichtsrechts von den Pri-
vatuniversitdten vorab nachzuweisen.

Aufgabe des OAR ist es daher (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit
auslandischen Akkreditierungsinstitutionen) sicherzustellen, dass die Qua-
litatsstandards, die der Akkreditierung zugrunde liegen, auch an allen
Standorten gegeben sind. In solchen Fallen kommt dem OAR die bewéhrte
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene entgegen, in die er intensiv
eingebunden ist.
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Der OAR hat daher im Berichtsjahr eine Richtlinie zur Frage der Griin-
dung neuere Standorte beschlossen.
Anlage 8

5.3 Nationale und internationale Zusammenarbeit

5.3.1  Privatuniversititen
Im Oktober 2006 hat im Rahmen einer Sitzung des OAR das 3. Round-
Table Gesprach mit den Vertreter/innen der Privatuniversitdten stattge-
funden.
Folgende Themen wurden im Rahmen des Gespriachs behandelt:
1. Novelle des Universitédtsgesetzes 2002: Neuerungen im Studienrecht
2. akademische Ehrungen und Verleihung von akademischen Ehrengra-
den
3. Position des OAR zu einer Novellierung des Universitts-
Akkreditierungsgesetzes
externe Evaluierung des OAR 2007
5. Anliegen der Privatuniversitdten
- Verleihung von Ehrengraden
- Begutachtungsverfahren fiir Lehrgange
- Umbenennung der Bezeichnung , Privatuniversitit” in , Universi-
tat” (mit dem Hinweis , akkreditiert nach dem Privatuniversitéts-
gesetz”)
—~  Auflerung des Vorsitzenden der Rektorenkonferenz der dffentli-
chen Universititen zu den Privatuniversitdten

»

Eine Zusammenfassung der inhaltlichen Ergebnisse, die auch den Privat-
universitdten tibermittelt wurde, befindet sich in der Anlage 9.
Anlage 9

Da im Round-Table Gesprach von den Vertreter/innen der Privatuniversi-
tdten darauf hingewiesen wurde, dass Privatuniversitidten gegentiber 6f-
fentlichen Universitdten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene diskriminiert werden, wurde eine schriftliche Bestédtigung tiber den
Rechtsstatus der Privatuniversititen seitens des OAR zur Verfiigung ge-
stellt. Diese Bestatigung soll vor allem als Vorlage bei Amtern und Koope-
rationspartner dienen.

Dartiber hinaus gibt es laufend anlassbezogene Gespréche zwischen den
Privatuniversititen und der Priasidentin, den Berichterstatter/innen
und/oder der Geschiftsstelle.

Die , Arbeitsgemeinschaft der Privatuniversitdten” hat sich in ihrer Sitzung
am 15. September 2006 neu konstituiert und in , Rektorenkonferenz der
Privatuniversititen” umbenannt. Zum Vorsitzenden wurde Univ.-Prof. Dr.
Bernhard Tilg (UMIT) gewdhlt. Siehe dazu die Website
(www.privatuniversitdten.at).
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5.3.2  Studierende an Privatuniversititen

Im Dezember 2006 hat im Rahmen einer Sitzung des OAR das 1. Round-
Table Gesprach mit den Studierendenvertreter/innen der Privatuniversita-
ten stattgefunden.

Folgende Themen wurden im Rahmen des Gesprachs behandelt:
Organisation der Studierendenvertretungen an Privatuniversitidten
Osterreichische Hochschiiler/innenschaft (OH)

Veroffentlichung der Akkreditierungsbescheide

Beteiligung der Studierenden in Akkreditierungsverfahren
Informationsstand tiber Akkreditierung

Weitere Kommunikation mit dem OAR

SN e

Eine Zusammenfassung der inhaltlichen Ergebnisse, die auch den Studie-
renden iibermittelt wurde, befindet sich in der Anlage 10.
Anlage 10

Round-Table Gesprache zwischen dem OAR und den Studierenden von
Privatuniversitidten sollen weiterhin regelméfig (jahrlich) stattfinden, um
einen guten Informationsaustausch zwischen allen Parteien zu gewéhrleis-
ten. Sobald auf Seiten der Studierenden Ansprechpartner/innen identifi-
ziert sind, konnen abgestimmte Themenlisten zur Gesprachsvorbereitung
erstellt werden.

5.3.3  Offentliche Universititen

Der OAR sieht die Kontakte und den Austausch mit den 6ffentlichen Uni-
versitdten als wichtige Aufgaben an. Im Rahmen von Sitzungen, die in 6f-
fentlichen Universitdten stattfinden, werden Gesprache mit Rektoren 6f-
fentlicher Universitdten gefiihrt, um die Arbeit des Rates darzustellen und
die verschiedenen Aspekte des Verhiltnisses zwischen privatem und 6f-
fentlichem Sektor zu ertrtern. RegelmafSig finden auch Gesprache mit dem
Vorsitzenden der Osterreichischen Rektorenkonferenz statt. Mit der Platt-
form fiir universitdare Weiterbildung (AUCEN) besteht Kontakt im Hin-
blick auf die Diskussion zur Weiterentwicklung des Akkreditierungssys-
tems.

Im Berichtszeitraum fanden anlésslich der Sitzung am 29./30. Juni 2006 ein
Gesprach mit Rektor Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt in Wien und am 29.
September 2006 ein Gesprach mit Rektor Univ.-Prof. Dr. Helmut Kramer
und Vizerektorin Univ.-Prof. Dr. Ada Pellert in der Donau-Universit&t
Krems statt.

5.3.4 FHR, AQA und NARIC Austria

Die Zusammenarbeit mit dem Fachhochschulrat (FHR) und der Osterrei-
chischen Qualitédtssicherungsagentur (AQA) erfolgt sehr konstruktiv vor
allem hinsichtlich der Koordinierung der Arbeit in internationalen Gre-
mien und der gemeinsamen Ausrichtung internationaler Tagungen. Auch
die Zusammenarbeit mit dem osterreichischen NARIC-Biiro erfolgt so-
wohl bei der Behandlung von Einzelanfragen als auch im Hinblick auf
Fragen der wechselseitigen Anerkennung von Akkreditierungsentschei-
dungen in sehr effektiver und unbtirokratischer Weise.
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Im Berichtsjahr hat der OAR gemeinsam mit dem FHR und der AQA im
Mai 2006 als Gastgeber fiir das jahrliche Treffen der mittel- und osteuropa-
ischen Akkreditierungsagenturen (CEENET) fungiert.

5.3.5  Politische Verantwortungsebenen

Es findet ein regelméfiiger Informationsaustausch mit den zustdandigen
Stellen des Bundesministeriums fiir Wissenschaft und Forschung (vormals
Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur) statt. Im Be-
richtszeitraum hat auch ein Gespradch mit dem Sektionschef Mag. Friedrich
Faulhammer im Rahmen einer Sitzung des OAR stattgefunden.

Im Hinblick auf die Priifung der Vereinbarkeit von Studiengangen aus
dem medizinischen Bereich mit moglichen gesundheitsrechtlichen Vor-
schriften kooperiert der OAR auch mit dem Ministerium fiir Gesundheit,
Familie und Jugend.

5.3.6  Kooperationen in internationalen Netzwerken und Projekten
Durch die intensive Mitarbeit in internationalen und europédischen Netz-
werken (INQAAHE, ENQA, ECA, DACH, CEE-Netzwerk) ist der OAR ak-
tiv in die Entwicklung eines europédischen Systems von Verfahren und
Richtlinien zur Qualitédtssicherung eingebunden. Diese internationale Zu-
sammenarbeit garantiert auch, dass die Arbeit des OAR den internationa-
len Standards entspricht und auf Entwicklungen rasch und adédquat rea-
giert werden kann. An den Treffen dieser Netzwerke sowie den entspre-
chenden Arbeitsgruppen und Board Meetings haben die Prasidentin sowie
die Geschiftsstelle teilgenommen (insgesamt 10 Treffen).

Mitgliedschaft des OAR in internationalen Netzwerken:

Bezeichnung Status Funktionen
ENQA (European Association for Quality - Board Member
Assurance in Higher Education) Vollmitglied 2004/2005
ECA (European Consortium for Accreditation . Member of the
in Higher Education) Vollmitglied | Management Group
1 Higher Bducatio 2005,/2006
INQAAHE (International Network for Quality -
Assurance Agencies in Higher Education) Vollmitglied
CEE NETWORK (Network of Central and

. . - Board Member
Eastern European Quality Assurance Agencies | Vollmitglied
o . 2002 - 2006
in Higher Education)

Auch auf Basis bi- und trilateraler Kooperationsabkommen (Deutschland,
Schweiz, Spanien) hat der OAR eine konstruktive Zusammenarbeit aufge-
baut.

Im Rahmen der Beteiligung an einem von der Humboldt Universitat Berlin
koordinierten TEMPUS-Projekt mit Syrien , Quality University Manage-
ment and Institutional Autonomy” (QUMIA UM_JEP-32120-2004) hat der
OAR gemeinsam mit der Universitdt Graz einen einwochigen Besuch einer
hochrangige syrische Delegation organisiert und gestaltet.
Siehe dazu:
http:/ /www.ewi.hu-berlin.de/wipaed/Forschung/ projekte/ tempus/index_html

Die internationale Anerkennung, die der OAR geniefit, zeigt sich nicht zu-
letzt darin, dass die Prasidentin und Mitglieder des Rates und der Ge-
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schiftsstelle als Experten/innen in ausldndischen Akkreditierungsverfah-
ren und Akkreditierungsagenturen bzw. als Berater/innen zum Aufbau
nationaler Qualitdtssicherungssysteme tdtig sind. Eine Liste der Mitglied-
schaften, internationaler Projekte und Expertentdtigkeiten findet sich in
der Anlage 11.

Anlage 11

54 Grundsatzfragen, Richtlinien und Standards

Der OAR hat sich immer wieder mit Fragen auseinanderzusetzen, die
grundsatzliche Bedeutung fiir den Bereich der Akkreditierung von Privat-
universitdten haben. In einem fixen Tagesordnungspunkt (Grundsétzli-
ches) der Sitzungen des OAR werden die Qualitdtsstandards und Richtli-
nien regelméfSig im Hinblick auf ihre Angemessenheit tiberarbeitet und
erganzt. Alle Grundsatzbeschliisse des Rates werden als Richtlinien verof-
fentlicht. Dies bietet den Antragstellern und Privatuniversitdten Transpa-
renz und stellt gleichzeitig die Grundlage fiir konsistente Akkreditie-
rungsentscheidungen dar. Bei der Formulierung von Richtlinien ist der
OAR vom Grundsatz geleitet, im Hinblick auf die Wahrung der Autono-
mie der Privatuniversitdten keine zu hohe Regelungsdichte zu erzeugen.

Samtliche Entscheidungen des OAR wurden den Privatuniversitdten mit-
geteilt und sind tiber die Website zugdnglich. Im Berichtsjahr wurden ins-
besondere folgende Fragen behandelt:

Checklisten fiir Antragsteller
Die Checklisten fiir die Antragstellung werden regelmifdig tiberarbeitet
und den Erfahrungen und Erfordernissen angepasst.

Ehrengrade
Gemaifs des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofs, nach dem Privat-
universitédt nicht zur Verleihung von Ehrendoktoraten bzw. zur Vornahme
anderer akademischer Ehrungen berechtigt sind, hat der OAR seine Richt-
linie entsprechend angepasst (siehe Anlage 12). Der OAR hat dabei darauf
hingewiesen, dass er diese Problematik im Rahmen kiinftiger Diskussio-
nen betreffend mogliche Anderungen des Universitits-Akkreditierungs-
gesetzes jedenfalls einbringen wird, um auf eine Gleichstellung der priva-
ten mit den 6ffentlichen Universitdten in diesem Punkt hinzuwirken.
Anlage 12

Berufsbegleitende Studienginge
Studiengdnge sind so zu konzipieren, dass die Studierbarkeit gegeben ist,
das heifdt, dass die mit dem Studium verbundene Arbeitsbelastung fiir die
Studierenden bewdéltigbar ist. Bei berufsbegleitenden Studiengangen ist
daher ein Arbeitspensum vorzusehen, dass mit einer (vollzeitigen) Berufs-
tatigkeit vereinbar ist. Der OAR hat daher eine Richtlinie fiir ,Berufsbeglei-
tender Studiengdange (Workload)” (siehe Anlage 13) beschlossen.

Anlage 13
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Vorschldage zur Novellierung des Universitats-Akkreditierungsgesetzes
Anhand der bereits im vergangenen Berichtsjahr erstellten Vorschldge fiir
eine Novelle des Universitats-Akkreditierungsgesetzes wurden weitere
Punkte einer moglichen Anderung diskutiert. In einzelnen sind dies:

1. Differenzierung der Kategorien von privaten Einrichtungen

2. Mindestbetriebsgrofie

3. Verpflichtungen der Privatuniversititen zur Durchfithrung von regel-
méfliigen externen Evaluierungen

Verleihung von Ehrengraden

Akkreditierung mit Auflagen

Befristung der Akkreditierung

Ubergangsregelungen fiir Studierende bei Erloschen oder Widerruf der
Akkreditierung

Veroffentlichung von Akkreditierungsentscheidungen

9. Dauer der Verfahren

NG

@

Der OAR hat dieses Positionspapier (siche Anlage 2) an die Rektorenkon-
ferenz sowie an das Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und
Kultur, die Wissenschaftssprecher/innen und die Presse verschickt. Der
OAR wird auch die kiinftigen Entwicklungen verfolgen und das Positi-
onspapier ergidnzen bzw. adaptieren.

Anlage 2

5.5 Informationstatigkeit

Der OAR und die Geschiiftsstelle stehen fiir potentielle Antragstel-
ler/innen, Projektbetreiber/innen, Studierende, 6ffentliche und private
Einrichtungen und sonstige Interessenten/innen fiir allgemeine Fragen
und Rechtsauskiinfte tiber Akkreditierung zur Verfiigung. Erstinformatio-
nen tiber die Voraussetzungen der Akkreditierung sowie {iber den Verfah-
rensablauf sind auf der Website des OAR (www.akkreditierungsrat.at) zu
finden.

Beratungsgespriache

Im Berichtszeitraum haben 11 Interessent/innen bzw. Projektbetrei-
ber/innen ausfiihrliche Beratungsgespriche mit Mitgliedern des OAR und
der Geschiiftsstelle gefiihrt. Die Bandbreite dieser Einrichtungen umfasst
theologische, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche, psychotherapeuti-
sche, pddagogische sowie kiinstlerische Studien. Auch die hohe Zahl an
miindlichen und schriftlichen Anfragen aus dem In- und Ausland an die
Geschiftsstelle zeigt weiterhin ein grofies Interesse am Thema Akkreditie-
rung von Privatuniversititen.

Projektprasentationen

Der OAR bietet Projektbetreiber/innen auch die Moglichkeit, ihr Projekt in
einer Sitzung des OAR zu présentieren. Nach der Prasentation bietet sich
die Gelegenheit, dass sowohl die Projektbetreiber/innen als auch die Mit-
glieder des OAR wichtige offene Fragen ansprechen. Diese Hilfestellung
soll es den Projektbetreiber/innen ermoglichen, den Antrag praziser und
vollstandiger auszuarbeiten beziehungsweise die Anforderungen des Ver-
fahrens besser einzuschitzen. Damit kann im Falle eines Antrages auf
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Akkreditierung die Verfahrensdauer verkiirzt werden. Diese Form der Be-
ratungstdtigkeit hat sich bislang gut bewé&hrt. Im Berichtszeitraum wurden
folgende Projekte im Rahmen einer Sitzung des OAR vorgestellt:

e Vindobona

e Body & Health Academy

e International Center of Higher Tibetan Studies Privatuniversitat

e WWEDU World Wide Education AG

e Transart Academy

5.6 Offentlichkeitsarbeit

Die Offentlichkeitsarbeit des OAR hat zum Ziel, die 6ffentliche Wahrneh-
mung der Arbeit des OAR und ihre gesellschaftliche Akzeptanz zu erho-
hen. Gleichzeitig nimmt der OAR damit gegeniiber der Offentlichkeit seine
Verantwortung wahr, die Verfahrensregeln, Standards und Entschei-
dungsabldufe transparent darzustellen.

Im Berichtszeitraum wurden folgende neue Informationsfolder fiir An-

tragsteller/innen in deutscher und englischer Sprache aufgelegt:

* Akkreditierungsverfahren

* Akkreditierungsvoraussetzungen und Basiskriterien

* Checkliste fiir Institutionen

* Checkliste fiir Studiengdnge

* Orientierungsrahmen fiir Sachverstiandige zur Begutachtung von Insti-
tutionen

* Orientierungsrahmen fiir Sachverstandige zur Begutachtung von Stu-
diengdngen

* Reakkreditierung

Als wichtigste Informationsplattform hat sich die Internetseite
www.akkreditierungsrat.at erwiesen. Darin werden zielgruppenorientiert
Informationen tiber Antragstellung, Verfahren, Studienangebote, interna-
tionale Veranstaltungen, Rechtsfragen und aktuelle Entscheidungen des
OAR angeboten. Die fiir Antragsteller notwendigen Dokumente stehen als
Downloads im Internet zur Verfiigung. Uber eine Linksammlung kénnen
die wichtigsten europédischen und internationalen Partner im Bereich Akk-
reditierung erreicht werden. Ein Content Management System ermoglicht
die direkte Wartung der Webseite durch die Geschdftsstelle vereinfacht
und noch kostengtiinstiger macht.

Dartiber hinaus wurden die Medienkontakte wie bisher vom Prasiden-
ten/von der Prisidentin wahrgenommen. Uber wichtige Entscheidungen
wurden die Medien durch die Geschiftsstelle regelméfsig informiert.

Das grofie offentliche Interesse an der Entwicklung des privaten Universi-
titssektors und der Arbeit des OAR fand in zahlreichen Anfragen, Inter-
views und der regelméfiigen Berichtererstattung durch die dsterreichi-
schen Medien seinen Niederschlag.
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5.7 Qualititssicherung des OAR

Im Zeitraum 2006/2007 hat der OAR intensiv daran gearbeitet, die vor-
handenen Elemente der internen Qualitdtssicherung systematisch darzu-
stellen und zu einem umfassenden System zu verbinden. Der OAR ver-
steht die Mafsnahmen zur Entwicklung seiner eigenen Qualitdtssicherung
als Teil einer umfassenden Qualitdtskultur, die von allen Ebenen mitgetra-
gen und weiterentwickelt wird. Grundlage und Ausgangspunkt dafiir sind
der ECA-Code of Good Practice, den der OAR 2004 in Ziirich unterzeich-
net hat, sowie die European Standards and Guidelines for Quality Assu-
rance in Higher Education.

Siehe dazu:

http:/ /www.enga.eu/files/BergenReport210205.pd
http:/ /www.ecaconsortium.net/download.php/?id=33

571  Elemente der internen Qualititssicherung
Als zentrale Elemente der internen Qualititskultur des OAR, die in die
Arbeitsabldufe integriert sind, sind anzusehen:

Qualititsgrundsitze und Qualititsleitbild
Der OAR hat die grundlegenden Prinzipien seines Qualititsverstindnisses
formuliert und auf der Webseite zugénglich gemacht. Simtliche Prozesse
des OAR sind auf diese Prinzipien bezogen.

Anlage 14

Qualititshandbuch

Der OAR hat fiir seine Arbeit fiinf Kernprozesse schriftlich definiert, die
im Handbuch systematisch dargelegt sind. Die Beschreibung strukturiert
sich nach den Elementen Prozessbeschreibung, Prozessverantwortung, In-
strumente, Dokumentation, Kontrolle, Feedback und stellt diese Elemente
entlang von drei Verantwortungsebenen (Rat, Geschiftsstelle Ebene A, Ge-
schiftsstelle Ebene B) dar. An der Umsetzung der Kernprozesse und Wei-
terentwicklung wirken alle Arbeitsebenen des OAR mit. Dies entspricht
dem Qualititskreislauf des OAR und ist Teil der Qualititskultur des OAR.

Regeln fiir interne Abldufe der Geschiftsstelle

Die Regeln fiir die internen Abldufe (Schriftverkehr, Kommunikation, Sit-
zungen, Verfahren) der Geschiftsstelle sind schriftlich festgehalten und
werden in den wochentlichen Teamsitzungen der Geschéftsstelle standig
weiterentwickelt. Dariiber hinaus dient ein elektronisches Pinboard zur
Sammlung von Verbesserungsvorschldgen.

Grundsiitze guter Praxis fiir Begehungen
Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen richten sich an alle Teilneh-
mergruppen der Begehung, um Rollenklarheit und eine ausgewogene und
sachgerechte Erhebung aller Sachverhalte sicherzustellen.

Anlage 15

Feedback zu den Verfahren

Der OAR hat Fragebogen zur Evaluierung der Verfahren fiir Antragsteller,
Gutachter/innen und Studierende entwickelt. Diese werden im Anschluss
an jedes Verfahren verschickt. Die Analyse dieses Verfahrensfeedbacks ist
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ein fixer Tagesordnungspunkt in den Sitzungen des OAR. Dariiber hinaus
finden regelméfiige Round-Table Gesprache mit den Privatuniversitdten
und deren Studierenden statt.

Ablaufanalyse der bisherigen Verfahren
(siehe Kapitel 5.1.5)

Dokumentation

Der OAR verfiigt iiber ein elektronisch unterstiitztes Dokumentationswe-
sen, das alle Verfahren sowie die Daten der Privatuniversitdten umfasst.
Fiir einzelne Bereiche stehen standardisierte Instrumente zur Verfiigung
(Factsheets fiir Verfahren und Institutionen).

5.7.2  Elemente der externen Qualititssicherung
Die externe Qualitdtssicherung des OAR erfolgt auf drei Ebenen:

Berichtslegung gegeniiber dem Nationalrat

Der OAR hat dem Nationalrat im Wege des/der zustindigen Bundesmi-
nisterin/Bundesministers jahrlich einen Bericht tiber seine Tatigkeit vorzu-
legen.

Aufsichtsrecht des BMWF

Gemaf § 7 UniAkkG hat der/die zustdandige Bundesminister/in das Recht,
Auskiinfte tiber alle Angelegenheiten zu erhalten, in alle Unterlagen Ein-
sicht zu nehmen und Uberpriifungen an Ort und Stelle durchzufiihren.

Durchfiihrung externer Evaluierungen

Die Verpflichtung des OAR zur Durchfiihrung externer Evaluierungen er-

gibt sich nicht aus dem UniAkkG, aber aus dem europédischen Kontext. Der

Osterreichische OAR (OAR) unterzieht sich daher 2007 einer externen Eva-

luierung, die im Berichtsjahr vorbereitet wurde. Im Zuge dieses Verfah-

rens werden folgende Bereiche der Arbeit des OAR iiberpriift:

e Inwelcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR seine im
UniAKKG festgelegten Aufgaben durch die Verfahren, die der OAR fiir
die Durchfiihrung dieser Aufgaben entwickelt, implementiert und an-
gewendet hat?

e Inwelcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR die
ESG/ENQA Membership Criteria (Standards and Guidelines for Qua-
lity Assurance in the European Higher Education Area)?

e In welcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR den ECA-
Code of Good Practice?

Im Berichtszeitraum wurde im Zuge der Vorbereitung der externen Evalu-
ierung des OAR ein Referenzrahmen und Ablaufplan fiir die Evaluierung
beschlossen, eine umfassende Stakeholderbefragung (Privatuniversitéten,
Studierende von Privatuniversititen, Osterreichische Rektorenkonferenz,
Wissenschaftsausschuss) weitgehend abgeschlossen sowie eine Arbeits-
gruppe fiir die Erstellung des Selbstevaluierungsberichtes des OAR einge-
richtet (Weck-Hannemann, Haug, Erichsen, Fiorioli, Mutschmann-
Sanchez, Bernhard).
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6 Entwicklung des privaten Sektors
6.1. Antragsteller, Studienangebot, Studierende, Studiengebiihren

Antragsteller

Projektbetreiber zur Griindung von privaten Universitdten versuchen in
erster Linie inhaltliche Nischen zu besetzen und neue Angebotsbereiche zu
erschliefSen, die bisher am Osterreichischen Bildungsmarkt nicht vorhan-
den sind. Daneben werden auch Studienprogramme angeboten, die es in
dhnlicher Form bereits an staatlichen Universitdten gibt. Die Zahl der akk-
reditierten Privatuniversitdten wie auch die Grofse der einzelnen Einrich-
tungen (mit zwischen ca. 25 - 900 Studierenden) ist bislang tiberschaubar.
Jedoch dokumentiert die Zahl der laufenden Anfragen und Antrédge aus
dem In- und Ausland, dass das Interesse, sich am 6sterreichischen Bil-
dungssektor als Privatuniversitdt zu etablieren, nach wie vor gegeben ist.
Eine diesbeziigliche Trendwende ist in mittlerer Frist nicht zu erwarten.
Dies liegt einerseits an der zunehmenden Internationalisierung der Bil-
dungsangebote und andererseits an der Tatsache, dass neue interdiszipli-
ndre Angebote, die in der traditionellen institutionellen Struktur und Fa-
kultdtengliederung nicht so leicht Platz finden, den privaten Sektor als Al-
ternative wahrnehmen. Ein weiterer Grund fiir das anhaltende Interesse
neuer Antragsteller liegt in einem Spezifikum der dsterreichischen Bil-
dungslandschaft begriindet: Zahlreiche Anbieter der ,Lehrgdnge universi-
taren Charakters” suchen nach Moglichkeiten, ihr Bildungsangebot tiber
2010 hinaus weiterzuftihren.

Betrachtet man die Gesamtzahl der Akkreditierungsantrége, so zeigt sich,
dass der OAR eine ganz wesentliche Gatekeeper-Funktion ausiibt: Von al-
len Antragen auf institutionelle Akkreditierung einschliefilich der Zahl je-
ner Projekte, die es nicht in die Antragsphase geschafft haben, wurden bis-
her nur 15% positiv entschieden (Graphik 5).

5% 1%

7%

15%

65%

O abgewiesen

O zuriickgewiesen
O zuriickgezogen
O zuriickgezogen nach negativer Entscheidung
O akkkreditiert

O Projektbetreiber (ohne spétere Antragstellung)

Graphik 5: Akkreditierungsantrdge und Interessenten seit 2000
Stand: 1. August 2007
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Ausbau der bestehenden Einrichtungen

Neben der Griindung neuer Privatuniversititen erfolgt auch ein Ausbau
der bestehenden Einrichtungen. Diese erweitern ihr Studienangebot lau-
fend, wobei der OAR in diesem Zusammenhang hinsichtlich der Profilie-
rung der jungen Institutionen eine begleitende Funktion tibernimmt. Die
Akkreditierungsverfahren fiir diese Programme zeigen, dass die Privat-
universititen zum grofien Teil auf einer Basis stehen, die einen qualitdtvol-
len Ausbau des Programmportfolios ermdoglicht. Sichtbar wird dabei auch,
dass jedes Verfahren zur Qualitdtsentwicklung innerhalb der Institution
beitragt. Mit der Akkreditierung findet ein institutioneller Lernprozess
statt, der sich in der Einrichtung zusétzlicher Programme positiv nieder-
schlagt.

Dies zeigt sich auch in einer deutlich hoheren Erfolgsquote bei Antrdgen
von zusdtzlichen Studiengédngen bereits akkreditierter Einrichtungen

(Graphik 6). Immerhin werden rund 2/3 der eingebrachten Antrdge von
neuen Studienprogrammen akkreditiert.

2% 6%

9%

Oabgewiesen
O zuriickgewiesen

DO zuriickgezogen
O zuriickgezogen nach negativer Entscheidung
DOakkreditiert

Graphik 6: Abgeschlossene Akkreditierungsverfahren fiir Studiengdnge-
seit 2000
Stand: 1. August 2007

Wie der Ausbau der Studiengidnge erfolgt, zeigt Graphik 7. Alle bereits
reakkreditierten (KTU, Webster, UMIT, PEF) bzw. derzeit im Reakkreditie-
rungsverfahren befindlichen Privatuniversitdten (PMU) haben ihr Stu-
dienprogramm ausgebaut. Aber auch Privatuniversitdten mit betrachtlich
kiirzerem Akkreditierungszeitraum versuchen neue Studienprogramme
zu entwickeln (Konservatorium, SFU).
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Webster

UMIT

PEF

PMU
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NDU

Konservatorium
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OStudienprogramm zu Beginn der Akkreditierung

O zusétzliche Studiengénge

Abkiirzungen der Privatuniversitéten:

KTU Katholisch Theologische Privatuniversitét Linz

Webster Webster University Vienna Privatuniversitét

UMIT Private Universitit fiir Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik
und Technik

PEF PEF Privatuniversitit fiir Management

PMU Paracelsus Medizinische Privatuniversitit

ABU Anton Bruckner Privatuniversitit

TCM TCM Privatuniversitdat LI SHI ZHEN

NDU New Design University Privatuniversitat fiir Kreativwirtschaft

Konservatorium Konservatorium Wien Privatuniversitit

SFU Sigmund Freud Privatuniversitdt Wien

MODUL Modul University Vienna Privatuniversitat

Graphik 7: Ausbau der Studienprogramme
Stand: 1. August 2007

Studienangebot

In fachlicher Hinsicht weisen die bereits akkreditierten Privatuniversitdten
mit ihren Studienangeboten eine tiberraschend breite Palette auf. Ruckbli-
ckend hat sich damit die Erwartung, dass sich das Interesse an einer Akkre-
ditierung als Privatuniversitdt vorwiegend auf Institutionen mit wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengéngen und Kontakten in die Wirtschaft
beschrankt, nicht bestitigt. Entsprechende Angebote sind zwar mittlerweile
akkreditiert und weitere Projektbetreiber aus dem In- und Ausland, u.a.
auch von Interessensvertretungen der Wirtschaft, bekunden ihre Absicht,
sich auf dem 6sterreichischen Bildungssektor zu etablieren. Daneben aber
reicht das Angebot an akkreditierten Einrichtungen und ihren Studienpro-
grammen von der Philosophie und Theologie {iber die Rechtswissenschaften
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und die medizinischen Wissenschaften (einschlieflich der Bioinformatik,
der Gesundheits- und Pflegewissenschaften, der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin und der Psychotherapiewissenschaft) bis hin zu Angeboten
im Bereich der Kunst und Kultur (u.a. Musik, Theater/Tanz, Architektur,
Design), wobei der kiinstlerische Bereich mit 64 Studiengdngen den grof3-
ten Anteil einnimmt (Graphik 8). Eine genaue Auflistung der einzelnen
Studiengdnge findet sich in Anlage 16.

Anlage 16
theologisch informations- geistes-/ kultur- sozial / wirtschafts- medizinisch/ kiinstlerisch
wissenschaftlich wissenschaftlich wissenschaftlich gesundheits-
wissenschaftlich
OStudienginge

Graphik 8: Akkreditierte Studiengidnge
Stand: 1. August 2007

Studierende
Im Berichtszeitraum stieg die Zahl der Studierenden um knapp 250 Studie-
rende im Vergleich zum Vorjahr. Im Wintersemester 2006/2007 waren so-
mit insgesamt 4.025 Studierende an Privatuniversitdten inskribiert. Weiters
wurden 242 Antrége auf Studienforderung zuerkannt (24 mehr als im Vor-
jahr). Eine detaillierte Aufschliisselung nach Geschlecht bzw. Herkunft
und eine Ubersicht iiber die Bezieher/innen von Studierendenunterstiit-
zung finden sich in Anlage 17 und 18.
Anlage 17
Anlage 18

Studiengebiihren

Die Studiengebiihren der Privatuniversititen erstrecken sich tiber eine sehr
grofie Bandbreite. Dass es Privatuniversitdten gibt, deren Studiengebiihren
sogar unter jenen der staatlichen Universitdten liegen, ergibt sich vor allem
aus dem Umstand der sehr unterschiedlichen Eigentumsverhaltnisse der
Privatuniversitdten. (Vgl. dazu die Ausfiihrungen in Kapitel 6.2.). Im Be-
richtszeitraum waren von den Privatuniversitdten folgende Studiengebiih-
ren vorgesehen:
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Privatuniversitit

Studienprogramm

Gebiihren

Katholisch Theologische
Privatuniversitit Linz

Alle Programme

125 € / Semester

Webster University Vienna
Privatuniversitit

Bachelorprogramme

46.440 € / Programm

Masterprogramme

16.200 - 25.650 € /
Programm

Private Universitit fiir Ge-
sundheitswissenschaften,
Medizinische Informatik und
Technik

Alle Programme

2.000 € / Semester

PEF Privatuniversitit fiir
Management

Alle Programme

20.000 - 30.000 € /
Programm

Paracelsus Medizinische

BA/MA Pflegewissenschaft

4.000 € / Studienjahr

Privatuniversitit Salzburg Diplomstudium 8.500 € / Studienjahr
PhD Studium Kostenfrei
Universititslehrgénge 3.800€-7.500 € /
Programm
Anton Bruckner Privatuni- Alle Programme fiir EU- 100 € / Semester
versitat Biirger/innen

Alle Programme fiir Nicht-EU-
Biirger/innen

300 € / Semester

TCM Privatuniversitiat LI SHI
ZHEN

Alle Programme

2.000 € / Semester

New Design University Pri-
vatuniversitit fiir Kreativ-
wirtschaft

Bachelorstudium

4.900 € / Studienjahr

Masterprogramm

6.900 € / Studienjahr

Konservatorium Wien Pri-
vatuniversitit

BA/MA fiir ordentliche Studie-
rende

220 € / Semester

BA/MA fiir Studierende be-
stimmter Lander

550 € / Semester

Akkreditierte Lehrginge, in
Einzelfdchern

500 € / Semester

Sigmund Freud Privatuni- Bakkalaureatsstudium 9.500 € / Studienjahr
versitét Magisterstudium 10.500 € / Studienjahr
Universitdtslehrgédnge 2.500 - 3.250 € / Se-
mester
Modul University Vienna Bachelorprogramm 25.000 € / Programm
Privatuniversitit Masterprogramme 28.000 € / Programm
6.2 Strukturelle Herausforderungen des privaten Sektors

Die Beobachtung des privaten Universititssektors, wie er sich in Oster-
reich in den letzten sechs Jahren etablieren konnte, ldsst einige strukturelle
Auspragungen und Problemstellung erkennen, die im folgenden Kapitel
kurz umrissen werden. Sie sind einerseits zentrale Herausforderung im
,Tagesgeschift’ des OAR, aber zugleich kann deren Analyse auch als

Grundlage fiir die Entscheidungen der politischen Handlungsstrager die-
nen.

Preis-Leistungsverhiltnis

Ein Spannungsfeld ergibt sich aus der Erwartungshaltung und den Anfor-
derungen der Betreiber von Privatuniversitdten, aus dem durch das Uni-
AKKG gesteckten gesetzlichen Rahmen und aus der Umsetzung der exter-
nen Qualitdtssicherung durch den OAR. Um eine solide finanzielle Basis
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gewdhrleisten zu konnen, sind die Privatuniversitidten vielfach darauf an-
gewiesen, mit ihrem Angebot moglichst viele Studierende anzuziehen.
Hierfiir ist ein attraktives Angebot im Hinblick auf ein gutes Preis-
Leistungs-Verhiltnis forderlich. Dies muss durch ein qualitdtsgesichertes
Studienangebot gewdhrleistet werden, auf welches durch ein entsprechen-
des international anerkanntes Qualitdtssiegel, von dem eine Signalwirkung
ausgeht, aufmerksam gemacht werden kann. Im Unterschied zu den staat-
lichen Universitdten konnen Privatuniversitidten tiber die Hohe der Stu-
diengebiihren eigenstdndig entscheiden. Dartiber hinaus kénnen sie auch
tiber selektive Auswahlverfahren die Zahl und Qualifikation ihrer Studie-
renden selbst bestimmen. Dabei ist im Zuge der Qualitidtssicherung darauf
zu achten, dass die Privatuniversitdten nicht der Versuchung erliegen,
durch weniger strikte Aufnahmeverfahren und vergleichsweise geringere
Anforderungen zusétzliche Studierende zu gewinnen, welche weniger an
einer entsprechenden fachlichen Qualifikation und einer zur Austibung ei-
nes Berufs befdhigenden Ausbildung, sondern vielmehr an einem ,, billi-
gen” akademischen Abschluss interessiert sind.

Grenzen des traditionellen Universititsbegriffs

Mit der Einrichtung privater Universititen stellt sich auch die Frage nach
dem Begriff ,Universitdt’ und den damit verbundenen Anspriichen. Die
Notwendigkeit der privaten Finanzierung fiihrt dazu, dass Privatuniversi-
tdaten versuchen, sich tendenziell auf thematisch enge, moglichst markt-
gangige Segmente zu beschranken. Grundlagenforschung und so genannte
»Orchideenfacher” finden im privaten Segment vergleichsweise kaum
Platz. Dies ist eine Tatsache, die unter anderem die Unverzichtbarkeit of-
fentlicher Finanzierung fiir die Erhaltung solcher Féacher deutlich macht.
Aufgrund dieser Verengung scheitern die meisten Privatuniversititen am
traditionellen Begriff einer Universitidt, zumindest im Hinblick auf eine
seiner Bedeutungsebenen. Sofern universitas Universalitdt im Sinne einer
allumfassenden Bildung und Fécherbreite meint, ist dieser Anspruch von
den Privatuniversitdten, wie wir sie im 6sterreichischen Bildungsmarkt
beobachten, nicht zu erfiillen. Die Frage bleibt allerdings, inwieweit dieser
Anspruch, hinter dem ein lingst nicht mehr allgemein verbindlicher Bil-
dungsbegriff steht, auch von den 6ffentlichen Universititen noch weiter
getragen werden kann. Universitdt im Sinne von universitas magistrorum et
scolarium gelingt in den Privatuniversitdten hingegen zumeist besser als in
den so genannten Massenuniversitdten. Gute Betreuungsverhaltnisse,
kleine Jahrgangsgruppen und der Anspruch qualitdtvoller Studienbedin-
gungen zeichnen den privaten Sektor aus.

Angebotsbreite und kritische Grofie

Die mangelnde universitdre Breite stellt auch die Akkreditierung vor Her-
ausforderungen. So ermdglicht das UniAkkG derzeit Privatuniversitidten
mit einem sehr schmalen Angebotsspektrum (§ 2 Z 2 ,Studien oder Teile
von solchen in einer oder mehreren wissenschaftlichen oder kiinstlerischen
Disziplinen”). Dies kann zwar einerseits den Start innovativer Projekte
fordern, andererseits ist aber bei sehr schmal angelegten Institutionen
kaum das Vorhandensein einer , kritischen Masse” und die Entwicklung
eines Potentials zu erwarten, das dem gangigen Universitédtsbegriff ange-
messen ist. Der OAR hat versucht, diesem Problem durch die Festlegung

Seite 35 von 107



38 von 109 I11-108 der Beilagen X XIlI1. GP - Bericht - Hauptdokument
Bericht des OAR 2006

einer gewissen kritischen Grofse und Angebotsbreite fiir Institutionen ge-
genzusteuern.

,Flying Faculty’

Das Entstehen von , kritischer Masse” ist aber ganz wesentlich nicht nur an
die Facherbreite, sondern auch an das an der Institution tétige akademi-
sche Personal gebunden. Die Erfahrung zeigt, dass Privatuniversitdten vor
dem Hintergrund 6konomischer Uberlegungen dazu neigen, ,flying facul-
ty” einzusetzen, also nebenberufliches Lehrpersonal, das nur stundenweise
fiir die Lehre zur Verfligung steht. ,Flying faculty” kann im besten Fall das
Lehrangebot durch einige schillernde Namen und Inhalte bereichern, es
kann aber nicht den institutionalisierten wissenschaftlichen Diskurs erset-
zen, in den forschungsgeleitete Lehre eingebettet sein muss. Eines der we-
sentlichen Akkreditierungskriterien des OAR ist daher das Vorhandensein
und der Aufbau von qualifiziertem Stammpersonal. Letzteres kann nur
durch lege artis durchgefiihrte Berufungsverfahren erfolgen. Diesbeziig-
lich hat sich gezeigt, dass die begleitende Qualititskontrolle des OAR ge-
rade bei den Berufungsverfahren der jungen Privatuniversitdten eine we-
sentliche Rolle spielt.

Lehr- oder Forschungsuniversititen

Unmittelbar an das Vorhandensein von qualifiziertem Stammpersonal ist
auch der Prozess einer institutionalisierten Generierung von Wissen ge-
kntipft. Da das UniAkkG die Verbindung von Forschung und Lehre vor-
aussetzt, ist Forschung ein Kriterium der Akkreditierung. Dies stellt aller-
dings fiir Antragsteller vielfach eine grofie Hiirde dar. Bei privaten An-
tragstellern steht zumeist die Lehre im Vordergrund - Forschung wird,
wenn iiberhaupt, geringe Bedeutung eingerdaumt und ist in Modellen, die
eine Finanzierung ausschliefilich tiber Studiengebiihren vorsehen, kaum
zu leisten. Bei Uberlegungen zu einer kiinftigen Neugestaltung des Uni-
AKKG sollte daher eine innere Differenzierung des privaten Hochschulsek-
tors mitgedacht werden. Neben privaten Universitdten konnten mit einer
besonderen Bezeichnung dann auch mit einer besonderen Bezeichnung je-
ne Anbieter Platz finden, die den universitiren Anspruch von institutio-
neller Breite nicht erfiillen, aber in einem bestimmten Segment qualitativ
hoch stehende Lehre anbieten.

Finanzierungsmodelle

Diesen genannten strukturellen Herausforderungen stellen sich die tster-
reichischen Privatuniversitidten auf sehr unterschiedliche Art und Weise,
was ganz wesentlich mit den dahinter stehenden Finanzierungsmodellen
zusammenhdngt. Die Bezeichnung , Privatuniversitdt” lasst im semanti-
schen Sinne auf eine private Bildungseinrichtung schliefSen. Daraus ist a-
ber nicht der Schluss zu ziehen, dass die Finanzierung der Institution aus-
schlieslich aus privaten Mitteln erfolgt. Die Aufgabe des Bildungsmono-
pols des Staates, die ja bereits durch die Einfithrung der Fachhochschul-
Studiengdnge erfolgte, hat auch im Sektor der Privatuniversitdten zu be-
achtlichen finanziellen Zuwendungen einzelner Bundesldnder an private
Bildungseinrichtungen gefiihrt. Dies betrifft vor allem solche Institutionen,
die vormals in 6ffentlicher Tragerschaft waren. Ein Beispiel daftiir sind die
beiden ehemalige Landeskonservatorien, die nach nicht unbetrachtlichen
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Umstrukturierungsprozessen nun als Privatuniversitdten im kiinstleri-
schen Bereich zur Gidnze aus Landesmitteln finanziert sind. Daneben gibt
es Einrichtungen, bei denen Lander und Kommunen einen wesentlichen
Finanzierungsanteil haben bzw. eine Einrichtung in kirchlicher Trager-
schaft. Der Gesetzgeber hat nur die Finanzierung aus Bundesmitteln un-
tersagt, wollte aber offensichtlich eine Finanzierung von nachgeordneten
Gebietskorperschaften nicht ausschliefien. Diese Moglichkeit, wie auch die
Finanzierung tiber Studiengebiihren und tiber Zuwendungen privater
Geldgeber, steht allen Betreibern von Privatuniversitdten offen und dies-
beziiglich besteht zwischen alternativen Anbietern kein Ungleichgewicht.
Missverstandlich ist in diesem Zusammenhang allerdings die Bezeichnung
,Privatuniversitidt”, da damit eine vorwiegend privat finanzierte Hoch-
schuleinrichtung suggeriert wird.

Nationale Positionierung

Der private Sektor umfasst derzeit gerade einmal rund 2% der gesamten
Osterreichischen Studierendenpopulation. Im Verhiltnis zu diesem gerin-
gen Anteil am Bildungsmarkt unterliegt er einer hohen 6ffentlichen Auf-
merksamkeit. Das Medieninteresse bei der Einrichtung neuer Privatuni-
versititen ist grof3, und die Entscheidungen des OAR werden medial stark
wahrgenommen und diskutiert. Dies ldsst zumindest den Schluss zu, dass
die Wirkung der Privatuniversitédten tiber eine rein zahlenméfiige Einrich-
tung neuer Studienangebote in der osterreichischen Bildungslandschaft
hinausgeht. Als Konkurrenz, die den 6ffentlichen (ohnehin tiberfiillten)
Universititen Studierende abwirbt, werden die Privatuniversititen wohl
noch ldnger eine zu vernachldssigende Grofie bleiben. Nicht zu unter-
schitzen ist hingegen die Wirkung im Hinblick auf einige strukturelle Ver-
dnderungen. Mit den Privatuniversitdten wurde neben dem Fachhoch-
schulbereich ein universitdrer Sektor geschaffen, der einem strikten exter-
nen Qualitédtssicherungssystem unterworfen ist. Damit - und nattirlich un-
ter dem Druck der europdischen Entwicklungen - werden sich auch die
staatlichen Universitdten der Frage nach addquaten Formen der externen
Qualitdtssicherung nicht mehr dauerhaft entziehen konnen.
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Anlage 1 zum Bericht des Akkreditierungsrates 2006

1von?2

Das Akkreditierungsverfahren

Verfahrensschritte

Beschreibung

Vorbereitung des An-
trags

Vor Einbringung des Antrages besteht fiir Antragstel-
ler/innen die Moglichkeit, im Rahmen von Vorgespréachen
mit der Geschéftsstelle bzw. durch Projektprasentation im
Plenum des Akkreditierungsrates zu klaren, welchen inhalt-
lichen und formalen Voraussetzungen der Antrag entspre-
chen muss, bzw. Informationen tiber Ablauf und Dauer des
Verfahrens einzuholen.

Einbringung des An- Die Antragsunterlagen werden in der Geschéftsstelle vorge-

trags legt. Der Antrag sollte zu allen Punkten der vom Akkreditie-
rungsrat erstellten Checkliste fiir die Antragstellung Auf-
schluss geben. Dem Akkreditierungsantrag ist ein Deckblatt
voranzustellen, welches als Formblatt vom OAR zur Verfii-
gung gestellt wird.

Bestellung Ein Mitglied des Akkreditierungsrates wird zur/zum Be-

eines/einer richterstatter/in bestellt, um das Verfahren unterstiitzt durch

Berichterstatter/in die Geschiftsstelle zu begleiten.

Formale Priifung des
Antrags

Vor der inhaltlichen Priifung des Antrags erfolgt eine forma-
le Priifung der Antragsunterlagen auf deren Vollstandigkeit.
Gegebenfalls werden Unterlagen mit Fristsetzung nachge-
fordert.

Bestellung der externen
Gutachter/innen

Zur inhaltlichen Beurteilung des Antrags werden externe
Gutachter/innen (im Regelfall 2-3) bestellt. Die Institution
hat die Moglichkeit zu den Gutachtervorschldgen Stellung
zu nehmen. Nach der Bestellung der Gutachter/innen wer-
den diese im Detail tiber ihren Auftrag informiert und erhal-
ten die Antragsunterlagen.

Begehung der
Institution

In weiterer Folge wird ein Begehungstermin der Institution
fixiert, der im Regelfall 1,5 Tage dauert. Die Begehung er-
folgt durch ein Team bestehend aus den Gutachter/innen,
dem/ der Berichterstatter/in und einem Mitglied der Ge-
schiftsstelle. Das Team kann auch durch einen externen
Observer erweitert werden.

Gutachten

Die Gutachter/innen erstellen auf der Grundlage der An-
tragsunterlagen, etwaiger Nachreichungen und der Bege-
hung unabhiéngig voneinander schriftliche Gutachten. Diese
liegen in der Regel spétestens drei Wochen nach der Bege-
hung vor und werden der Institution zur Stellungnahme
tibermittelt.

Entscheidung

Auf Basis der Antragsunterlagen, der Gutachten und der
Stellungnahme zu den Gutachten trifft der Rat seine Ent-
scheidung. Eine positive Entscheidung bedarf einer Mehrheit
von mindestens fiinf Mitgliedern des Akkreditierungsrates,
wobei nur eine ja/nein Entscheidung moglich ist, aber keine
Akkreditierung mit Auflagen. Die Entscheidung des Akkre-
ditierungsrates wird der Institution mittels Bescheid zuge-
stellt.

Genehmigung und
Zustellung der Ent-
scheidung

Vor der Zustellung muss der Bescheid des Akkreditierungs-
rates durch den/die zustindige/n Bundesminister/in ge-
nehmigt werden. Erst mit dem Datum der Zustellung an die
Bildungseinrichtung wird der Bescheid rechtskriftig und die
Akkreditierung (Dauer der Erstakkreditierung: fiinf Jahre)
beginnt.
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VORSCHLAGE
ZUR NOVELLIERUNG DES
UNIVERSITATS-
AKKREDITIERUNGSGESETZES

Positionspapier des Osterreichischen Akkreditierungsrates

Stand: Oktober 2006
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Ausgangslage

Seit der auf Grundlage des Universitdts-Akkreditierungsgesetzes (Uni-
AKKG) von 1999 erfolgten Konstituierung des Osterreichischen Akkreditie-
rungsrates (OAR) im Jahr 2000 ist es gelungen, den neuen Sektor privater
Universitatsausbildung in Osterreich zu etablieren und ein verlassliches
und angemessenes Instrumentarium fiir die Qualitdtssicherung zu entwi-
ckeln. Ein Blick auf die derzeitige Landschaft des privaten Hochschulsek-
tors in Europa zeigt, dass viele Staaten sich vor die Aufgabe gestellt sehen,
den teilweisen Wildwuchs privater Anbieter, die teilweise mit unseridsen
Dumpingangeboten am Markt sind, einzuddmmen und in den Griff zu be-
kommen. Das sterreichische System kann in dieser Hinsicht als vorbild-
lich betrachtet werden.

In Osterreich versuchen Projektbetreiber/innen zur Griindung privater
Universitédten in erster Linie Nischen zu besetzen bzw. neue Angebotsbe-
reiche zu erschliefSen, die bisher am osterreichischen Bildungsmarkt nicht
vorhanden waren. Zusétzlich werden aber auch Studienprogramme ange-
boten, die es in dhnlicher Form bereits an 6ffentlichen Universititen gibt.
Da sich diese Einrichtungen grofitenteils tiber Studiengebiihren finanzie-
ren, muss die Ausbildung einen gewissen Mehrwert haben. Neben der
Attraktivitdt der Programme sind es vor allem die Einhaltung der Regel-
studienzeit, die bei der Entscheidung der Studierenden fiir vergleichsweise
teure Programme privater Anbieter eine Rolle spielen, sowie ein intensives
Betreuungsverhiltnis Lehrende - Studierende, ein einklagbares Vertrags-
verhdltnis fur die von der Privatuniversitdt gebotenen Studienleistungen,
die hohe Studienerfolgswahrscheinlichkeit und gleiche Forderungen wie
fiir Studierende an offentlich-rechtlichen Universitéten.

Bei der bisherigen Arbeit des Akkreditierungsrates hat sich das UniAkkG
grundsétzlich als geeignete gesetzliche Grundlage fiir die externe Quali-
tatssicherung des privaten Sektors erwiesen. Besonders positiv hervorzu-
heben sind in diesem Zusammenhang die Weisungsfreiheit des Rates, die
Zusammensetzung als reines Expertengremium und der hohe Anteil nicht-
osterreichischer Mitglieder. Dies sichert nicht nur die Unabhangigkeit der
Entscheidungen des Akkreditierungsrates, sondern garantiert auch die
Einhaltung der erforderlichen internationalen Standards. Gerade diese
sind im universitdren Bereich wichtig, weil sich sowohl die ,Scientific
Community” als auch die Qualitédtssicherung daran orientieren miissen,
um die internationale Wettbewerbsfahigkeit der Universititen zu gewahr-
leisten.

Die bisherige Arbeit hat aber auch gezeigt, dass spezifische Problemstel-
lungen immer wieder auftreten. Diese betreffen sowohl die Struktur des
privaten Sektors als auch die Durchfiihrung der Verfahren selbst. Auf letz-
tere sind gemdfd § 5 Abs. 5 UniAkkG die Bestimmungen des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) anzuwenden. Bei den bisher
durchgefiihrten Akkreditierungsverfahren haben sich daher teilweise
Problemfelder im Zusammenhang mit dem AVG gezeigt.
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Aus Sicht des Akkreditierungsrates sollten daher folgende Punkte im Zuge
einer Novelle zum UniAkkG Berticksichtigung finden:

1) Differenzierung der Kategorien von privaten Einrichtungen

Das UniAkkG ermoglicht derzeit Privatuniversititen mit einem sehr
schmalen Angebotsspektrum (§ 2 Z 2 ,,Studien oder Teile von solchen in
einer oder mehreren wissenschaftlichen oder kiinstlerischen Disziplinen”).
Dies kann zwar einerseits den Start innovativer Projekte férdern, ander-
seits ist aber bei sehr schmal angelegten Institutionen kaum das Vorhan-
densein einer  kritischen Masse’ und die Entwicklung eines Potentials zu
erwarten, das dem gangigen Universititsbegriff angemessen ist. Der OAR
hat bisher versucht, diesem Problem durch die Festlegung einer gewissen
kritischen Grofie und Angebotsbreite fiir Institutionen gegenzusteuern.!
Dennoch ist es mit den vorhandenen gesetzlichen Instrumentarien nicht
moglich, den unterschiedlichen Profilen der Anbieter gerecht zu werden.

VORSCHLAG

Um auch Einrichtungen, die einzelne qualitativ hoch stehende Stu-

dienprogramme anbieten, die Moglichkeit der Anerkennung zu bieten,

sollte die Einfiihrung unterschiedlicher Kategorien von privaten Bil-

dungsanbietern vorgenommen werden:

1. ,Privatuniversitit’:
Diese Einrichtung hat sich hinsichtlich der Breite und der For-
schungskapazitit am europdischen Universitdtsbegriff zu orien-
tieren.

2. Institut’/"Hochschule’:
Eine solche Einrichtung ist auf ein schmales Segment hochqualifi-
zierter Lehre ausgerichtet. Im Hinblick auf den Umfang der For-
schung und institutionellen Breite muss sie nicht den Anforde-
rungen einer Universitit entsprechen. Bei der Akkreditierung
werden aber dennoch solche institutionelle Aspekte der Einrich-
tung berticksichtigt, welche die Qualitdt der Studienginge ge-
wihrleisten.

2) Mindestbetriebsgrofie

Die Beobachtung der bisher akkreditierten Privatuniversitidten hat gezeigt,
dass neben der Breite des Studienangebots der Institution auch eine gewis-
se Grofie der Institution hinsichtlich Studierendenzahlen und Lehrpersonal
erforderlich ist.

VORSCHLAG
Allgemeine Mindesterfordernisse fiir die Betriebsgrofie der zu akkredi-
tierenden Einrichtungen im Hinblick auf Studierendenzahlen und
Lehrpersonal sind im UniAkkG festzulegen.

1 Basiskriterium 6: Die Institution muss innerhalb einer oder mehrerer Disziplinen iiber eine
Breite und Vielfalt des Studienangebots verfiigen, die sich am Verstdndnis des europii-
schen Universititsbegriffs orientieren. Als Disziplin kommen traditionelle Bereiche wie z.B.
Medizin, Musik, Jura oder Theologie sowie neuartige Facherkombinationen mit einer ver-
gleichbaren Breite in Betracht.
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3) Verpflichtung der Privatuniversititen zur Durchfiihrung von re-
gelmifiigen externen Evaluierungen

Die derzeitige gesetzliche Regelung im UniAkkG sieht vor, dass die ,Er-
gebnisse von Evaluierungsverfahren zur Qualitdt von Forschung und Leh-
re, soweit solche jahrlich durchgefiihrt werden, jedenfalls aber jedes zweite
Jahr" dem OAR im Rahmen der Jahresberichte vorzulegen sind. Diese For-
mulierung zielt auf die Uberpriifung eines Qualitdtsmanagement-Systems,
das in der Durchfiihrungsverantwortung der Privatuniversitédten liegt, ori-
entiert sich aber nicht an den Anforderungen der mittlerweile daftir festge-
legten {iblichen internationalen Standards.

VORSCHLAG:

Im UniAKKkG ist festzulegen, dass die Privatuniversitdt im Rahmen der
Jahresberichte iiber die Instrumentarien der internen Qualititssiche-
rung sowie die Ergebnisse interner oder externer Evaluierungen und
die damit zusammenhdngenden Mafsnahmen zur Implementierung
dieser Evaluierungsempfehlungen im Rahmen der internen Qualitéts-
prozesse berichten muss. Das Qualitdtsmanagement-System einer Insti-
tution ist so zu gestalten, dass mindestens einmal innerhalb eines fiinf-
jahrigen Akkreditierungszeitraums eine externe Evaluierung von der
Privatuniversitdt durchzufiihren ist.

4) Verleihung von Ehrengraden

Mangels einer Erméchtigung in § 3 UniAkkG hat der VwGH erkannt, dass
Privatuniversitdten nicht zur Verleihung von Ehrendoktoraten bzw. zur
Vornahme anderer akademischer Ehrungen berechtigt sind. Dies betrifft
nicht nur Ehrengrade, sondern alle Arten von akademischen Ehrungen wie
z.B. die Vergabe des Titels Ehrensenator, Ehrenbiirger und auch die Er-
neuerung akademischer Grade aus besonderem Anlass. Damit sind die
Privatuniversititen gegeniiber den offentlichen Universititen in wirt-
schaftlicher Hinsicht wesentlich benachteiligt, da den Privatuniversitidten
damit auch die Honorierung von Forderern der Institution verwehrt ist.

VORSCHLAG
Im UniAKKG ist eine gesetzliche Regelung vorzusehen, welche die Pri-
vatuniversitdt berechtigt, Ehrengrade zu vergeben, sofern diese auf-
grund einer Akkreditierung auch im Regelstudium verliehen werden
konnen, bzw. alle Arten von akademischen Ehrungen wie z.B. die Ver-
gabe des Titels Ehrensenator, Ehrenbiirger und auch die Erneuerung
akademischer Grade aus besonderem Anlass vorzunehmen.

5) Akkreditierung mit Auflagen

Ein Vergleich verschiedener Akkreditierungssysteme zeigt, dass einige eu-
ropdische Agenturen auch eine Akkreditierung mit Auflagen vorsehen.
Ein solches Instrument ermoglicht es, die Umsetzung klar definierter Vor-
gaben innerhalb einer verbindlich gesetzten Frist von der Institution einzu-
fordern. Gerade bei Ex-ante-Akkreditierungen, bei denen die Umsetzung
der im Antrag dargestellten Planungsschritte zu tiberpriifen ist, wére eine
solche Regelung sinnvoll.
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VORSCHLAG

Im UniAKkG ist festzulegen, dass Auflagen ausgesprochen werden
konnen, wenn gewisse Ausgangsvoraussetzungen bzw. Qualitdtsan-
forderungen nicht zur Génze erfiillt sind und zu erwarten ist, dass
der/die Antragsteller/in diese Mingel in einer vom OAR zu setzenden
Frist behebt. Bei Akkreditierung sind die Auflagen genau zu definieren
und ist die Frist, innerhalb derer die Auflagenerfiillung gegeniiber dem
OAR nachzuweisen ist, eindeutig zu bestimmen. Die Einrichtung hat
dem OAR die Erfiillung der Auflagen unaufgefordert spitestens bei
Ablauf der gesetzten Frist nachzuweisen. Die Nichterfiillung der Auf-
lagen oder der mangelnde Nachweis der Auflagenerfiillung fithrt zum
Widerruf der Akkreditierung. In begriindeten Fallen kann der OAR ei-
ne Nachfrist einrdumen. Die Erfullung der Auflagen wird bescheidma-
Big festgestellt.

6) Befristung der Akkreditierung

Das UniAKKG regelt die Dauer der Akkreditierung derart, dass die Akkre-
ditierung nach Ablauf von fiinf Jahren ab Wirksamkeit des Akkreditie-
rungsbescheides erlischt, wenn die Privatuniversitdt nicht rechtzeitig vor-
her auf ihren Antrag durch Bescheid fiir weitere funf Jahre akkreditiert
wurde. Nach einer ununterbrochenen Akkreditierungsdauer von zehn
Jahren kann die Akkreditierung jeweils fiir weitere zehn Jahre erfolgen. Im
Kommentar (Perthold-Stoizner) zum UniAkkG wird bereits darauf hinge-
wiesen, dass die Bestimmung es an der erforderlichen Klarheit fehlen lasst
und in Hinblick auf die verschiedenen Auslegungsmoglichkeiten verfas-
sungsrechtlich (Legalitdtsprinzip!) bedenklich ist. Dies betrifft vor allem
die Frage, ob auch die Festlegung einer kiirzeren Akkreditierungsperiode
zuléssig sei.

VORSCHLAG
Die Dauer der Akkreditierungsperioden und Moglichkeiten der Befris-
tung der Akkreditierung sind im UniAkkG prézise festzulegen.

7) Ubergangsregelungen fiir Studierende bei Erloschen oder Widerruf
der Akkreditierung
Fiir den Fall des Erloschens oder des Widerrufes einer Akkreditierung
sieht das UniAkkG keine Regelungen fiir das Auslaufen der Studienpro-
gramme vor. Im Sinne der Studierenden ist dafiir jedenfalls eine Regelung
zu treffen, die ihnen den Abschluss des begonnenen Studiums erméglicht.
Dabei ist zu bedenken, dass eine Institution nach Ende der Akkreditierung
voraussichtlich nicht tiber die finanziellen Ressourcen verfiigen wird, um
die entsprechende Betreuung der verbleibenden Studierenden allein
durchfiihren zu kénnen.

VORSCHLAG

Im UniAKKkG ist festzulegen, dass die Privatuniversitdt im Falle des Er-
16schens oder des Widerrufs einer Akkreditierung verpflichtet ist, in
Abstimmung mit dem OAR eine Regelung auszuarbeiten, die den Stu-
dierenden einen Studienabschluss innerhalb eines die vorgeschriebene
Studiendauer um ein Jahr nicht tibersteigenden Zeitraumes ermoglicht.
Die Privatuniversitat hat fuir die Kosten dieser Regelung aufzukommen
(z.B. Teaching-out-Modelle in Anbindung an eine andere Universitét).
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8) Veroffentlichung von Akkreditierungsentscheidungen

Internationale Good Practice und insbesondere die European Standards
and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education erfordern im
Sinne von Transparenz, Konsumentenschutz und offentlicher Rechen-
schaftslegung (accountability) nicht nur die Veroffentlichung von Akkredi-
tierungsentscheidungen, sondern auch der ,reports’, welche die Entschei-
dungsbegriindung und gegebenenfalls Empfehlungen enthalten. Nach
derzeitiger Rechtslage ist dies fiir den OAR nicht moglich (Verpflichtung
zur Amtsverschwiegenheit). Eine solche Regelung wére jedoch wiin-
schenswert, da die bisherige Erfahrung gezeigt hat, dass gescheiterte An-
tragsteller potenzielle Studierende nicht immer korrekt tiber den Ausgang
des Verfahrens informieren.

VORSCHLAG
Im UniAKKG ist festzulegen, dass die Akkreditierungsentscheidungen
sowie die Entscheidungsgriinde nach Abschluss des Verfahrens zu ver-
offentlichen sind.

9) Dauer der Verfahren

Das AVG sieht eine Verfahrensdauer von sechs Monaten vor. Nach Ver-
streichen dieser Zeit geht auf Antrag der Bildungseinrichtung die Zustén-
digkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Oberbe-
horde (= Bundesminister/in fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur) {iber,
sofern ein tiberwiegendes Verschulden der Behorde vorliegt. Der OAR
wiirde in einem solchen Fall seine Entscheidungskompetenz somit zumin-
dest voriibergehend verlieren. Die Berechnung der sechs Monate lduft ab
dem Einlangen des Antrages bis zur Zustellung des Akkreditierungsbe-
scheides an die antragstellende Bildungseinrichtung. Die Verfahrenschritte
eines Akkreditierungsverfahrens sind, wie dies auch der Vergleich mit an-
deren internationalen Akkreditierungsagenturen zeigt, in diesem Zeitraum
nicht unterzubringen. Dies liegt vor allem daran, dass der/die Antragstel-
ler/in gemafl AVG laufend zu priifende Unterlagen nachreichen darf und
die Begehung der Institution mit externen Experten/innen eine Voraus-
planung bis zu drei Monaten erfordert. Hinzu kommt, dass die teils sehr
unterschiedlich lange und vom OAR nicht beeinflussbare Dauer der Ge-
nehmigung der Akkreditierungsentscheidung durch die/den zustindi-
ge/n Bundesminister/in in die sechs Monate einzurechnen ist. Eine Ana-
lyse der bisherigen Verfahren hat gezeigt, dass die Verfahrendauer durch-
schnittlich neun Monate betragt.

VORSCHLAG
Einfithrung einer Ausnahmebestimmung, die eine lingere Verfahrens-
dauer zuldsst:
Analog zu § 17 Abs. 1 FHStG sollten auch dem OAR neun Monate fiir
die Durchfiihrung der Verfahren eingerdumt werden.2

2 Die fiir 2006 geplante AVG-Novelle, die eine Verlangerung der Verfahrensdauer auf 8 Mo-
nate vorsah, wurde vom Nationalrat nicht beschlossen.
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ENTWICKLUNG DER
AKKREDITIERUNG IN OSTERREICH

Positionspapier des Osterreichischen Akkreditierungsrates

Stand: Februar 2007
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Ausgangslage

Qualitatssicherung ist zu einem wesentlichen Handlungsfeld der Hoch-
schulpolitik geworden. Dies zeigt die auf die Entstehung eines Europdi-
schen Hochschulraums gerichtete und durch Wegemarken wie das Berlin
Communiqué 2003, die Ergebnisse der Bergen Konferenz 2005, die Emp-
fehlung des Europdischen Parlaments und des Rates (2006/143/EC) zur
weiteren Zusammenarbeit im Bereich der Qualitdtssicherung gekenn-
zeichnete und sich in den Vorarbeiten zur London Konferenz 2007 nieder-
schlagende Entwicklung deutlich. Bereits das Berlin Communiqué 2003
steckt dazu den Gestaltungsraum ab, indem es einerseits die Verantwor-
tung der Universitdten fiir Qualitdtsprozesse im Sinne institutioneller Au-
tonomie betont und andererseits die Verpflichtung zu einem umfassenden
nationalen System der Qualitédtssicherung festlegt.

Die damit einhergehende europédische Neuordnung der Qualititssicherung
erfordert auch eine etappenweise Anderung der Gesamtarchitektur des os-
terreichischen Systems der Qualitdtssicherung. Die interne und externe
Qualitdtssicherung im Osterreichischen Hochschulbereich ist derzeit ent-
sprechend der historischen Entwicklung der einzelnen Sektoren sehr diffe-

renziert strukturiert:

Ext: litdtssiche-
Institutionen/ Interne Qualititssi- xterne %ﬁ;l atssichie
Studienginge cherung - 8 —
Evaluierung Akkreditierung
;fienthche Universits- i Selbst- i Selbst-
(Institution) verantwortung verantwortung
Regelstudien der 6ffent- in Selbst- in Selbst-
lichen Universitdten verantwortung verantwortung
Universitdtslehrgédnge . .
der 6ffentlichen Uni- in Selbst- in Selbst- -
e verantwortung verantwortung
versitdten
Privatuniversitdten in Selbst- in Selbst- -
(Institution) verantwortun Verantwortung“nach OAR
5 Vorgaben der OAR
i1 Selbst
Regelstudien der Pri- in Selbst- in Selbst -
vatuniversitdten verantwortun Verantwortung“nach OAR
& Vorgaben der OAR
in Selbst-
Universititslehrgénge in Selbst- fmoebs -
der Privatuniversitdten verantwortun Verantwortung“nach OAR
& Vorgaben der OAR
Fachhochschulen in Selbst- FHR
(Institution) verantwortung
Fachhod'f'schul— in Selbst- FHR FHR
Studiengénge verantwortung
Lehrgange zur Weiter- .
Selbst-
bildung an Fachhoch- 1 oeibs FHR FHR
verantwortung
schulen
Pad ische Hoch-
cdagogische Hoc in Selbst- in Selbst- Anerkennung
schulen
. verantwortung verantwortung durch BMWF
(alle Bereiche)

Im Regierungstibereinkommen der neuen Bundesregierung wird die Not-
wendigkeit der Weiterentwicklung dieses Systems explizit angesprochen.
Unter Ziffer 8 , Evaluierung der Universitdten nach europdischen Mafssta-
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ben” wird darin die ,Steigerung der Qualitdt der universitiren Angebote
und Verbesserung der Evaluierungsinstrumente” als Ziel festgelegt. Die
Umsetzung soll durch die ,Neuausrichtung der Osterreichischen Quali-
tatssicherungsagentur AQA, die Weiterentwicklung des Akkreditierungs-
rats und Akkreditierungsgesetzes und die Qualitédtssicherung bei Weiter-
bildungsangeboten (Lehrginge)” erfolgen. Der Akkreditierungsrat hat zur
Verwirklichung dieser Ziele folgende Vorschlidge erarbeitet:

Weiterbildungsangebot (Universititslehrginge)

Der Weiterbildungsbereich nimmt im tertidren Bereich eine Sonderstellung
ein, da in diesem Bildungssegment die 6ffentlichen und privaten Universi-
taten als Anbieter ,am Markt’ gleichermafsen tétig sind und ihre Angebote
kostendeckend gestalten miissen. Dies erfordert besonderes Augenmerk
auf die Gewdhrleistung von Qualitdtsstandards. Die Qualitdtskontrolle
dieser Angebote den Marktkréften und dem Zusammenspiel von Angebot
und Nachfrage zu tiberlassen, ist im Hinblick auf den hohen Einsatz von
Lebenszeit und finanzieller Mittel der Studierenden aus bildungspoliti-
scher Sicht und unter den Gesichtspunkten des Verbraucherschutzes nicht
zu verantworten. Die Angebote der privaten Universitidten werden daher
der Akkreditierung durch den Osterreichischen Akkreditierungsrat un-
terworfen. Externe Qualitdtssicherung durch Akkreditierung kann die Si-
cherung der notwendigen Qualitdtsstandards leisten, sie durch ein staatli-
ches Giitesiegel auch fiir Studierende und den Arbeitsmarkt transparent
machen und so den Verbraucherschutz realisieren. Die internen Qualitéits-
sicherungssysteme der offentlichen Universititen bieten demgegeniiber
daftir zurzeit noch kein ausreichendes Instrumentarium.

Der Akkreditierungsrat schldgt daher vor, sein in der Praxis bewé&hrtes
Verfahren auf die Universitdtslehrgange der 6ffentlichen Universitdten zu
erstrecken und weiterzuentwickeln. Die Akkreditierung soll demnach den
Sektor der privaten Universitdten wie bisher und zusétzlich die Universi-
tatslehrgange der offentlichen Universitdten umfassen:

e Der OAR ist zustindig fiir die Akkreditierung und Reakkreditierung
von
Privatuniversitédten (institutionelle Ebene)

Regelstudien der Privatuniversitdten
Universitédtslehrgange der Privatuniversitidten
Universitadtslehrgange der 6ffentlichen Universitdten

e Die Entscheidungskompetenz fiir alle Verfahren liegt beim OAR.

e Mit der Abwicklung des Assessment-Verfahrens (Selbstreport- Exper-
tenbegutachtung-Bericht/Qualitdtsbeurteilung) werden - in Anlehnung
an das niederldandische Modell - die AQA oder wahlweise auch auslidn-
dische Agenturen betraut, die nach den genauen Verfahrensvorgaben
und unter Monitoring des OAR die Verfahren durchfiihren. Diese Agen-
turen miissen jedenfalls den Mindesterfordernissen der ESG und den
vom OAR vorzugebenden Anforderungen entsprechen. Die Universita-
ten haben innerhalb dieses Rahmens die Moglichkeit zur freien Wahl ei-
ner Agentur, die das Assessment-Verfahren durchfiihrt.
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Die Vorteile dieses Systems sind:

e einheitliche und transparente Qualitdtsmafistébe fiir den gesamten uni-
versitaren Weiterbildungsbereich

¢ keine weitere Segmentierung des ¢sterreichischen Qualitédtssicherungs-
systems

o Berticksichtigung der Autonomie der Universitdten bei der Wahl einer
Agentur

¢ Anbindung an den nationalen rechtlichen Rahmen durch eine nationale
Akkreditierung

e Grundlage fiir die Anerkennung der erworbenen akademischen Grade

e sinnvolle Arbeitsteilung innerhalb der existierenden nationalen Struktu-
ren (OAR, AQA)

Zusétzlich zu einer nationalen Akkreditierung erwerben Universitdten Gii-
tesiegel von ausldndischen und international agierenden, in der Regel
fachspezifisch orientierten Agenturen. Dabei ist allerdings zu bedenken,
dass solche nur fiir einige akademische Fachbereiche existieren, vielfach
Exzellenzkriterien zugrunde legen und damit nicht die Breite der existie-
renden Studienangebote abdecken kénnen. Solche Zertifikate geben vor al-
lem Auskunft tiber den Marktwert eines Programms, ersetzen aber nicht
die nationale Letztverantwortung, welche die Anerkennung der akademi-
schen Qualifikation garantiert. Die Ergebnisse solcher Priifverfahren kon-
nen in nationale Akkreditierungsverfahren miteinbezogen werden, um die
Verfahren fiir die Universitdten moglichst schlank zu halten.

Entwicklungsperspektiven

Das oben beschriebene Modell ist als Schritt in Richtung einer umfassende-
ren Neugestaltung des Qualitdtssicherungssystems zu sehen, die alle Be-
reiche des offentlichen und privaten Sektors miteinbezieht. Bei der Einfiih-
rung eines solchen umfassenden Systems ist immer im Auge zu behalten,
dass die Hauptverantwortung fiir die Qualitdtssicherung bei den Universi-
taten liegt, diese sich aber auch dem ,externen Blick” stellen miissen. In O-
rientierung an internationalen Modellen wire eine Form der externen Qua-
litdtssicherung zu finden, die sich in einer verniinftigen Mitte zwischen
einzelnen Studiengangsakkreditierungen und institutionellen Quality Au-
dits ansiedelt. Die Uberpriifung von Qualititsmanagementsystemen (Pro-
zessqualitdt) der Universititen verbunden mit der stichprobenartigen U-
berpriifung einzelner Studiengédnge ist in diesem Zusammenhang als
wegweisend fiir die internationale Entwicklung anzusehen.

Voriibergehend konnte eine kiinftige Kompetenzverteilung durch folgen-
de Gremien strukturiert sein, die durch ihre spezifische Ausgestaltung den
Anforderungen der jeweiligen Bildungsbereiche durch adédquate Instru-
mentarien entsprechen:

FHR (fur Fachhochschulstudiengénge)

OAR (fiir private Anbieter und Universititslehrginge)

Rat fiir Regelstudien und Quality Audits (6ffentliche Universitédten)
AQA (als Serviceeinrichtung fiir die 6ffentlichen und privaten Universi-
tdten)

Dazu sollte eine sinnvolle Form der Koordinierung und personellen Ver-
schrankung dieser Gremien tiberlegt werden. Langerfristig sollte eine Zu-

Seite 52 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument 55 von 109
Anlage 2 zum Bericht des Akkreditierungsrates 2006 11 von 11

sammenfithrung dieser Gremien unter einem Dach und die Schaffung ei-
nes nationalen Rahmengesetzes fiir die Hochschulbildung angestrebt wer-
den. Dieses muss die Bereiche 6ffentliche Universitdten, Fachhochschulen,
Privatuniversitdten, padagogische Hochschulen und den gesamten Sektor
der Weiterbildungslehrgénge einschliefsen.
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Leitbild Osterreichischer Akkreditierungsrat

Position

Grundlage der Titigkeit des Osterreichischen Akkreditierungsrates (OAR)
ist das Bundesgesetz tiber die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen

als Privatuniversitdten (Universitdts-Akkreditierungsgesetz - UniAkkG
1999)

Der Osterreichische Akkreditierungsrat ist eine unabhéngige und
weisungsfreie Behorde, die private Universititen fiir einen begrenzten
Zeitraum akkreditiert und reakkreditiert.

Der Osterreichische Akkreditierungsrat ist ein Experten/innengremium,
dem Fachleute des europdischen Hochschulwesens angehoren.

Auftrag und Aufgaben
Der Osterreichische Akkreditierungsrat hat den gesetzlichen Auftrag zur

e Durchfithrung von Akkreditierungen und Reakkreditierungen von
Privatuniversitdten und deren Studiengéngen
e Aufsicht tiber die akkreditierten Privatuniversitdten

Diesen Auftrag erfiillt der Osterreichische Akkreditierungsrat durch die
Wahrnehmung folgender Aufgaben:

e Interpretation der im Gesetz festgelegten Qualitdtsanforderungen
durch die Erarbeitung von Richtlinien und Qualitédtsstandards fiir die
Akkreditierung

e Entwicklung von Instrumenten zur regelméBigen Uberpriifung, ob
diese Anforderungen von den Privatuniversitdten erfullt werden

e aktive Beteiligung an der internationalen Zusammenarbeit im Bereich
der Akkreditierung und Qualitdtssicherung

e jdhrliche Rechenschaftslegung tiber seine Tatigkeit gegentiber dem
Osterreichischen Nationalrat

Ziele
Die Ziele des Osterreichischen Akkreditierungsrates bestehen in

e der Offnung des universitdren Sektors fiir private Anbieter aus dem In-
und Ausland

e der Qualitdtssicherung fiir den privaten universitaren Sektor

e der Gewdhrleistung, Férderung und Entwicklung der Qualitit des
privaten universitdren Sektors

e der Schaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit im Interesse der
Anbieter, Studierenden und des Arbeitsmarkts
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e der Forderung von innovativen Inhalten und Formen der universitaren
Aus- und Weiterbildung

e die Gewdhrleistung der Vergleichbarkeit der Abschliisse von
Osterreichischen Privatuniversitdten mit international gebrduchlichen
Abschliissen

¢ der Umsetzung der Zielvorgaben zur Entwicklung des Europdischen
Hochschulraums fiir den privaten Universitdtssektor

Arbeitsprinzipien
Der Osterreichische Akkreditierungsrat

e entscheidet ausschliefslich nach Qualitdtsgesichtpunkten entsprechend
internationalen Standards

o trifft seine Entscheidungen unter Mitwirkung internationaler
Gutachter/innen

¢ entscheidet unabhidngig und begriindet seine Entscheidungen
konsistent und nachvollziehbar

e orientiert sich an bildungspolitischen Entwicklungen in Osterreich und
in Europa

e kooperiert mit internationalen Partnern und ist Mitglied in
internationalen Netzwerken und Gremien im Bereich
Qualitdtssicherung

e pflegt die Kommunikation mit den Privatuniversititen und deren
Lehrenden und Studierenden

e nimmt seine Verantwortung gegeniiber der Offentlichkeit und den
politischen Entscheidungstragern durch addquate
Informationstitigkeit wahr

e erarbeitet Verfahrensregeln, Standards und Beurteilungskriterien und
macht diese 6ffentlich

e stiitzt seine Arbeit auf international entwickelte Good Practice

o ldsst seine Tatigkeit regelméfiig extern evaluieren

Profil
Der Osterreichische Akkreditierungsrat steht fiir

e ein transparentes und verldssliches System der Akkreditierung, das
internationale Vorbildwirkung fiir den privaten universitaren Sektor
hat

¢ nationale und internationale Kompetenzen im Bereich der
Akkreditierung

e gestaltende Kooperation im Bereich der Qualitatssicherung auf
europdischer und internationaler Ebene
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Geschiftsstelle des Akkreditierungsrates

Name Stunden/ Woche | Tatigkeitsbereich
Mag. Elisabeth 40 - Leitung der Geschiiftsstelle
Fiorioli - zeitliche und inhaltliche Koordination von

Akkreditierungsverfahren

- konzeptionelle Vorbereitung von Sitzungs-
unterlagen und Entscheidungsgrundlagen, --
Durchfiihrung der Beschliisse des Akkredi-
tierungsrates

- formale und inhaltliche Priifung der Antrége

- Unterstiitzung der Berichterstatter/innen

- Beratungstatigkeit

- Betreuung der Privatuniversitdten

- Studierenden-Angelegenheiten

- Kommunikation mit Parlament, BMWE,
ORK, EU

- Erstellung des Jahresberichts des OAR

- Rechtsfragen (UniAkkG, AVG, etc..)

- Veranstaltungen und internationale Koope-
rationen

- Publikationen

- Offentlichkeitsarbeit

- interne Qualitatssicherung

- Budget und Controlling
Mag. Elvira 40 - stellv. Leitung der Geschiftsstelle
Mutschmann- - zeitliche und inhaltliche Koordination von
Sanchez Akkreditierungsverfahren

- konzeptionelle Vorbereitung von Sitzungs-
unterlagen und Entscheidungsgrundlagen,
Durchfiihrung der Beschliisse des Akkredi-
tierungsrates

- formale und inhaltliche Priifung der Antrédge

- Unterstiitzung der Berichterstatter/innen

- Beratungstatigkeit

- Betreuung der Privatuniversitdten

- Studierenden-Angelegenheiten

- Kommunikation mit Parlament, BMWE,
ORK, EU

- Erstellung des Jahresberichts des OAR

- Rechtsfragen (UniAkkG, AVG, etc.)

- Veranstaltungen und internationale Koope-
rationen

- Offentlichkeitsarbeit (Website)

- interne Qualitdtssicherung

Ingrid Hinter- 20 - Bliromanagement
leitner - organisatorischer Support fiir OAR und
Geschiftsstelle

- Organisation der Akkreditierungsverfahren

- Organisation der Sitzungen des OAR

- Mitarbeit Budget und Controlling

- Administration des laufenden Budgetvoll-
zugs

- EDV-Organisation der gesamten administra-
tiven Belange

- Dokumentation statistischer Daten und Ver-
fahrensdaten

- interne Qualitdtssicherung
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Sandra Rischer

20

- Bliromanagement

- organisatorischer Support fiir OAR und
Geschiftsstelle

- Organisation der Akkreditierungsverfahren

- Organisation der Sitzungen des OAR

- Mitarbeit Budget und Controlling

- Administration des laufenden Budgetvoll-
zugs

- EDV-Organisation der gesamten administra-
tiven Belange

- Dokumentation statistischer Daten und Ver-
fahrensdaten

- interne Qualitdtssicherung

Mag. Andrea
Bernhard

Werkvertrag

- Support bei zeitlicher und inhaltlicher Koor-
dination von Akkreditierungsverfahren

- formale und inhaltliche Priifung der Antrédge

- Beratungstatigkeit

- Unterstiitzung der Berichterstatter/innen

- Betreuung der Privatuniversitdten

- Studierenden-Angelegenheiten

- Erstellung des Jahresberichts des OAR

- Veranstaltungen und internationale Koope-
rationen

- Offentlichkeitsarbeit (Newsletter, Folder,
Broschiire)

- interne Qualitdtssicherung
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Gutachterinnen und Gutachter,
die in den im Berichtszeitraum anhidngigen
Verfahren fiir den OAR titig waren

Prof. Markus ACHATZ
Institut fiir Steuer- und Finanzrecht, Leitner & Leitner GmbH, Universitit
Linz

Prof. Dr. Ursula ACKERMANN-LIEBRICH
Institut fiir Sozial- und Praventivmedizin, Universitit Basel

Prof. Dr. Hans Wilhelm ALFEN
Lehrstuhl fiir Betriebswirtschaft im Bauwesen, Bauhaus-Universitit
Weimar

Prof. Dr. Bernhard BADURA
Fakultit fiir Gesundheitswissenschaften, Universitit Bielefeld

Prof. Dr. Sabine BARTHOLOMEYCZIK
Institut fiir Pflegewissenschaften, Universitdt Witten-Herdecke

Prof. Dr. Thomas BIEGER
IDT-HSG Institut fiir Offentliche Dienstleistungen und Tourismus,
Universitdt St. Gallen

Prof. Dr. Jiirgen BLUME
Fachbereich Musik, Johannes Gutenberg-Universitidt Mainz

Prof. Dr. Kurt BUCHINGER
Institut fiir Soziale Therapie, Supervision und Organisationsberatung,
Universitat Kassel

Prof. Dr. Lars CLAUSEN
Institut fiir Soziologie, Christian-Albrechts-Universitit zu Kiel

Prof. Dr. Dieter DANIELS
Fachbereich Kunstgeschichte und Medientheorie, Hochschule fiir
Graphik und Buchkunst Leipzig

Prof. Dr. Dagmar DEMMING
Erziehungswissenschaftliche Fakultdt, Universitdt Erfurt

Prof.-Dr. Hans Herman DICKHUTH
Medizinische Universitdtsklinik, Universitdtsklinikum Freiburg

Prof. Dr. Michael EWERS
Fakultdt fur angewandte Sozialwissenschaften, Fachhochschule Miinchen

Prof. Dr. Walter FREYER
Fakultit fiir Verkehrswissenschaften , Friedrich List”, TU Dresden
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Prof. Dr. Rainer HEGSELMANN
Institut fiir Philosophie, Universitidt Bayreuth

Prof. Dr. Bernd HELMIG
Nonprofit-Management und Marketing, Universitdt Freiburg

Prof. Dr. Stein HUSEBQJ
Fachbereich Anésthesie und Palliativmedizin, Universitdt Bergen

Prof. Dr. Allan JACOBSON
Hochschule fiir Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Prof. Dr. Christian KATZENMEIER
Rechtswissenschaftliche Fakultit, Institut fiir Medizinrecht, Universitit
zu Koln

Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred KIESER
Fakultit fiir Betriebswirtschaftslehre, Universitit Mannheim

Prof. Dr. Jiirgen KORNER
Arbeitsbereich Sozialpdadagogik, Freie Universitdt Berlin

Prof. Dr. Klaus A. KUHN
Institut fiir Medizinische Statistik und Epidemiologie, Technische
Universitdt Miinchen

Prof. Dr. Volker LINNEWEBER
Institut fiir Psychologie, Otto-von-Guericke-Universitit Magdeburg

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter MERTENS
Bereich Wirtschaftsinformatik I, Universitdt Erlangen-Niirnberg

Prof. Dr. Michael MIHATSCH
Universitét Basel

Prof. Dr. Siegfried MROCHEN
Sozialpadagogik, Universitat GH Siegen

Dr. Fred MULDER
NVAO (Netherlands-Flemish-Accreditation-Organisation)

Prof. Dr. Klaus MULLER
Katholisch-Theologische Fakultit, Westfédlische Wilhelms-Universitét
Miinster

Prof. Dr. Werner NIENHUSER
Lehrstuhl fiir Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Universitidt Diusburg-
Essen

Prof. Dr. Karl Heinz RAHN
Universitit Miinster
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Prof. Dr. Heinrich REINERMANN
Verwaltungsinformatik, Deutsche Hochschule fiir
Verwaltungswissenschaften Speyer

Prof. Dr. Hermann SAUTTER
Volkswirtschaftliches Seminar, Universitdt Gottingen

Prof. Dr. Peter F. SCHLOTTKE
Psychotherapeutische Hochschulambulanz, Universitdt Tiibingen und
Stuttgart

Prof. Dr. Yryd SOTAMAA
Interior Architecture and Furniture Design, University of Art and Design
Helsinki (UIAH)

Prof. Dr. Alfred TONNER
Juristische Fakultat, Universitdt Rohstock

Prof. Dr. Michael WIESE
Fachbereich Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Westsachsische
Hochschule Zwickau (FH)

Prof. Dr. Beat WYSS
Institut fiir Kunstwissenschaften, Staatliche Hochschule fiir Gestaltung
Karlsruhe

Observer, die in den im Berichtszeitraum
anhingigen Verfahren fiir den OAR titig waren

Frau licjur. Stephanie MAURER
wissenschaftliche Mitarbeiterin des OAQ

Dr. Fred MULDER
NVAO (Netherlands-Flemish-Accreditation-Organisation)

Rafael LLAVORI de MICHEO

Head of Unit, Institutional and International Relations, Agencia Nacional
de Evaluacion de la Calidad y Acreditation (ANECA)
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Ablauf von Akkreditierungsverfahren
- interne Regelungen

1. Bestellung Berichterstatter/in

Nach Einlangen eines Antrags sollen die Mitglieder ihr Interesse, als Be-
richterstatter/in téatig zu werden, per Email bekunden. Die Beauftragung
des Berichterstatters/der Berichterstatterin erfolgt sodann durch den/die
Prasidenten/in. Diese/r informiert in der folgenden Sitzung die Mitglieder
tiber die erfolgte Beauftragung,.

Wenn der Antrag so kurzfristig vor dem néchsten Sitzungstermin einlangt,
dass die Beauftragung im oben genannten Weg nicht mehr moglich ist,
wird der/die Berichterstatter/in in der Sitzung bestellt.
Berichterstatter/innen in einem Kontrollverfahren sollen in der Regel auch
das Reakkreditierungsverfahren tibernehmen.

2. Gutachter/innenbeschluss

Die Geschiftsstelle bereitet in Absprache mit dem/der Berichterstatter/in
einen Gutachtervorschlag vor. Sofern ein Gutachterbeschluss aufgrund ei-
nes zusdtzlichen Informationsbedarfs in der Sitzung nicht endgiiltig ge-
fasst werden kann, ist dies auch im Umlaufweg moglich. Ein Umlaufbe-
schluss tiber eine Gutachterbestellung sollte allerdings in der Regel nicht
ohne vorangegangene Diskussion in der Sitzung erfolgen, in der zumin-
dest die grundsétzliche fachliche Ausrichtung des Gutachterteams festge-
legt wurde.

Da der Gutachterbeschluss eine ausreichende Kenntnis der Antragsunter-
lagen voraussetzt, sollte ein Gutachterbeschluss in einer Sitzung im Regel-
fall nur dann erfolgen, wenn der Antrag mindestens zwei Wochen vor der
Sitzung eingelangt ist, andernfalls sind der/die Gutachter/innen erst in
der néchstfolgenden Sitzung zu beschliefien.

Grundsitzlich gilt, dass die Qualit4t der Gutachter/innen gegeniiber der
Verfahrensbeschleunigung vorrangig ist.

3. Verzogerungen durch Gutachterabsagen

Schon beim ersten Gutachterbeschluss soll eine Liste von Ersatzgutach-
ter/innen beschlossen werden.

In einem Akkreditierungsverfahren sollen nicht zwei Gutachter/innen
derselben Universitdt/ Einrichtung bestellt werden.
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Anlage 8 zum Bericht des Akkreditierungsrates 2006 1von2

: Osterreichischer
Akkreditierungsrat

Grundung mehrerer oder neuer Standorte

Grundung mehrerer Standorte im Erstakkreditierungsverfah-
ren:

Sollen im Rahmen des Erstakkreditierungsverfahrens einer Privat-
universitdt mehrere Niederlassungen an verschiedenen Standorten
im In- oder Ausland errichtet werden, ist fur alle Niederlassungen
die Erfillung der Akkreditierungsvoraussetzungen nachzuweisen.
Bei Standortgrindungen im Ausland ist zusatzlich die Einhaltung

der jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen.

Grundung weiterer Standorte bestehender Privatuniversitaten:

Folgende Falle von Standortgrindungen sind zu unterscheiden:

1. Grindung eines weiteren Standortes unter Beibehaltung des
akkreditierten Studienprogramms und des akkreditierten Gra-
des.

2. Grundung eines weiteren Standortes mit gedndertem oder zu-

satzlichem Studienprogramm.

1. Beabsichtigt eine Privatuniversitat ihr bestehendes Studienan-
gebot an einem weiteren Standort anzubieten, ist dem Akkreditie-
rungsrat vorab nachzuweisen, dass die Akkreditierungsvorausset-
zungen (insbesondere Personal-, Raum- und Sachausstattung) auch
an dem neuen Standort erfillt werden, ohne dass es dadurch zu
einer unvertretbarer Ressourcenverschiebung zu Lasten der be-
stehenden Niederlassung(en) kommt.

Bei Standortgrindungen im Ausland ist die Einhaltung der jeweili-

gen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen.

Grundung mehrerer oder neuer Standorte, Stand 15.12.2006
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Anlage 8 zum Bericht des Akkreditierungsrates 2006 2von 2

2. Soll die Griindung weiterer Standorte mit einer Anderung oder
Erweiterung des akkreditierten Studienprogramms einhergehen,
ist ein Antrag auf Akkreditierung dieser gednderten bzw. neuen
Studiengdnge zu stellen. Im Zuge des Akkreditierungsverfahrens

sind die unter 1 genannten Voraussetzungen nachzuweisen.

Grundung mehrerer oder neuer Standorte, Stand 15.12.2006
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Anlage 9 zum Bericht des Akkreditierungsrates 2006 1von3

Round Table Gesprich des OAR

mit den Privatuniversititen am 23. Oktober 2006
(Anlage 7 zum Protokoll der 7. Sitzung des Akkreditierungsrates am 23. Oktober 2006)

Zusammenfassung der Ergebnisse

Berichte des OAR

Der OAR informiert die Privatuniversititen zu den folgenden Punkten:

1. Novelle des Universitdtsgesetzes 2002: Neuerungen im Studienrecht

2. Akademische Ehrungen und Verleihung von akademischen Ehren-
graden

3. DPosition des Akkreditierungsrates zu einer Novellierung des Univer-
sitdts-Akkreditierungsgesetzes

4. Externe Evaluierung des Akkreditierungsrates 2007

ad 1)
Am 9. Juni 2006 ist eine Novelle zum Universitdtsgesetz 2002 (BGBI I. Nr.
74/2006) in Kraft getreten. Eine Zusammenfassung wurde als Tischvorla-
ge den Privatuniversitdten zur Verfugung gestellt.

siehe dazu die Tischvorlage

ad 2)
Entsprechend dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs hat der OAR
eine neue Richtlinie ,Ehrengrade” beschlossen und den Privatuniversita-
ten mit Schreiben vom 10. Juli 2006 tibermittelt. Der OAR weist darauf
hin, dass diese Problematik im Rahmen kiinftiger Diskussionen um eine
Novellierung des Universitdts-Akkreditierungsgesetzes auf jeden Fall
eingebracht werden wird, um auf eine entsprechende Gleichstellung der
privaten mit den 6ffentlichen Universitdten in diesem Punkt hinzuwir-
ken.

siehe dazu die Richtlinie des OAR zu den Ehrengraden

ad 3)

Ein Positionspapier des OAR mit Vorschldgen zu einer Novellierung des
UniAkkG wurde vorgestellt und den Privatuniversitdten zur Verfiigung
gestellt. Im Einzelnen beinhaltet dieses Papier folgende Punkte:

1. Differenzierung der Kategorien von privaten Einrichtungen

2. Mindestbetriebsgrofie

3. Verpflichtungen der Privatuniversitdten zur Durchfithrung von re-
gelmafiigen externen Evaluierungen

Verleihung von Ehrengraden

Akkreditierung mit Auflagen

Befristung der Akkreditierung

Ubergangsregelungen fiir Studierende bei Erloschen oder Widerruf
der Akkreditierung

Verdffentlichung von Akkreditierungsentscheidungen

9. Dauer der Verfahren

N o0

@

Dieses Positionspapier wird an die Rektorenkonferenz sowie an das
BMBWK, die Wissenschaftssprecher/innen und die Presse verschickt
werden. Hierbei ist anzumerken, dass der OAR die zukiinftigen Entwick-
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lungen weiterverfolgen und das Positionspapier ergdanzen bzw. adaptie-

ren wird.
siehe dazu das Positionspapier des Osterreichischen Akkreditierungsrates
(Stand: Oktober 2006) ,, Vorschldge zur Novellierung des Universitats-
Akkreditierungsgesetzes”
ad 4)

Im Hinblick auf das geplante European register of quality assurance agencies
und die Erfuillung der Voraussetzungen fiir die ENQA-Mitgliedschaft
sind alle Qualitidtssicherungs- und Akkreditierungsagenturen gehalten,
interne Qualitdtssicherungsmechanismen entsprechend gemeinsam ent-
wickelter Standards zu implementieren und durch eine externe Evaluie-
rung zu tiberpriifen. Der OAR will im Rahmen der externen Evaluierung
feststellen, inwieweit der OAR seinen gesetzlichen Aufgaben nachkommt
und inwieweit er diesen durch die bisher entwickelten Verfahren bzw.
deren Umsetzung gerecht wird. Dabei sind sowohl nationale gesetzliche
Vorgaben als auch die Anforderungen der international entwickelten
Standards zu berticksichtigen. Da die nationale Verantwortung im Zu-
sammenhang mit den internationalen Anforderungen zu sehen ist, soll
der externen Evaluierung neben dem nationalen auch der européische
Bezugsrahmen zu Grunde gelegt werden.

Im Zuge des Verfahrens sollen folgende Bereiche der Arbeit des OAR {i-

berpriift werden:

e In welcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR seine im
UniAKKG festgelegten Aufgaben durch die Verfahren, die der OAR
tur die Durchfiihrung dieser Aufgaben entwickelt, implementiert und
angewendet hat?

e In welcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR die
ESG/ENQA Membership Criteria (European standards and guidelines
for external quality assurance agencies)?

e In welcher Weise und in welchem Ausmaf erfiillt der OAR den ECA-
Code of Good Practice?

Um alle relevanten und interessierten Gruppen in den Prozess miteinzu-
beziehen, wird der OAR in den nichsten Wochen einen Fragebogen an
die Privatuniversitdten verschicken mit dem Ziel, diese Stellungnahmen
in den Selbstbericht des OAR zu integrieren. In weiterer Folge wird auch
ein Round Table Gespréch mit Studierenden von Privatuniversitdten in
der Dezembersitzung stattfinden.

Im Rahmen der externen Evaluierung werden v.a. die Bereiche Accoun-
tability (Veroffentlichung von Akkreditierungsentscheidungen) sowie die
vermehrte Einbeziehung von Studierenden fiir die internationale Ver-
gleichbarkeit von grofier Bedeutung sein.

Anliegen der Privatuniversititen

Von den Privatuniversitdten wurde folgende Punkteliste fiir das Round

Table Gesprach vorab an die Geschiftsstelle tibermittelt:

1. Verleihung von Ehrengraden

2. Begutachtungsverfahren fiir Lehrginge

3. Umbenennung der Bezeichnung , Privatuniversitit” in , Universitat”
(mit dem Hinweis , akkreditiert nach dem Privatuniversitidtsgesetz”)
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4. Auflerung des Vorsitzenden der Rektorenkonferenz der 6ffentlichen
Universitdten zu den Privatuniversitdten

ad 1)

Die Privatuniversitdten betonen die Problematik des neuen Erkenntnisses
des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH 28.4.2006 2005/10/0156), dass Pri-
vatuniversitdten nicht berechtigt sind Ehrendoktorate bzw. andere aka-
demische Ehrungen vorzunehmen.

Zur Position des OAR siehe dazu den Punkt Akademische Ehrungen und
Verleihung von akademischen Ehrengraden.

ad 2)

Seitens der Privatuniversitdten wurde angeregt, Verfahren fiir die Akkre-
ditierung von Universitdtslehrgéngen, die nicht mit einem akademischen
Grad abschliefien, zu vereinfachen bzw. kein Begutachtungsverfahren
durchzufiihren. Der OAR wird dieses Anliegen aufgreifen und Moglich-
keiten priifen, um fur Universitédtslehrgange, die nicht mit einem akade-
mischen Grad abschlief3en, ein vereinfachtes Verfahren zu entwickeln,
das den Vorgaben des Universitdts-Akkreditierungsgesetzes entspricht.
Dartiber hinaus regt der OAR an, dass seitens der Privatuniversititen be-
reits bei der Antragstellung von weiteren Studienprogrammen auf die
Vollstandigkeit der

Antrédge zu achten ist, um durch die Vermeidung von Nachreichungen zu
einer Beschleunigung des Verfahrensablaufs beizutragen.

ad 3)

Aufgrund der schwierigen Vermarktung des Begriffs ,Privatuniversitat”
wird von den Vertreter/innen der Privatuniversititen eine Umbenen-
nung in ,, Universitdt” mit dem klaren Hinweis ,,akkreditiert nach dem
Privatuniversitdtsgesetz” angeregt. Nach der derzeitigen gesetzlichen La-
ge ist dies jedoch nicht moglich. Seitens des OAR wird ein ,Qualititssie-
gel des OAR” vorgeschlagen, dass akkreditierten Privatuniversitdten ver-
liehen werden kénnte. Zusétzlich kann der OAR eine Bestitigung tiber
die Akkreditierung als Privatuniversitit ausstellen, die zur Vorlage bei
Studierenden, Kooperationspartnern, Behdrden und anderen Interessen-
ten/innen verwendet werden kann.

ad 4)

Als Reaktion auf kritische Aulerungen des Vorsitzenden der Rektoren-
konferenz der offentlichen Universitdten zum privaten Sektor mochten
die Privatuniversititen die Marke ,Privatuniversitdt” besser positionie-
ren. Der OAR sagt zu, dass er durch seine Offentlichkeitsarbeit diese Ini-
tiative unterstiitzen wird.

Das Round Table Gesprich zwischen OAR und den Privatuniversitdten
sollen weiterhin regelméfsiig stattfinden, um einen guten Informationsaus-
tausch zwischen allen Parteien zu gewdhrleisten. Weiters soll ein konti-
nuierlicher Austausch tiber gemeinsame Anliegen und Initiativen beste-
hen bleiben.
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Round Table Gesprich des OAR mit Studierenden

von Privatuniversititen am 15. Dezember 2006
(Anlage 7 zum Protokoll der 8. Sitzung des Akkreditierungsrates am 15. Dezember 2006)

Zusammenfassung der Ergebnisse

Folgende Studierendenvertreter/innen der Privatuniversitidten waren
anwesend:

UMIT: Kristina Schreiner
Matthias Wiede-
mann

PEF Privatuniversitat fiir Management: Michael Egger

PMU Paracelsus Medizinische Privatuniversitit: Anne Schmitt
Matthias Neuhauser

TCM Privatuniversitit LI SHI ZHEN: Bernhard Moser
Isabella Igalffy

Anton Bruckner Privatuniversitit: Katharina Polly
Andrea Trausner

Sigmund Freud Privatuniversitdat Wien: Manuela Taschlmar

Privatuniversitit der Kreativwirtschaft: Charlotte Dittrich
Elisabeth Watzek

Organisation der Studierendenvertretungen an PUs

Derzeit gibt es keine einheitliche Organisation der Studierendenvertre-
tung an PUs. An einigen Institutionen ist diese organisiert und in univer-
sitaren Gremien vertreten bzw. in der Verfassung der PU verankert, in
anderen Fillen gibt es keine organisierte Vertretung.

Die Frage, inwieweit die Studierenden der PUs in einer gemeinsamen
Organisation kooperieren sollen oder gegebenenfalls eine Eingliederung
in die OH wiinschen, ist von den Studierenden zu entscheiden. Soweit
dies von Seiten des OAR moglich ist, wird er die Studierenden in ihren
diesbeziiglichen Bemiithungen unterstiitzen.

Als Hilfestellung seitens der Geschéftsstelle wird die Erhebung tiber die
existierenden Studierendenvertretungen von Privatuniversitdten sowie
eine Addressverteilerliste zur Verfiigung gestellt.

Osterreichische HochschiilerInnenschaft (OH)

Die Geschiftsstelle des OAR teilt mit, dass laut Auskunft der zustindigen
Abteilung des BMBWK ein Anspruch auf anteilsméfsige Refundierung
bereits bezahlter OH-Beitrége bestehe. Die Kontaktdaten der Ansprech-
partner im BMBWK wurden mitgeteilt. Falls seitens der Studierenden der
Privatuniversititen ein Interesse besteht, wieder in der OH vertreten sein
zu wollen, sollte jetzt der Kontakt zum Ministerium hergestellt werden,
da eine Novellierung des OH-Gesetzes (HSG) geplant ist.

Veroffentlichung der Akkreditierungsbescheide

Die Studierenden erhalten derzeit keine Einsicht in die Akkreditierungs-
bescheide und damit auch keine Kenntnis tiber die Ergebnisse der Quali-
tatsbeurteilung der einzelnen Bereiche der Institution bzw. der Studien-
programme. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes unterliegt der OAR der Amtsverschwie-
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genheit und kann die Bescheide nicht 6ffentlich zugéanglich machen. Er
wird allerdings an Vertreter/innen von Privatuniversitdten herantreten
und ihnen nahe legen, im Sinne einer transparenten Information der Stu-
dierenden

diesen die Bescheidinhalte zugdnglich zu machen. Es gibt jedoch keine
gesetzliche Regelung, die eine Verdffentlichung des Bescheides fiir die
PUs verpflichtend vorsieht.

Beteiligung der Studierenden in Akkreditierungsverfahren

Eine Beteiligung der Studierenden ist vor allem im Rahmen der Reakkre-
ditierung vorgesehen. Studierenden haben im Rahmen dieser Verfahren
die Moglichkeit, ihre Sicht der Institution gegentiber dem Expertenteam
darzulegen.

Auch eine Einbeziehung der Stellungnahmen der Studierenden in die
Jahresberichte der PUs wire wiinschenswert und sinnvoll.

Sofern seitens der Studierenden von PU mogliche Unzuldnglichkeiten
oder Missstidnde an ihrer Institution aufgezeigt werden, sieht es der OAR
als seine Aufgabe darauf hinzuwirken, dass diese Probleme und Miss-
stinde, die ihm zur Kenntnis gelangen, im Interesse der Studierenden
behoben werden. Auf diese Weise kann zu einer Qualitdtsverbesserung
der Ausbildung beigetragen werden. Der OAR sieht seine Aufgabe we-
sentlich in der Rolle des Konsumentenschiitzers, um den Studierenden
ein qualitativ hochwertiges und verldssliches Ausbildungsangebot zu ga-
rantieren.

Informationsstand iiber Akkreditierung

Die Riickmeldungen aus dem vom OAR versandten Fragebogen haben
gezeigt, dass es unter den Studierenden einen sehr unterschiedlichen
Kenntnisstand zum Thema Akkreditierung gibt. An einer Verbesserung
dieser Situation sollte von beiden Seiten gearbeitet werden. Ein instituti-
onalisierter Ansprechpartner der Studierenden (gemeinsame Organisati-
on, Vernetzung) wiirde jedenfalls die Kommunikation zwischen den Stu-
dierenden von Privatuniversititen und dem OAR erleichtern.

Informationen tiber die Arbeit des OAR stehen auf der Homepage
(www.akkreditierungsrat.at). Verschiedene Folder zu den einzelnen Ar-
beitsschritten wurden den Studierenden zur Verfiigung gestellt.
siehe dazu Folder , Akkreditierungsverfahren”,
»Akkreditierungsvoraussetzungen und Basiskriterien”,
,,Checkliste fiir Institutionen”, ,Checkliste fiir Studiengange”,
,Orientierungsrahmen fiir Sachverstdndige zur Begutachtung von Institutionen”,
»Orientierungsrahmen fiir Sachverstidndige zur Begutachtung von Studiengéngen”,
»Reakkreditierung”

Weitere Kommunikation mit dem OAR

Round Table-Gesprache zwischen dem OAR und den Studierenden von
Privatuniversitdten sollen weiterhin regelmafiig (jahrlich) stattfinden, um
einen guten Informationsaustausch zwischen allen Parteien zu gewihr-
leisten. Sobald auf Seiten der Studierenden Ansprechpartner/innen iden-
tifiziert sind, konnen abgestimmte Themenlisten zur Gesprachsvorberei-
tung erstellt werden.
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Internationale Aktivititen des OAR 2006

Mitgliedschaften des OAR bei internationalen Netzwerken 2006

Bezeichnung Teilnahme- Funktionen
status

ENQA (European Network for Quality Vollmitglied Board Member

Assurance in Higher Education) 2004/2005

ECA (European Consortium for Accredita- | Vollmitglied Member of the

tion in Higher Education) Management Group
2005/2006

INQAAHE (International Network for Vollmitglied

Quality Assurance Agencies in Higher

Education)

CEE NETWORK (Network of Central and | Vollmitglied Board Member

Eastern European Quality Assurance 2002 - 2006

Agencies in Higher Education)

Bi- bzw. trilaterale Kooperationsabkommen des OAR

e ANECA (Agencia Nacional de Evaluacién de la Calidad y
Acreditacion)

e D-A-CH (Deutsch-osterreichisch-schweizerisches Akkreditierungs-
netzwerk)

Vom OAR organisierte internationale Veranstaltungen 2006

e  Workshop: “The CEE Network as a Player in the European Higher Educa-
tion Area” and Biennial General Assembly, 29-30 May 2006, Schloss
Retzhof near Graz (zusammen mit FHR und AQA)

Mitgliedschaften von Mitgliedern des OAR/der Geschiftsstelle in ande-
ren Akkreditierungs- und Qualititssicherungseinrichtungen 2006
ANECA -Agencia Nacional de Evaluacién

de la Calidad y Acreditacién - Espaha Haug

ACPUA - Agencia de Calidad y Prospectiva
de Aragén Fiorioli

Strategie Kommission des deutschen Wissenschaftsrates
fur die Excellenz Initiative Weber

Beitrige von Mitgliedern des OAR/der Geschiiftsstelle auf nationalen

und internationalen Tagungen im Bereich Akkreditierung und Quali-

titssicherung 2006

e 26. January 2006, San Francisco: Challenges in Quality Assur-
ance/Accreditation in the EHEA, Seminar of the CHEA International
Commission (Haug)

e 10.-11. M&rz 2006, Wien: Seminar der Osterreichischen Forschungsge-
meinschaft: ,Studienqualitit im Europdischen Hochschulraum: Internatio-
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nale Mobilitit unter den Vorzeichen nationalstaatlicher Bildungsverantwor-
tung und den Bedingungen diskriminierungsfreier Studienzulassung”
(Haug)

e 11.-12. Mai 2006, Graz: Konferenz ,, First Joint Quality Network Conference
on VET and HE” im Rahmen der Osterreichischen Ratsprédsidentschaft
(Fiorioli)

e 3.-4. Juni 2006, Santander: International University Menéndez Pelayo
(UIMP): Implementing Quality Assurance Standards in the EHEA. The way
forward. (Fiorioli)

e 13.-16. September 2006, Basel: Konferenz der EAIE: “ Accreditation as
a tool for institutional development” (Fiorioli)

e 19.-20. September 2006, Strafiburg: Forum ,, The Legitimacy of Quality As-
surance in Higher Education”: “Quality in European Higher Education: from
adolescence to adult hood” - Introduction (Weber)

Expertentitigkeit im Ausland 2006

Mitwirkung von Mitgliedern des OAR/der Geschéftsstelle an Qualitétssi-

cherungsverfahren fiir andere Qualitédtssicherungsagenturen:

e 2006, Liittich: EAU-Evaluation der Université de Liege (Weber)

e Oktober 2006, Spanien: Universidad Miguel Hernandez, Alicante
(Fiorioli)

e, Review of Quality Assurance in Irish Universities” /EAU (Weber)

e November 2006, Wien: Wirtschaftsuniversitit Wien, EQUIS Akkredi-
tierung (Weck-Hannemann)

e Juli 2006, Fribourg: Leitung des Expertenteams bei einem Akkreditie-
rungsverfahren des OAQ (Organ fiir Akkreditierung und Qualitétssi-
cherung der Schweizerischen Hochschulen) (Weck-Hannemann)

2006 erschienene Beitrige von Mitgliedern des OAR/der Geschiiftsstelle

in Fachmedien

e Erichsen, Hans-Uwe: Der Akkreditierungsrat. In:
Benz/Kohler/Landfried, Qualitdt in Studium und Lehre, 2006.

e Erichsen, Hans-Uwe: Rechtliche Aspekte der Akkreditierung von Stu-
diengédngen in Deutschland. Festschrift der Chuo-Universitit, Tokio,
2006.

e Fiorioli, Elisabeth: Akkreditierung im Bereich der Hochschulbildung.
In: OHZ spezial: Magazin fiir Wissenschaft und Wirtschaft. - 57 (2006)
1,S.14-16

e Haug, Guy: Qualitdtssicherung/ Akkreditierung im europédischen
Hochschulraum. Kapitel im "Handbuch Qualitédt in Studium und Leh-
re", Raabe Verlag, Berlin, Mérz 2006

e Hodl, Erich: Welches , European Institute of Technology“? In: Derselbe
(Hg), Aspekte einer europdischen Wirtschaftsordnung, Metropolis Ver-
lag, Marburg 2006, S. 187-205

e Weber, L. & Duderstadyt, . J (eds): University and Business: Partnering
for the Knowledge Society. ECONOMICA, coll. Glion colloquium,
Paris 2006.
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: Osterreichischer

Akkreditierungsrat

Ehrengrade

Entsprechend einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH
28.4.2006 2005/10/0156) sind akkreditierte Privatuniversitaten
aufgrund des Fehlens einer Erméachtigung in § 3 UniAkkG nicht zur
Verleihung von Ehrendoktoraten bzw. zur Vornahme anderer
akademischer Ehrungen berechtigt. Dies betrifft nicht nur
Ehrengrade, sondern alle Arten von akademischen Ehrungen wie
z.B. die Vergabe des Titels Ehrensenator, Ehrenbirger und auch die

Erneuerung akademischer Grade aus besonderem Anlass.

Ehrengrade, Stand 30.06.2006
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< Osterreichischer
Akkreditierungsrat

Berufsbegleitende Studiengange (Workload)

Das European Credit Transfer System (ECTS) fuhrte mit den Credits
ein quantitatives MaR fir die Gesamtbelastung der Studierenden
ein. Es beruht auf der Ubereinkunft, dass das Arbeitspensum von
Vollzeitstudierenden wahrend eines akademischen Jahres 60 ECTS-
Credits umfasst. Das definierte Arbeitspensum fur ein
Vollzeitstudium betragt in Europa zwischen 1500 und 1800 Stunden
pro Jahr. Ein Credit entspricht daher einem Arbeitsaufwand von 25-
30 Stunden. Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, die
Studierende im Durchschnitt bendtigen, um die fir die
Lehrveranstaltung oder das Modul genau zu definierenden
Lernergebnisse zu erzielen und erfasst daher sowohl die Zeit des
Prasenzunterrichts, des Selbststudiums, des Prifungsaufwands sowie
allfalliger Praktika. Die Vergabe von Credits setzt die Uberprifung

der jeweiligen Studienleistung voraus.

Studiengdnge sind so zu konzipieren, dass die Studierbarkeit
gegeben ist, das heil3t, dass die mit dem Studium verbundene
Arbeitsbelastung fur die Studierenden bewaltigbar ist.

Bei berufsbegleitenden Studiengéangen ist daher ein Arbeitspensum
vorzusehen, dass mit einer (vollzeitigen) Berufstatigkeit vereinbar
ist.

Eine Vollzeit-Workload von 60 ECTS pro Jahr wirde zu einer nicht
bewaltigbaren Belastung der berufstatigen Studierenden fihren.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass fur
weiterbildende Master-Studiengange im Gegensatz zum
konsekutiven  Magister-  bzw.  Masterstudium nicht eine
Mindestanzahl von 120 ECTS erforderlich ist, sondern je nach
Zugangsvoraussetzungen und Bildungsziel 75-120 ECTS international
ublich sind.

Berufsbegleitende Studiengéange, Stand 21.08.2006
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Qualititsgrundsitze und Qualititsleitbild des OAR

1. Qualititsgrundsitze des OAR

Die Qualitdt der eigenen Arbeit ist unverzichtbares Anliegen und
Herausforderung fiir eine Einrichtung, deren Aufgabengebiet die
Qualitdtssicherung ist. Dem Qualititsbegriff des OAR liegen die
Grundsitze der Zielerfiillung (fitness for purpose) in Verbindung mit der
Angemessenheit und Validitédt des Ziels (fitness of the purpose) zugrunde.
Das Qualitétsleitbild ist die gemeinsame Grundlage fiir die Entwicklung
einer umfassenden Qualititskultur des OAR.

Der OAR ist eine nationale Verwaltungseinrichtung und handelt auf der
Grundlage von Gesetzen. Klare und im Voraus kommunizierte Standards,
Richtlinien und Verfahrensabldufe schaffen die Grundlage fiir eine
verlassliche Einschétzbarkeit des OAR durch die verschiedenen
Interessensgruppen.

Der Qualitidtsanspruch des OAR steht im Spannungsfeld verschiedener
Interessen. Der OAR gentigt den unterschiedlichen Anspriichen von
Studierenden, Privatuniversititen, 6ffentlichen Universititen, Politik und
Arbeitsmarkt durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen
Interessensgruppen.

Grundlage aller Arbeitsprozesse des OAR ist der Qualitétskreislauf von
Planung, Ausfiihrung, Kontrolle und Korrektur. Der OAR arbeitet
systematisch an der Verbesserung und Weiterentwicklung seiner
Arbeitsabldufe.

2.  Qualititsleitbild des OAR
2.1. Inputqualitait

Der OAR arbeitet auf Grundlage rechtlicher Rahmenbedingungen
(Universitdts-Akkreditierungsgesetz und Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz). Er organisiert seine Arbeitsabldufe
selbstandig im Rahmen seiner Geschéftsordnung.

Der OAR arbeitet bei der Durchfiihrung der Verfahren und seiner
Entscheidungsfindung weisungsfrei und unabhéngig von der
Einflussnahme durch Interessensgruppen. Die Zusammensetzung des
Rates, dem zur Hailfte nicht-6sterreichische Experten angehoren, sichert
die Unabhéngigkeit von nationalen Interessenskonflikten.

Die unterschiedlichen Aufgaben, Verantwortungen und
Entscheidungskompetenzen sind klar umschrieben. Sie sind fiir alle
Beteiligten transparent. Die Verantwortungsbereiche sind so offen
definiert, dass sie situationsgerechte Problemldsungen ermdoglichen.

beschlossen am 26.02.2007
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Der OAR verfiigt durch seine Mitglieder und die Mitarbeiterinnen der
Geschiftsstelle tiber hohe Kompetenz und Expertenwissen fiir seine
Aufgabenbereiche.

2.2. Prozessqualitit

Der partizipative Fiihrungsstil des OAR basiert auf offener Information,
wechselseitigem Vertrauen und gegenseitiger Wertschitzung und
ermoglicht Innovation und Ideen.

Die interne und externe Kommunikation ist offen, freundlich und
professionell. Konflikte werden sachbezogen gelost.

Die flexible Organisationsstruktur und flache Hierarchie ermoglichen
rasche Anpassung an neue Aufgaben und Situationen.

Der OAR hat fiir seine Arbeit Kernprozesse definiert und dargestellt.
Dariiber hinaus gibt es interne Regelungen fiir die Arbeitsabldufe der
Geschiftsstelle sowie einen ,Code of Good Practice’ fiir Begehungen.

Die Akkreditierungsverfahren des OAR entsprechen den gesetzlichen
Vorgaben und orientieren sich an den besten internationalen Praktiken.
Alle Verfahrensschritte sind dokumentiert und fiir alle Beteiligten jederzeit
einsehbar.

Der OAR konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben durch die Formulierung
von Richtlinien und Standards und gewédhrleistet auf diese Weise eine
transparente und konsistente Anwendung des Gesetzes.

Der OAR beteiligt sich an der internationalen Zusammenarbeit im Bereich
der Akkreditierung und Qualitdtssicherung und berticksichtigt die
Ergebnisse dieser internationalen Zusammenarbeit bei der
Weiterentwicklung seiner Verfahren.

Der OAR garantiert die Unabhangigkeit und Validitit der
Qualitdtsbeurteilung durch international besetzte externe Gutachterteams,
die tiber transparente Kriterien ausgewéhlt werden.

2.3. Outputqualitat

Interne Feedbackinstrumente werden auf Ebene der Geschiftsstelle und
auf der Ebene des Rates regelmifiig eingesetzt und fiir die
Weiterentwicklung verwendet.

Die externe Einschidtzung der Arbeit des Akkreditierungsrates durch die
Antragsteller, GutachterInnen und Studierenden wird regelmafiig
erhoben. Dazu kommen regelmifSige Gesprache mit den
Privatuniversitidten, Studierenden, VertreterInnen der 6ffentlichen
Universitdten und der Politik. Alle Riickmeldungen werden systematisch
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als Grundlage fiir kontinuierliche Verbesserungsmafinahmen
herangezogen.

Die Evaluation der Effekte der Akkreditierung erfolgt durch das
regelmafiige Monitoring der akkreditierten Einrichtungen.

Der OAR lasst sich regelmiflig durch eine externe internationale
Expertengruppe im Hinblick auf die Erfiillung internationaler Standards
und Codes of Good Practices evaluieren.

beschlossen am 26.02.2007
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Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen

EINLEITUNG

Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen wurden im Rahmen der Sit-
zung des Akkreditierungsrates am 26. Februar 2007 diskutiert und verab-
schiedet. Sie sollen die Qualitédt der Begehungen sicherstellen und richten
sich an alle Teilnehmer/innen von Begehungen. Dabei ist folgendes zu be-
riicksichtigen:

e  Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen beruhen auf den bisher
gesammelten Erfahrungen bei Begehungen und werden kontinuier-
lich erganzt und weiterentwickelt. Das Feedback der Gutachter/innen
und der Antragsteller/innen wird systematisch zur Verbesserung he-
rangezogen.

e  Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen sind so formuliert, dass
sie gentigend Spielraum fiir den spezifischen Kontext der jeweiligen
Verfahren offenlassen.

e  Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen dienen als Richtschnur,
um durch die Begehung eine ausgewogene und umfassende Erhe-
bung aller fiir das Verfahren relevanten Sachverhalte zu ermoglichen.

e  Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen dienen als Grundlage
einer konsistenten und sachorientierten Akkreditierungsentschei-
dung.

GRUNDSATZE
1. Information der Gutachter/innen

1.1. Zur Vorbereitung erhalten die Gutachter/innen spétestens vier Wo-
chen vor der Begehung samtliche Antragsunterlagen, sowie alle fiir
die Gutachtertitigkeit notwendigen Informationen (Orientierungs-
rahmen fiir die Begutachtung, die Grundsétze guter Praxis fiir Bege-
hungen, Basiskriterien etc.) sowie alle fiir die Administration not-
wendigen Unterlagen.

1.2. Ein personliches Kennenlernen von Gutachter/innen, Berichterstat-
ter/in und der Vertreterin der Geschiiftsstelle findet i.d.R. im Rahmen
einer Vorbesprechung mit Abendessen am Vorabend des Besuchs der
Institution statt und stellt eine gute und offene Kommunikationssitua-
tion her.

1.3. Die Information der Gutachter/innen tiber den Antrag und die an-
tragstellende Institution sowie tiber besonders priifungsbediirftige
Aspekte des Antrags geschieht unter moglichster Wahrung der Un-
voreingenommenheit der Gutachter/innen.
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1.4. Die Gutachter/innen erhalten im Rahmen der Vorbesprechung er-
gdnzende Informationen tiber folgende Punkte:
e den vorliegenden Antrag
e die antragstellende Institution
e rechtliche Rahmenbedingungen des Verfahrens
e den Akkreditierungsrat
e das System der Akkreditierung und den privatuniversitdaren Sek-
tor in Osterreich

2.  Rolle der Gutachter/innen

2.1. Die Gutachter/innen werden iiber ihre Rolle wihrend der Begehung
klar informiert. Sie tragen eigenverantwortlich dafiir Sorge, dass sie
alle fuir ihr Gutachten erforderlichen Sachverhalte erheben.

2.2. Alle Kontakte zwischen Gutachter/innen und Antragstellern finden
iiber die Geschiftsstelle statt. Die Gutachter/innen sind dartiber in-
formiert, dass ihre Rolle als Gutachter/in unvereinbar ist mit einer
moglichen Rolle als Berater/in der Institution.

2.3. Die Gutachter/innen werden tiber ihren Gutachterauftrag informiert.
Dazu gehoren insbesonders folgende Elemente:
e Gutachtenerstellung gemafl dem Orientierungsrahmen des OAR
e Abfassung einzelner voneinander unabhidngiger Gutachten
e keine rechtliche Wiirdigung und keine abschlieffende Entschei-
dungsempfehlung durch die Gutachter/innen.

3. Rolle des Mitglied des Akkreditierungsrates (Berichterstatter/in)

3.1. Der/die Berichterstatter/in tibernimmt die Gesprachsfiithrung wih-
rend der Begehung und sorgt daftir, dass wahrend der Begehung alle
Themen, die fiir das Verfahren relevant sind, mit den entsprechenden
Personengruppen behandelt werden.

3.2. Der/die Berichterstatter/in gestaltet die Gesprachsfiithrung so, dass
die Gutachter/innen ausreichend Mdoglichkeit haben, alle fiir sie rele-
vanten Fragen zu behandeln.

3.3. Der/die Berichterstatter/in stellt sicher, dass wahrend der Begehung
auch Befunde zu jenen Fragestellungen erhoben werden, die ent-
scheidungsrelevant sind, aber nicht in den unmittelbaren Fachbereich
der Gutachter/innen fallen.

4. Rolle der Geschiftsstelle

4.1. Die Geschiftsstelle informiert im Rahmen eines Vorgesprachs mit
dem/ der Berichterstatter/in tiber den letzten Stand des Verfahrens
und bespricht mit ihm/ihr den geplanten Verlauf der Begehung und
noch offene Fragen.
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4.2.

4.3.

44.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Die Geschiftsstelle trégt zur Ermittlung aller entscheidungsrelevan-
ten Sachverhalte durch ergdnzende Fragen bei.

Die Geschiiftsstelle steht fiir Rechtsauskiinfte und Informationen zur
Verfahrens- und Entscheidungspraxis des OAR zu Verfiigung.

Die Geschiftsstelle informiert tiber den Verfahrensablauf.

Rolle des/der externen Beobachters/Beobachterin

Nach Entscheidung des OAR konnen gegebenenfalls mit Zustim-
mung der zu begutachtenden Einrichtung externe Beobachter/innen
an der Begehung teilnehmen.

Der/die externe Beobachter/in verpflichtet sich zur Verschwiegenheit
gegentiber Dritten tiber alle Verfahrensinhalte.

Besuch der Institution: Gestaltung und Ablauf

Der Ablauf des Besuchs ist den spezifischen Erfordernissen des Ver-
fahrens angepasst (Ex ante-Akkreditierung, neue Studienprogramme
oder Reakkreditierung) und wird mit der Antragstellerin abgestimmt.

Am Besuch nehmen das Expertenteam (Berichterstatter/in, Gutach-
ter/innen, Vertreterin der Geschiftstelle) sowie die Vertreter/innen
der antragstellenden Institution teil. Die Auswahl der Vertreter/innen
der antragstellenden Institution obliegt der Institution. Diese stellt si-
cher, dass kompetente Ansprechpartner fiir alle Themenbereiche an-
wesend sind. Die Auswahl der Studierenden erfolgt - sofern vorhan-
den - durch die Studierendenvertretung und nicht durch die Univer-
sitdtsleitung.

Der Ablauf des Besuchs stellt sicher, dass alle relevanten Gruppen der
Bildungseinrichtung ausreichend gehort werden kénnen und dass
ausreichend Zeit zur Verfuigung steht, um alle relevanten Fragen an-
zusprechen.

Der Ablauf des Besuchs ist so gestaltet, dass die einzelnen anzuho-
renden Personengruppen die Moglichkeit haben, ihre Positionen frei
und durch die Universitétsleitung unbeeinflusst darzustellen.

Der Ablauf des Besuchs enthilt in der Regel folgende Punkte:
e Besprechung mit den Vertreter/innen der Universititsleitung:
- Mission Statement
- Organisation, Management, Finanzen
- Entwicklungsplan
- Qualitatsmanagement, Follow-up zur externen Evaluierung
e Zwischenbesprechung des Expertenteams (gegebenenfalls im
Rahmen eines Mittagessens)
e Besichtigung der Raumlichkeiten und der Infrastruktur
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e Besprechung mit den Verantwortlichen fiir Lehre und Forschung

e Gespriach mit Studierenden- bzw. Absolventen/innen (sofern
vorhanden)

e Nachbesprechung des Expertenteams (ohne Vertreter/innen der
Institution)

e Schlussbesprechung mit der Universitdtsleitung

7. Nachbesprechung des Expertenteams

7.1. Die Nachbesprechung des Expertenteam findet ohne VertreterInnen
der Institution statt.

7.2. Die Nachbesprechung im Expertenteam geschieht unter moglichster
Wahrung der Pluralitdt der Meinungen der GutachterInnen und ohne
Vorwegnahme der Ergebnisse der Begutachtung und der Entschei-
dung des Akkreditierungsrates.

7.3. Die Nachbesprechung im Expertenteam dient vor allem zur Kldrung

folgender Punkte:

e Kldrung offener (rechtlicher) Fragen

e Feststellung, ob weitere Informationen durch die Antragsteller
notwendig sind

e Kldrung noch offener Fragen betreffend die Gutachtenserstellung
(Gutachterauftrag, Orientierungsrahmen etc.)

e Kldrung des Zeitrahmens fiir die Gutachtenserstellung (i.d.R. 2-3
Wochen ab Begehung bzw. Ubermittlung von nachgereichten Un-
terlagen)

8.  Schlussbesprechung mit der Universititsleitung

8.1. In der Schlussbesprechung mit der Universitétsleitung wird der wei-
tere Verfahrensfortgang geklart. Insbesondere sind folgende Punkt
festzuhalten:

e nachzureichende Unterlagen

e Frist fiir Nachreichungen

e voraussichtlicher Zeitrahmen fiir die Gutachtenserstellung

e voraussichtlicher Zeitrahmen fiir die Stellungnahme zu den Gut-
achten

e voraussichtlicher Zeitpunkt der Entscheidung

8.2. In der Schlussbesprechung mit der Universitétsleitung erfolgt keine

Vorwegnahme des Ergebnisses der Begutachtung und der Entschei-
dung des Akkreditierungsrates.

Seite 94 von 107



97 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

SIIY JO IDISe]N | OCT ¥ SUESIUD[SIBHSIDAIUN | YIPOYIDWSSUNDSIO dUISIISIeIs-isLduwy
0UDIDG JO 1SN | 16 ¥ Suednya[sigysIoatun a13ojoydAsdsiyas oA
JRJISIOATUNIRATI] a180[02AS ]

pnaij punwsdig I9p snearnerespyeq /eamerespieq | 081 9 winipnjssyearnerespeq a13o10ydAsd
("v'g) s11v jo 10[aydeqg Q7L Q dyenpeIsIopu | SUOLEIIUNUIWO)) RIPIA UL S}V JO I0[oydeyq
(V'IN) S1V Jo ILiselN 9¢ ¢ drenpern SUOT}R[aY] [EUOHRULIDIU]
JRIISIOATUNJBALL] BUUSIA (v'g) s1vy jo 10[@ydeg 740 9 djenperdiapun A3oroydAsg
AyISI9ATUN 19}SAIM (v'g) s11vy jo 10[PYydeg SCl ) djenperSiopun suoneey [EUO eUI}U]
ZUT JR}ISIOATUNIRALL] arydosoqiyJ 1ap 1opjod /utiopiod | 0l ¥ WNIpnyssyeIoRoq a1dOSO[I ] PUN U2} ELDSUISSIM]SUIY]
aYosI30[0aY I, YosIoyed] arydosoriy g 1op 123s18ejy /ensiSelN | 0fg ) wnipniswordi(q arydosoiyJ pun usijeydsuassimisuny|

ID)RIqUY peID) ISUdSIUDpeNy sIDA | 3ss | reneq My Sueguarpnig

USIPNJIS SYDI[IFEYISUISSIMINI[NY] pun -s3)S195)

9130[0aY ], Iap J03o] /utiopiod | 0ZL ¥ WNIPN}SsieroR o jeIop[oq

9180109y [, I9p yenuazr] /ugenuazry| (¢l ¥ WINIPN)SICIIUIZI| yenuazI]

a130109Y I, 1op 1o3SISeIA /ensiSeN | 042 6 wnipnyswordi(q UoI3T[9Y "Yed WINIpnissyuresya|

ZUTT Y}ISIOATUN)RATL ] 9130709 [, Iop 19)SISeIN /ensideN | 00¢ 0T wnrpmswordiq y3o3epedsuordyay yrey

AYDSI30[0aY I, YosIoyed] a130109ay [, 1op 13sI3eN /ensieN | 00¢ 0L wnipmswordiq ar3o[0ayIydeg
I9)RIqUY peID) ISUdSIUapeNy S1DA | 18s [I9neq Y Sueguarpnig

udIpN)S AYISI3010aY I,

(£00z 3sndny T :puelg)
USUNPOILIUSIPNIS YdeU UIBISIIATUNJLALL] Uk d3upSuarpnig 31p 1dqn MAIqIq N

‘uageadue gD Ul "Mzq (ISS) USpUNISI)SIWDG
9IMOS WI9)SaWdG UI 3sT 98upr3uaIpnig 19p Ione(] S "USUNjydLIUSIPNIG 9P SUNJIDIUTT USYDISISSey Jop Ue IS JSIUSLIo Junj[asie(] a1

QUOA T

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 95 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

98 von 109

areD) uajIadxaAn eI
aanere ut aradxyg /uniadxyg peqv | <0/ 9 SueSmya[sieysioatun QUDSTWOPELYE INJ 9187 dAYRI[[C]
aIeD) dARI[[eJ JO TAISEIN | G'Z6 9 SueSya[sigysioatun aIeD) ARl
UISOMS}IOPUNSan)
wit Jyen(sSuniyn,j sydsiuapey | 09 o SueSya[syeisioatun JusWISeuewa8a[)J SAIS[PIW pun safeseq
(3yeyosuassima8ary)
9DUSIDG JO IS | 0ZT ¥ WINIPNYSIAISLIA 1FeUSuasSIMaZafid
(1yeyosuassImalaly )
90USIDG JO Io[aydeg | (8T 9 wnipnjsiopydeyg 3eyosuassimadafid
JR}ISIOATUNJRATI] (aydg) Aydosomy g jo 103000 | 0%¢ 9 SueSuarpnig 'qyd UIZIPAIA 2IE[N[OIA
QUDSIUIZIPIIA SNS[edeIe] ATUN PoW I | (9€ 0L wnipnysuwordi(q UIZIPIWUBWINE]
IDRIqUY peio) IBydsIuspey giDH | 155 | 19ne( My Sueduarpnig
USIPNJIS YDI[IJEYISUISSIMSIIYPUNSIO) pUn YISIUIZIPIA
NeuLIoju]
-uIZIpaworg Iap Iop[o(] /utiopiod | 0ZL ¥ wnIpnjsyeIoRoq NI EULIOJU] SUDSIUIZIPSWOL]
UIZIPIJA 19P Ul SjuduIadeuewsuor)
ruyoay, -euLIoju] sop 13SISejN /ensiSelN | 0ZL ¥ wnIpnysIalsiSejn UIZIPIJA] JOP UI JUSW3eUeWSUO BULIOJU]
pun ynewoyuy NIFEWLIOFU] USYDSIUIZIPIWOIg
QUDSIUIZIPITA “Ud}Jeyds 1p upmaruadurwordi(] | 0T ¥ WNIpN)SIASISeIN NHRWLIOJU] SYDSIUIZIPIWIOLY
-UdSSIMS}IDYPUNSaD) NI EULIOJU] USDSIUIZIPIWIOLY
INJ YEIISISATU() JCALL] I9p snaIneyespyeq /eainerespeq | 081 9 wnipnjssjeaineesyeq SO EULIOJU] SYDSIUIZIPIWOL]
JUSUISSLURTA] UOT)RULIOJU]
JEIISIOATUNJBALL] BUUSIA ("'s'g) @0uLI0g jo I0RYdRg T’ 9 ayenperdiopun ut siseyduryg ue y3m 2ouaiog mnduwo)
AyIsI9ATUN) 19ISAPM ('s'g) @ouatdg jo I0[RYOERg 7L 8 drenpeidiopun (stseydura ue noyiim) aduang wnduro)
IDRIqUY peio IydSIuLpey gIDH | 155 | 1ene( My Sueduarpnig

UdIPNIS IYDI[IJeYDSUISSTMSUOIJULIOJU]

QUOA T

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 96 von 107



99 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

SV JO IS | 76 ¥ SueSIya[s)eIISIoATUN arderajoydAsduapIfpuadn( pun -Iapury
jyeyosuassimarderayjoydAs g
1op 13s13eN /ensiSeN | 07T ¥ WNIpNYSIoISISeIN 3yeyosuassimarderayjoydAs |
JRYISIOATUNIRALL] 3yeysuassimarderayjoydAs g
pnaig punwsdig I9p snaneepeq /eainereyeq | 081 9 winipnjssyearnerespyeq jyeyosuassimarderayjoydAs g
93esseJA] QUDSISAUIYD - BUIN], 6€ ¥ SUeSIUD[SILISIDATUN 93esseA] QUDSISAUID — euIn ],
SJ[IYsHNgad JND.L 8¢ € SueSIya[sigiSIaAIUL) SJ[YSHNGaD IND.L
a130[0BUAD IND L, <74 € SuedIyaysieisieatun ar3o[oyeuAD INDL
130[0POYIRIN JND.L 91 z SurSIYa[SIR}ISIDAIUN d130[0POYIIAl DL
QUIDIPIJA] @SAUIYD) [EUOHIPEI] UL I)SeA | (OZL ¥ WINIPNYSISYSEIN QUIDIPAJA] 9SAUTYD) [EUOTTPEL].
Aderoy euiny ur @iselN | 09 z WINIPNISIOYSLIA eurny,
A3o10orULIEY ] 9SoUIYD) UL I9)SEA | (9 Z WINIPNISISYSEIA A3ojooeULreyJ asaunyD
arnpundnoy U @SN | 09 z WINIPNYSIAYSLIN amypundnoy
Aderoyy eump ur opyoeg | 081 9 wnipnjsiopydeg eump
NAHZ IHS I'T KBojodeurreyJ asauny)) ur Iopydeg | (OSL 9 wnipnjsiopydeyg KAGojooeurrey asauny)
JRYSIDATUNIRALL] DL arnjpundnoy ur 1oPydeyg | 08T 9 wnipnjsiopydeq ampundnoy
Sunispioy
9DUDIDG JO IAISBIN | 06 ¥ SueSryarsyeysioatun - 'n 9310SI0AS}IBYPUNSID) daTyRISAIU]
ut /18euewuaydomseyey] JUSUIDZ eURWIUISLIY
pun -uasiny ‘peqy | €9 ¥ GueSrya[sieysioatun SO[BIZOSOUDASJ pun SaydSIouoQOIZog
1eysuasSImadaid
I9p Iopo /utiopiod | 0ZL ¥ wnIpnjssyerop o 3eyosuassimadafid
3JeYDSUISSIMIZI[)J
19p 1ys13epy /ensiSeN | 071 ¥ wnIpnysIalsISei }JeYDSUISSIMIZI[)J
3JeYDSUISSIMIII) ]
I9p snaneepeq /eainereeq | 081 9 winipnjssyearnereyeq JyesuassImMadafid
UD}JeUDSUISSIMS}IDYPUNSID) Iap oo | 071 ¥ wnIpnjsyeIoRoq UD}JeDSUISSIMSHDPUNSID)
UD}JEUDSUISSIMS} IO PUNSID)
MIUYD9 [, pun IjeuLIoyuy 19p 13s13eN /ensideN | 0C1 ¥ wnipnysIalsiSei UD}JBUDSUISSIMS}IOPUNSID)
QUDSIUIZIPITA “Ud}Jeyds U9SaMS}IAPUNSaD)
-UDSSIMS}IOPUNSa) WI JJeDSIIIMSJRLIYg
INJ JRYISIOATU( SJRALL] I9p snaineexeq /eaimnereeq | 08l 9 wnipnjssyeainerespyeq U9SaMSIIDPUNSID) W JeYdSIIMSIILIIg

QUOA ¢

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 97 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

100 von 109

(VAW (stseyduro ue
UOTJeNISIUTWPY SSaUIsng JO I9)SeIA] GH-9¢ o djenpers) | JNOYIIM) UOTIRISIUIWPY SSIUISNY JO I9)SEIA
(vamw ssaursng reuonewraiu] ut siseydus
UOTEISIUTWIPY SSauIsng Jo IISejA /G-S¥ ¥ arenpern) IIM UOHeISIUTWPY SSaulsng Jo I9)Sej
(vam Juswa8eur A S90IN0sAY uewing] ur siseydurg
UOIRISIUTWPY SSaursng Jo IISeIN 9¢ 4 djenpeIn) | Ue YjM UOTIeISIUTWPY SSaursng Jo IDISeIN
(vam SunaxreA ur siseyduws
UOTJEISIUTUIPY SSauIsng Jo IISejA 09-1S ¥ ayenpern) UIM UOHEISIUTWPY SSaulsng Jo I9)SeN
(vamw aoueury ur siseyduws
UONeISIUTUIPY SSauIsng Jo IISejA /6-S% ¥ arenpern) IIM UOHeISIUTWPY SSaulsng Jo I9)Se
(V'N) SHV Jo I9)se]N o9¢ ¢ arenpern) Sunayre
(V'N) SMV Jo I9)se]N 9¢ € arenpern) ssaulsng [euoTeuIaju]
('V'IN) sy Jo 19)se]N 9¢ € ajenpein) doueur
JuouSeUR A S9DINOSIY
('v'g) s1ry jo 10[@YydRg Q7L 9 arenperdiopun |  uewny] ur siseyduwyg ue ym juswadeuey
(v'9) s1ry jo 10[@YydRg 7L ) Jrenperdiapuq) | Sunexrely ur siseyduwe ue yjim jusuwaeuey
SsauIsng [eUOIeUI U]
("v'g) 11y jo 10]adeyg Q7L 8 drenperdiopun ut siseydure ue ypm jusuweSeuey
('v'g) s11v jo 107 deg T ) djenpeiliopun (stseydwa ue ynoyiim) JuawaSeue
UOTJeNSIUTWPY
('v'g) s1ry jo 10[@YydRg STL 9 arenperdiopun ssaursng ur siseydwe ue ypm ssaursng
JEIISIOATUNJBALL] BUUSIA (vag
AysI9ATUN) 193SAPM UOTIeSIUTWPY Ssaursng jo Io[aydeq Q7T ) djenperdiopun UoTenSIUTWPY SSauIsng
IDRIqUY peID) IYdSTRpEY SIDH 1SS | ne( Iy duedusrpnig
USIPNIS SYDI[IJLYISUISSITMSIJRYDISHIN PUN -[LIZ0G
Q UOA § 900¢ mQ#NHmWﬁSHQEEUQHMvﬂ« SOp JYoLog winz 91 de~ﬁ<

Seite 98 von 107



101 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

(1uswRBeur]\ pUE SDUBUISAOD) JI[qNJ
Ul V JIN) Tuswa3euejy pue 90UeUIdA0D)

#G@Ewwwgmz pue adueuIaA0D) JI[qnJ

I[N UI SITEJJY I[N JO I9ISEIA 06 WINIPNYSISISEIA
(yusureSeuey Arpedsof] pue wisLno],
Ul YGIA [BUOISS9J01]) Juswadeueiy juowedeuen
WISLINO ], Ul UOHeNSIUTWPY WISIINO ], UL UOHRHSIUIWPY SSUIsng
ssauIsng Jo I9)SeJA] [EUOISSAJOI] 06 WINIPNYSIOISEIA
(yuowaZeuey
Ayreydsor] pue wisLno, ur ygq) juswadeuey Ayreyrdsor]
JRJISIOATUNJRALL] BUUSIA | JuswaZeury A3feitdsor] pue wsLmoy, PpUE WSLINO], Ul UOKeHSIUTWPY SSauIsng
AJISISATUN [MPOJAl | UI UOREHSIUIWIPY SSaUISNg JO Io[Pydeyg 081 wnipnjsiopydeyg
JUSWIDSRURIA
Sumnyoeo) ur 19)seIN 6€ SueSya[sigysioatun S9}I9TJURLIOSSUNSQ] pun Jurnjoeo))
drysmauaxdanuyg pun
UOTJRIISIUTWPY SSaUISNg JO ISISEIA c'/¢ Suedya[sigysIoatun -eNU] UOTJRIISIUTWIPY SSaUISNg JO I9ISEIA
yuouweSeuey
9DUSIDG JO IDISEIN g'/€ SueSya[sieysioaun UOHONIISUOD) UL 3DUSIDG JO IA)SBIA
juswadeue juswrdorena reuoneziuedio
INJ JRISIOATUNICALL] JHJ JDUDIDG JO IDISEIN c'/¢ Suediya[syeisIoatun pue juouaZeurRA 90IN0SIY ULWINL]

QUOA G

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 99 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

102 von 109

wodIpssnydsqy 0¥ ¥ SULSIUD[SILIISIDAIUN SI30[OUIRIURIPIA Pun -ISNA
wordrpssn[yosqy 62 9 SueSyarsyeirsioatun Sunpriquiumsuaddnin
wodipssn[yasqy P ¥ Suedya[sieysioatun yi3o3epedysniy areyuswag
S}y JO Iofaydeg 91C ) wnipnjsiopydeyg [Prdsneypg
S}V JO IQ)SeIA] 09 ¥ WINIPNYSIOYSEIA uonsodwoy pun SLIOYP{ISNIA
S}y JO Io[oydeg 06 ) wnipnysIopydeg uonsodwoy pun SLIOAUP[ISNIA
SHY JO I9ISEIA 69-19 ¥ WINIPNJSIOISEIA uarerdL(]
S}y JO Ioaydeg 901 9 wnipnjsiopydeyg uaIeI3LI(]
SHIY JO I9)ISEN 17-0% ¥ WNIPNISIAISEIN N3oJepedyisnyy arejuswarg
S}y JO Io[aydeg 99T ) wnipnjsiopydeg y3o3epedyisniy arejuawa[g
S}y JO IS 19-0% ¥ WINIPNISIS)SLIA yi3o3epeds3uesan
S}V JO Ioaydeg /91 ) wnipnjsiopydeg yi3o3epeds3uesan
SHIY JO I9ISEIA 26-0F ¥ WINIPNYSISISEIN WNIPN}S[ejUaWNIISU]
S}y JO Io[ayoeg 66-18 8 winipnjsiopydeyg WNIPN}S[ejUanI}SU]
SIIY JO I9)SEIN 19 ¥ WNTPNISIAISEIN Sueson)
S}y JO Io[aydeg ST ) winipnjsiopydeyg Guesen
SHIY JO I9ISEIN 15-0% ¥ WINIPNYSIANSLIN yiSoJepedeyusumnsug
S}V JO Io[oydeg SPI-FET| 8 wnipnjsiopydeyg y1doSepedeyuswmnsug
SHLY JO IDISEIA ¥/ ¥ WINIPN)SIAYSEIN Zuejuauyng IaydsIssQuagdioy
S}y JO Ioaydeg ¥SC 9 wnipnjsiopydeyg Zuejuauyng IaydsIssQuadioy
(ri8o8epedzue])
S}V JO IDISEIN 9¢ ¥ WINIPNISIOISEIA QDUBULIOJISJ 29 SITPTIS JUSUISAOIA
(oi8o8epedzue])
S}y JO Io[aydeg L ord 9 wnipnjsiopyoeg DOUBULIOJID ] 3 SIIPNIG JUSUISAOIA
SIIY JO I9)SEN 16-0% ¥ WNIPNISIAISEIA sisnureindog pun zze[
S}y JO Io[aydeg £6-€8 ) wnipnjsiopydeyg yisnureindo pun zze[
sisnwrendog pun
S}IY JO I9)SeN 15-0F ¥ WINIPNISI9)SEIA zze( 13o3eped(-s3uesan)) -fejuswunnsuy
J}ISIOATUNJRALL] sisnureindog pun
IPWdNIg uojuy S}y JO Ioaydeg €ST-/¥1 8 wnipnjsiofaydeg zze[ y13o3eped(-s3uesan)) -[eyuawnnsuy
I9)RIqUY peID) ISUdSIUSpey S1DHA | 18S [I89neq 1y Sueguarpnig

USIPNIS YISLId[ISUNY]

gUOA 9

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 100 von 107



103 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

wordIpssnydsqy | (9 z SUESIUR[SIBIISIDAIUN apaIadQ aydsIssepy
wopdrpssnyosqy | 0ZI ¥ SueSya[sigysioaun S9[qUUASUY JI1J NISNULIDWUEY]
wordipssniydsqy | 0z1 ¥ SueSiya[syeysioatun Sunjaeiquuasug
S}y Jo Iopdydeyg | 08I 9 wnipmysiopydeq 12[[eg SaYdsIssey
S}y Jo Io[eydeg | 08I 9 wnipnjsiopydeyg UIOPOIN B2[[eg
S}y JO Io[aydeq | (0%¢ ) wnipnjsioPydeyg Zue], USUIdPOA InJ yidoJepe]
S}y JO Io[aydeq | 0g ) wnipnjsiopydeyg erdsneyog
S}y JO Io[aydeq | 0%g ) wnipnjsiopydeyg IoyeasSunjreLIayu ) SaUDSIENISNIA
S}V Jo 13Se]N | 0CL ¥ WINIPNISIOYSLIA do
Sy JO 1SN | OCT ¥ WINIPNISIOISEIA WINLIOJeI) pun pary
S}y JO I)SeN | 0TI ¥ WINIPNISISYSLIA Suesadojog
S}y JO Io[aydeq | (0¢ ) wnipnjsioPydeyg Guesadojog
S}y JO Io[aydeq | 0%g ) wnipnjsiopydeyg y3oZepedyisniy arejuswa[g
SIIY JO IISe]N | 0TI ¥ WINIPN)SIANSEIN ouLody [-zze[
S}y Jo Io[aydeg | (81 9 wnipmsiopPydeq aLody [-zze[
S}y JO 1SN | OCT ¥ WINIPNISIOISEIA [eyuownsur-zze[
S}y JO Io[aydeg | (8T 9 winipnjsiopydeyg [eyuawnsur-zze[
SV JO IISeIN | OCT ¥ WINIPNYSIOISEIA MISDIA 94V
S}y JO Io[aydeq | 0%g ) wnipnjsiopyoeg SISNA 91V
S}V Jo 13Se]N | 0CL ¥ WINIPNISIOYSLIA SromBedg pun puauwINIygsuIse[q
S}y Jo IopRYdeg | (0¥C ) wnipmjsioPydeg SromBeUdg pun puauINISuIse[q
S}y JO 1SN | OCT ¥ WINIPNYSIAYSLIA SJUSWINISUIUR}IRG
S}y JO Io[aydeq | 0%g ) winipnjsiopydeyg QJUSWINISUIUR}TRg
SIVY JO IISeN | OCL ¥ WINIPNYSIAISEIN QJUOUINIISUTUR)SE [,
S}y Jo IopPydeqd | 0%¢ ) wnipnjsiopydeyg QJUDUINIISUTUR)SE [,
S}y JO I)SeN | 0CL ¥ WINIPNISIAYSLIA uonnedarioy
S}y JO 1SN | OCT ¥ WINIPNISIOISEIA uaraIdLI
S}y JO Io[aydeg | (08T 9 wnipnjsiopydeyg uaIaI3LII(q
JRJISIOATUNIRATI] SIIY JO ID)SeN | 0TI ¥ WINIPNYSIOISEIA uonisodwoy]
UDIAA WNLIOJEAIISUOY] S}y jo IopRYdeyg | 08I 9 wnipmysiopydeg uonisodwoy]

g UOA /

900¢ S21eISSUNIDHIPID[NY SIP IYOLIdg winz 9 dge[uy

Seite 101 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

104 von 109

JRIISIOATUNJRALL] BUUSIA I[N [eNnsIp
AJISIDATU() T9ISAIM SMIY JO I0[oydeg STl 8 ayenperdopun | ursiseydurg ue Yjm 3y Ul sy Jo Io[oydeg
ugiso(] Jo IASeN | 0ZL ¥ SueSIya[sieysIoarun assazo1ds3unjeison) 2 -suoreAOUU]

SMIV JO I9ISBN | (OCL ¥ WNIPNISID)SEI USIPaUNULL] 29 UOTenSN{[]

Sumyeysen

SMIY JO 1ISe]N | OCL ¥ WNIPNISID)SLI S[RUOISUSWIP-E 29 TN A}IYDILUUU]

SMY Jo Io[_ydeg | (08I 9 wnipnjsiopydeyg Sunjeisen) aferpaw 1 udrsapyyeIn

1JRUDSIIIMATIEITY] Bunjreison

ISP JBIISIOATUN]RALL ] SMIV Jo Io[Iaydeg | O8] 9 wnipnjsIopyeg 3[EUOTSUSWIP-E 29 TN }IYDILUSUU]

QUOA

9007 SareIsSUNIANIPIDPIY SAp oLy wnz 91 ae[uy

Seite 102 von 107



105 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

6C9 ars vLT'L qaq'L 96C'L 168°C €81'C P81 14184 LINVSHD
q - q P81 oY ¥ce 681 (0i% 6¢C JRISIDATUNIRALL] PRdl] punwisig
861 Ict 61¢ |54 c0¢C 195744 65y €Ce 9L JEIISISATUNIRALL] USIAA WINTIOJEAISSUOD]
- 4 4 00T 1S Tal 00T €S cal HEYOSHIMALREDN 19D JEISISATUNICALL ]
4 [4 14 6L L 0¢ 1C € ¥C NHAZ THS I'T 3eHSIoATUNIeALL] JND L
791 601 €LC qale ace 099 (YA 4747 €6 JeHSIOATUNICALL] JOUNDTLIF UOIUY
(%9 49 29 qacl [49) £9¢ 88T cid} ee JeHSISATUNICALL] SYISTUIZIPSJA STIS[90BIE ]
L 9 ¢l 1S 9 €L LS 69 9Cl JusWRSeURIA 1N JRHSIDATUNRALL] JH ]
NIUDS ], pun I EULIOJU] SUJSIUIZIPIA
9L 6V <9 681 89¢ yASi% <0¢ yARS [44° U9)JeDSUISSIMSIIDPUNSID) INJ JEIISIDATU 9JRALL]
981 661 G8¢ 9 LS 611 8¥¢C 9¢6¢ 70S euuaIA AJISI9ATUN I19ISGIM
ST €C 157 6<C 891 L0¥ yA°r4 T61 544 ZUl'] JRHSISATUNICALL] [0 1-"Yie)]

‘M ‘w yuresag ‘M ‘w Juresad ‘M ‘w yuresag

JEJISIOATUNIRATL]
UduUUI/IdpuUR[SnyY UDUUI/IdpUBU] juresan)
IopulIdIpnjsjuresan)

£0/900C SM WI UdJBJISIDATUNJEALL] Ue UIPUDIIPNIS NZ Udje(] dYdSHsne)s

CUOA T

900¢ S21eISSUNISHIPIDNY SIP WYOLIdG winz £ d8e[uy

Seite 103 von 107



111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

106 von 109

<0¢ €Cl 8¢C¢€ €19 91¢ 6C8 81 (54 L9T'T JINVSHD
- - - 89 9 24 89 9 VL JRIISIOATUNIRALL] PNaI] punwdig
L9 L 78 19 19 44" 148 74 961 JEIISIOATUNICALL] USTAA WNLIOJRAIISUON
- I I 9¢ 11 Ly 9¢ 48 8% }JRUDS}IMATIEDLY] 19D JEHISIDATUNIALL]
L [4 € 0] - 0] 8 11 4 ¢l NHZ THS I'T ¥eNsIoAlunieALL  INOI.
9% 14 |74 9L 67 acl cl V. 961 JRISIOATUNIEALL] ISUSDTLIF UOJUY
0T 01 0¢ <01 Qg /ST [445 <9 LLT JEHSISATUNIEALL] SYISTUIZIPSJA STIS[90RIE |
¥ - i 81 44 Niz 4 w B JuswAS UL 1N JRIISIDAIUNIRALL] T
SIUY3 T, PUN SHEULIO U] SYISIUIZIPI
[44 L1 6¢ 9L €L 6Vl 86 06 881 US}JEYDSUISSIMS}IOYPUNSIL) INJ JRISIOATU] JBALL]
€9 9¢ 68 0¢ 9 9¢ CL [44 158 eUUDIA AJISIOATU) 19)SOM
4" 9 L1 9% 1514 68 8¢ 8V 901 Zur] JRYISIOATUNIRALL] SUISIS0[0d ] -YISI[OYeY]
‘M w Juresad ‘M w Juresa8 ‘M w Juesad
uduuI/IdpUR[SNY uduur/IdpuEIUL juresan) HSATmEId
uduul/radugyueudIpn)g
CUOA g 900¢ S21eISSUNISHIPIDNY SIP WYOLIdG winz £ d8e[uy

Seite 104 von 107



107 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

€Il €01 91¢ 0cc €81 807 8¢€ 98¢ ¥29 JINVSHD
- - - 8¢ 4 ac 8¢ L 19 JRISISAIUNIRALL] PNRL] punwidig
cl L1 €C 8¢ 4" oy oy €C €9 JEIISIOATUNICALL] USTAA WNLIOJRAIISUON
- - - - - - - - - JJRUOSHIMATIEIIY] ISP JRIISIOATUNICALL]
C - [4 9 € 8 L € 0T NHZ THS I'T ¥eNsIoAlUNeALL ] INDI.,
1 L1 14 99 9 8CL L6 6L 91 JRHISIOATUNIEALL] ISUSDTLI UOJUY
I - I @ 9 8C ord 9 6C JEHISIDATUNJRATL SUYISTUIZIPIJN SNS[PORIe ]
- - - - - - - - - JuaWISeURIA] INJ JRHSIOATUNICALL] ]
SIUY3 T, PUN SHEULIO U] SYISIUIZIPI
9 ¢l 61 9% 69 SIL [4° [4:] ¥eL US}JEYDSUISSIMS}IOYPUNSIL) INJ JRISIOATU] JBALL]
19 19 14! [44 ¢ [44 €8 €8 991 BUUSIA AJSIDATU[) I9}SAIM
- I I 8 4 0T 8 ¢ 11 ZUI] JRAISIOATUNIRALL] “[OSY [~ (e

‘M w Juresad ‘M w Juresa8 ‘M w Juesad

JEJISIDATUNJCATLI]
uduuI/IdpUR[SNY uduur/IdpuEIUL juresan)
uduuI/udjusaA[osqVy

CUOA ¢

900¢ S21eISSUNISHIPIDNY SIP WYOLIdG winz £ d8e[uy

Seite 105 von 107



108 von 109 I11-108 der Beilagen X XIlI1. GP - Bericht - Hauptdokument

Seite 106 von 107



109 von 109

111-108 der Beilagen XXI11. GP - Bericht - Hauptdokument

<6 (uay30 7) THT 9¢€€ LIAVSHD |
L z ¢ USI\ JRISIDAIUNJRALL] PNaL] punwisig
P 9z 0F JE}ISISOATUNILALL] UDIA\ WNLIOJEAIISUOY]
6 (uagzo 1) ¥T ¥e HJeUosHIMA I JOP JEIISIDATUNIRALL]
9¢ 96 [44" ZUIT] JEPSIDATUNIEALL] IOUONIF UOUY
6 11 0z Inqzreg Je}ISIDATUNILALL] SUISIUIZIPIA SNS[90LIe ]

SONIGSUUT “S[IUYD9 ], pun Y EeULIOJU] SYdSIUIZIPIA
ct % 8¢ “UD)JeUDSUISSIMSIIDYPUNSID) INJ JLISISATU) dJLALI]
9 (uaggo 1) ¥ 11 BUUDIA ANSIDAIUN I9)SqOM
a1 (3 89 ZUT'] JEYISIDATUNIRALL] AYDSIS0[0aY [ -YIST[OY}ed]

Sunuyadqy Sunuuadany aSenuy JEJISIOATUNJRALL]

2661 Z39S938sUNIdPIQJUIIPNIS WP §FeuIds

(90/500T Tyeluarpnig) udjeISISATUNJLALL] Ue SUNZINISIJUNUIPUIIDIPNIS

TUOA T

900z sarelsbBunianipanPy sap 1youeg wnz gT abejuy

Seite 107 von 107



	Deckblatt JB 2006.doc
	Leerseite.pdf
	10-22-ÖAR_Jahresbericht 2006.pdf
	Funktionsdauer  

	Anlagen gesamt_JB 2006.pdf
	Anlagen.doc
	Leerseite.pdf
	ANLAGE 1_Ablauf des Akkreditierungsverfahrens.doc
	ANLAGE 2_Novellierung des UniAkkG.doc
	ANLAGE 3_Leitbild Österreichischer Akkreditierungsrat.doc
	ANLAGE 4_Geschäftsstelle des Akkreditierungsrates.doc
	ANLAGE 5_Privatuniversitäten in Österreich.doc
	Privatuniversitäten in Österreich 

	ANLAGE 6_GutachterInnen und Observer 2006.doc
	ANLAGE 7_Ablauf von Akkreditierungsverfahren - interne Regeln.doc
	ANLAGE 8_RL Gründung mehrerer oder neuer Standorte.doc
	ANLAGE 9_Round Table Privatuniversitäten.doc
	ANLAGE 10_Round Table Gespräch des Akkreditierungsrates mit Studierenden von Privatuniversitäten am 15.doc
	ANLAGE 11_Liste der Mitgliedschaften, Projekte und Expertentätigkeit.doc
	ANLAGE 12_RL Ehrengrade.doc
	ANLAGE 13_RL Berufsbegleitende Studiengänge.doc
	ANLAGE 14_Qualitätsgrundsätze und Qualitätsleitbild des ÖAR.doc
	ANLAGE 15_Grundsätze guter Praxis für Begehungen.doc
	ADP11A.tmp
	Gesamtstudierende  

	ANLAGE 5_Privatuniversitäten in Österreich.pdf
	Privatuniversitäten in Österreich 





